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Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 
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gelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit 

 

4. UmwG: Umwandlungsgesetz  

5. SCEAG: Gesetz zur Ausführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 
Rates vom 22. Juli 2003 über das Sta-
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(SCE) 

 

6. WPO: Gesetz über eine Berufsordnung 
der Wirtschaftsprüfer 
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Gesetz betreffend die Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaf-

ten 

Gesetz betreffend die Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaf-

ten 

(Genossenschaftsgesetz - 
GenG) 

vom: 01.05.1889 - zuletzt geän-
dert durch Art. 22 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

(Genossenschaftsgesetz - 
GenG) 

vom: 01.05.1889 - zuletzt geän-
dert durch Art. 22 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

§ 1 § 1 

Wesen der Genossenschaft Wesen der Genossenschaft 

(1) Gesellschaften von nicht geschlos-
sener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf 
gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirt-
schaft ihrer Mitglieder oder deren soziale o-
der kulturelle Belange durch gemeinschaft-
lichen Geschäftsbetrieb zu fördern (Genos-
senschaften), erwerben die Rechte einer 
"eingetragenen Genossenschaft" nach 
Maßgabe dieses Gesetzes. 

(1) Gesellschaften von nicht geschlos-
sener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf 
gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirt-
schaft ihrer Mitglieder oder deren soziale o-
der kulturelle Belange durch gemeinschaft-
lichen Geschäftsbetrieb unmittelbar oder 
mittelbar zu fördern (Genossenschaften), 
erwerben die Rechte einer „eingetragenen 
Genossenschaft“ nach Maßgabe dieses 
Gesetzes. 

(2) Eine Beteiligung an Gesellschaf-
ten und sonstigen Personenvereinigungen 
einschließlich der Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts ist zulässig, wenn sie  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. der Förderung des Erwerbes oder der 
Wirtschaft der Mitglieder der Genos-
senschaft oder deren sozialer oder kul-
tureller Belange oder, 

 

2. ohne den alleinigen oder überwiegen-
den Zweck der Genossenschaft zu bil-
den, gemeinnützigen Bestrebungen 
der Genossenschaft 

 

zu dienen bestimmt ist.  
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 (3) Die bloße gemeinschaftliche 
Vermögensanlage stellt keinen zulässi-
gen Förderzweck dar. Die Vorratsgrün-
dung einer Genossenschaft ist nicht zu-
lässig. 

§ 4 § 4 

Mindestzahl der Mitglieder Mindestzahl der Mitglieder 

Die Zahl der Mitglieder muss mindes-
tens drei betragen. 

Die Zahl der Mitglieder muss mindes-
tens drei betragen. Mitglieder, die juristi-
sche Personen oder rechtsfähige Perso-
nengesellschaften sind, werden bei der 
Feststellung der Mindestmitgliederzahl 
nicht berücksichtigt, soweit deren Ver-
treter identisch sind oder wenn diese 
selbst Mitglieder der Genossenschaft 
sind. 

 

§ 4a 

 Gründungsversammlung 

 (1) In der Gründungsversammlung 
wird die Satzung beschlossen. Die Mit-
glieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats werden in der Gründungsver-
sammlung gewählt, sofern sie nicht in 
einer ersten Generalversammlung ge-
wählt werden. 

 (2) Für die Form der Gründungsver-
sammlung gilt § 43b. Abweichend von 
§ 43b Absatz 6 entscheiden über die 
Form der Gründungsversammlung oder 
einer ersten Generalversammlung ein-
schließlich der Form einer Erörterungs-
phase die zur Versammlung Einladen-
den durch Festlegung in der Einladung. 

§ 8 § 8 

Satzungsvorbehalt für einzelne Bestim-
mungen 

Satzungsvorbehalt für einzelne Bestim-
mungen 

(1) Der Aufnahme in die Satzung be-
dürfen Bestimmungen, nach welchen:  

(1) u n v e r ä n d e r t  



 - 3 -   

Bestandsrecht Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der genossenschaftlichen 

Rechtsform 

1. die Genossenschaft auf eine be-
stimmte Zeit beschränkt wird; 

 

2. Erwerb und Fortdauer der Mitglied-
schaft an den Wohnsitz innerhalb ei-
nes bestimmten Bezirks geknüpft wird; 

 

3. das Geschäftsjahr, insbesondere das 
erste, auf ein mit dem Kalenderjahr 
nicht zusammenfallendes Jahr oder 
auf eine kürzere Dauer als auf ein Jahr 
bemessen wird; 

 

4. die Generalversammlung über be-
stimmte Gegenstände nicht mit einfa-
cher, sondern mit einer größeren 
Mehrheit oder nach weiteren Erforder-
nissen beschließen kann; 

 

5. die Ausdehnung des Geschäftsbetrie-
bes auf Personen, welche nicht Mitglie-
der der Genossenschaft sind, zugelas-
sen wird. 

 

(2) Die Satzung kann bestimmen, 
dass Personen, die für die Nutzung oder 
Produktion der Güter und die Nutzung oder 
Erbringung der Dienste der Genossen-
schaft nicht in Frage kommen, als investie-
rende Mitglieder zugelassen werden kön-
nen. Sie muss durch geeignete Regelun-
gen sicherstellen, dass investierende Mit-
glieder die anderen Mitglieder in keinem 
Fall überstimmen können und dass Be-
schlüsse der Generalversammlung, für die 
nach Gesetz oder Satzung eine Mehrheit 
von mindestens drei Vierteln der abgege-
benen Stimmen vorgeschrieben ist, durch 
investierende Mitglieder nicht verhindert 
werden können; zu diesem Zweck kann die 
Satzung das Stimmrecht investierender 
Mitglieder auch ganz ausschließen. Die Zu-
lassung eines investierenden Mitglieds be-
darf der Zustimmung der Generalversamm-
lung; abweichend hiervon kann die Sat-
zung die Zustimmung des Aufsichtrats vor-
schreiben. Die Zahl der investierenden Mit-
glieder im Aufsichtsrat darf ein Viertel der 
Aufsichtsratsmitglieder nicht überschreiten. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, 
dass Personen, die für die Nutzung oder 
Produktion der Güter und die Nutzung oder 
Erbringung der Dienste der Genossen-
schaft nicht in Frage kommen, als investie-
rende Mitglieder zugelassen werden kön-
nen. 
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§ 8b 

 Beschränkungen bei investierenden Mit-
gliedern 

 (1) Sieht die Satzung investierende 
Mitglieder vor, muss sie durch geeig-
nete Regelungen sicherstellen, dass  

 1. investierende Mitglieder die anderen 
Mitglieder in keinem Fall überstim-
men können und  

 2. Beschlüsse der Generalversamm-
lung, für die nach Gesetz oder Sat-
zung eine Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der abgegebenen Stim-
men vorgeschrieben ist, durch in-
vestierende Mitglieder nicht verhin-
dert werden können. 

 Zu diesem Zweck kann die Satzung das 
Stimmrecht investierender Mitglieder 
auch ganz ausschließen. 

 (2) Die Zulassung eines investie-
renden Mitglieds durch den Vorstand 
bedarf der Zustimmung der Generalver-
sammlung. Abweichend hiervon kann 
die Satzung die Zustimmung des Auf-
sichtsrats vorschreiben. 

 (3) Die Satzung kann eine prozentu-
ale Höchstgrenze für die Zahl der inves-
tierenden Mitglieder bestimmen. Dabei 
kann bestimmt werden, dass Arbeitneh-
mer der Genossenschaft auch dann als 
investierende Mitglieder aufgenommen 
werden können, wenn dadurch die pro-
zentuale Höchstgrenze überschritten 
wird. 
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 (4) Die Satzung kann ausschließen, 
dass investierende Mitglieder als Mit-
glied des Vorstands oder Aufsichtsrats 
gewählt werden können, oder deren An-
zahl im Vorstand oder Aufsichtsrat be-
schränken. Die Zahl der investierenden 
Mitglieder im Aufsichtsrat darf ein Vier-
tel der Aufsichtsratsmitglieder nicht 
überschreiten. 

 (5) Besteht das Verhältnis zwi-
schen einer Genossenschaft und ihren 
Mitgliedern in der Nutzung von Wohnun-
gen zu Wohnzwecken, so ist die Nut-
zung der Wohnungen durch ein investie-
rendes Mitglied, auch im Rahmen des 
Nichtmitgliedergeschäftes, ausge-
schlossen; § 8 Absatz 1 Nummer 5 
bleibt unberührt. 

§ 9 § 9 

Vorstand; Aufsichtsrat Vorstand; Aufsichtsrat 

(1) Die Genossenschaft muss einen 
Vorstand und einen Aufsichtsrat haben. Bei 
Genossenschaften mit nicht mehr als 20 
Mitgliedern kann durch Bestimmung in der 
Satzung auf einen Aufsichtsrat verzichtet 
werden. In diesem Fall nimmt die General-
versammlung die Rechte und Pflichten des 
Aufsichtsrats wahr, soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats müssen Mitglieder der 
Genossenschaft und natürliche Personen 
sein. Gehören der Genossenschaft einge-
tragene Genossenschaften als Mitglieder 
an, können deren Mitglieder, sofern sie na-
türliche Personen sind, in den Vorstand o-
der Aufsichtsrat der Genossenschaft beru-
fen werden; gehören der Genossenschaft 
andere juristische Personen oder Perso-
nengesellschaften an, gilt dies für deren 
zur Vertretung befugte Personen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Vorstand einer Genossen-
schaft, die der Mitbestimmung unterliegt, 
legt für den Frauenanteil in den beiden 
Führungsebenen unterhalb des Vorstands 
Zielgrößen fest. Die Zielgrößen müssen 
den angestrebten Frauenanteil an der je-
weiligen Führungsebene beschreiben und 
bei Angaben in Prozent vollen Personen-
zahlen entsprechen. Legt der Vorstand für 
eine der Führungsebenen die Zielgröße 
Null fest, so hat er dies klar und verständ-
lich zu begründen. Die Begründung muss 
ausführlich die Erwägungen darlegen, die 
der Entscheidung zugrunde liegen. Liegt 
der Frauenanteil bei Festlegung der Ziel-
größen unter 30 Prozent, so dürfen die 
Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil 
nicht mehr unterschreiten. Gleichzeitig sind 
Fristen zur Erreichung der Zielgrößen fest-
zulegen. Die Fristen dürfen jeweils nicht 
länger als fünf Jahre sein. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ist bei einer Genossenschaft, die 
der Mitbestimmung unterliegt, ein Auf-
sichtsrat bestellt, legt dieser für den Frau-
enanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand 
Zielgrößen fest. Die Zielgrößen müssen 
den angestrebten Frauenanteil am jeweili-
gen Gesamtgremium beschreiben und bei 
Angaben in Prozent vollen Personenzahlen 
entsprechen. Legt der Aufsichtsrat für den 
Aufsichtsrat oder den Vorstand die Ziel-
größe Null fest, so hat er dies klar und ver-
ständlich zu begründen. Die Begründung 
muss ausführlich die Erwägungen darle-
gen, die der Entscheidung zugrunde liegen. 
Liegt der Frauenanteil bei Festlegung der 
Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die 
Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil 
nicht mehr unterschreiten. Gleichzeitig sind 
Fristen zur Erreichung der Zielgrößen fest-
zulegen. Die Fristen dürfen jeweils nicht 
länger als fünf Jahre sein. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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 (5) Sitzungen des Vorstands und 
des Aufsichtsrats einschließlich ge-
meinsamer Sitzungen können als Prä-
senzsitzung, virtuelle Sitzung, hybride 
Sitzung oder Sitzung im gestreckten 
Verfahren im Sinne des § 43b Absatz 1 
Nummer 1 bis 4 stattfinden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Satzung oder er-
gänzende Geschäftsordnungen aus-
drücklich eine Präsenzsitzung vorsehen 
oder die Form der Sitzung nicht regeln. 
Über die Form der Sitzung entscheiden 
die zur Sitzung Einladenden durch Fest-
legung in der Einladung. Die Satzung 
kann die virtuelle Sitzung, die hybride 
Sitzung oder die Sitzung im gestreckten 
Verfahren ausdrücklich ausschließen. 

§ 10 § 10 

Genossenschaftsregister Genossenschaftsregister 

(1) Die Satzung sowie die Mitglieder 
des Vorstands sind in das Genossen-
schaftsregister bei dem Gericht einzutra-
gen, in dessen Bezirk die Genossenschaft 
ihren Sitz hat. 

(1) Die Genossenschaft ist in das 
Genossenschaftsregister bei dem Gericht 
einzutragen, in dessen Bezirk sie ihren Sitz 
hat. 

(2) Andere Datensammlungen dürfen 
nicht unter Verwendung oder Beifügung 
der Bezeichnung "Genossenschaftsregis-
ter" in den Verkehr gebracht werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 11 § 11 

Anmeldung der Genossenschaft Anmeldung der Genossenschaft 

(1) Der Vorstand hat die Genossen-
schaft bei dem Gericht zur Eintragung in 
das Genossenschaftsregister anzumelden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Anmeldung sind beizufügen:  (2) Der Anmeldung sind beizufügen:  

1. die Satzung, die  1. u n v e r ä n d e r t  

a) von mindestens drei Mitgliedern 
unterzeichnet sein muss oder 
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b) verbunden sein muss mit einer 
Versicherung des Vorstands, dass 
die eingereichte Satzung der von 
der Gründungsversammlung be-
schlossenen Satzung entspricht, 
sowie der Erklärung von mindes-
tens drei Personen in Textform, 
dass sie in der Gründungsver-
sammlung Mitglied der Genossen-
schaft geworden sind; 

 

2. eine Abschrift der Urkunden über die 
Bestellung des Vorstands und des Auf-
sichtsrats; 

2. ein Nachweis in Textform über die 
Bestellung des Vorstands und des Auf-
sichtsrats; 

3. die Bescheinigung eines Prüfungsver-
bandes, dass die Genossenschaft zum 
Beitritt zugelassen ist, sowie eine gut-
achtliche Äußerung des Prüfungsver-
bandes, ob nach den persönlichen o-
der wirtschaftlichen Verhältnissen, ins-
besondere der Vermögenslage der Ge-
nossenschaft, eine Gefährdung der 
Belange der Mitglieder oder der Gläu-
biger der Genossenschaft zu besorgen 
ist. 

3. die Bescheinigung eines Prüfungsver-
bandes, dass die Genossenschaft zum 
Beitritt zugelassen ist, sowie eine gut-
achtliche Äußerung des Prüfungsver-
bandes, 

 a) welchen Förderzweck die Ge-
nossenschaft zu verfolgen be-
absichtigt und ob dieser Förder-
zweck zulässig ist, 

 b) ob die Satzung der Genossen-
schaft den Anforderungen die-
ses Gesetzes entspricht und  

 c) ob nach den persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen, 
insbesondere der Vermögens-
lage der Genossenschaft, eine 
Gefährdung der Belange der 
Mitglieder oder der Gläubiger 
der Genossenschaft zu besor-
gen ist. 

(3) In der Anmeldung ist ferner anzu-
geben, welche Vertretungsbefugnis die 
Vorstandsmitglieder haben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für die Einreichung von Unterla-
gen nach diesem Gesetz gilt § 12 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs entsprechend. 

(4) Für die Einreichung von Unterla-
gen nach diesem Gesetz gilt § 12 Absatz 2 
des Handelsgesetzbuchs entsprechend. 
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(5) (weggefallen) (5) Das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates nach 
Anhörung der genossenschaftlichen 
Spitzenverbände näher zu bestimmen, 
welche Angaben die gutachtliche Äuße-
rung des Prüfungsverbandes mindes-
tens enthalten muss. Dabei kann ergän-
zend die Beantwortung eines Fragebo-
gens, in dem die wesentlichen Ergeb-
nisse der gutachtlichen Äußerung zu-
sammengefasst werden, vorgeschrie-
ben werden. 

§ 11a § 11a 

Prüfung durch das Gericht Prüfung durch das Gericht 

(1) Das Gericht hat zu prüfen, ob die 
Genossenschaft ordnungsmäßig errichtet 
und angemeldet ist. Ist dies nicht der Fall, 
so hat es die Eintragung abzulehnen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Gericht hat die Eintragung 
auch abzulehnen, wenn offenkundig oder 
auf Grund der gutachtlichen Äußerung des 
Prüfungsverbandes eine Gefährdung der 
Belange der Mitglieder oder der Gläubiger 
der Genossenschaft zu besorgen ist. Glei-
ches gilt, wenn der Prüfungsverband er-
klärt, dass Sacheinlagen überbewertet wor-
den sind. 

(2) Das Gericht hat die Eintragung 
auch abzulehnen, wenn offenkundig oder 
auf Grund der gutachtlichen Äußerung des 
Prüfungsverbandes eine Gefährdung der 
Belange der Mitglieder oder der Gläubiger 
der Genossenschaft zu besorgen ist oder 
die Genossenschaft nicht beabsichtigt, 
einen zulässigen Förderzweck zu verfol-
gen. Gleiches gilt, wenn der Prüfungsver-
band erklärt, dass Sacheinlagen überbe-
wertet worden sind. 

(3) Wegen einer mangelhaften, feh-
lenden oder nichtigen Bestimmung der Sat-
zung darf das Gericht die Eintragung nach 
Absatz 1 nur ablehnen, soweit diese Be-
stimmung, ihr Fehlen oder ihre Nichtigkeit  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Tatsachen oder Rechtsverhältnisse be-
trifft, die nach den §§ 6 und 7 oder auf 
Grund anderer zwingender gesetzli-
cher Vorschriften in der Satzung be-
stimmt sein müssen oder die in das 
Genossenschaftsregister einzutragen 
oder von dem Gericht bekannt zu ma-
chen sind, 
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2. Vorschriften verletzt, die ausschließlich 
oder überwiegend zum Schutze der 
Gläubiger der Genossenschaft oder 
sonst im öffentlichen Interesse gege-
ben sind, oder 

 

3. die Nichtigkeit der Satzung zur Folge 
hat. 

 

§ 12 § 12 

Veröffentlichung der Satzung Inhalt der Eintragung 

Die eingetragene Satzung ist von dem 
Gericht zu veröffentlichen. 

Bei der Eintragung in das Genos-
senschaftsregister ist Folgendes anzu-
geben: 

 1. das Datum der Satzung,  

 2. die Firma und der Sitz der Genos-
senschaft, 

 3. der Gegenstand des Unternehmens, 

 4. die Bestimmungen der Satzung über 
die Nachschusspflicht der Mitglie-
der, 

 5. die Mitglieder des Vorstands sowie 
deren Vertretungsbefugnis und  

 6. die Zeitdauer der Genossenschaft, 
falls diese auf eine bestimmte Zeit 
beschränkt ist. 
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§ 15 § 15 

Erwerb der Mitgliedschaft Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft wird durch eine 
unbedingte Beitrittserklärung in Textform 
und die Zulassung des Beitritts durch die 
Genossenschaft erworben; die Satzung 
kann für die Beitrittserklärung die Schrift-
form vorschreiben. Dem Antragsteller ist 
vor Abgabe seiner Beitrittserklärung eine 
Abschrift der Satzung in der jeweils gelten-
den Fassung zur Verfügung zu stellen; es 
reicht aus, wenn die Satzung im Internet 
unter der Adresse der Genossenschaft ab-
rufbar ist und dem Antragsteller ein Aus-
druck der Satzung angeboten wird. Eine 
Vollmacht zur Abgabe der Beitrittserklärung 
bedarf der Textform. Bei Gründungsmitglie-
dern kann die Mitgliedschaft statt durch 
Beitrittserklärung durch Unterzeichnung der 
Satzung erworben werden. 

(1) Die Mitgliedschaft wird durch eine 
unbedingte Beitrittserklärung in Textform 
und die Zulassung des Beitritts durch die 
Genossenschaft erworben; die Satzung 
kann für die Beitrittserklärung die Schrift-
form vorschreiben. Dem Antragsteller ist 
vor Abgabe seiner Beitrittserklärung eine 
Kopie der Satzung in der jeweils geltenden 
Fassung zur Verfügung zu stellen; es reicht 
aus, wenn die Satzung im Internet unter 
der Adresse der Genossenschaft abrufbar 
ist und dem Antragsteller ein Ausdruck der 
Satzung angeboten wird. Eine Vollmacht 
zur Abgabe der Beitrittserklärung bedarf 
der Textform. Bei Gründungsmitgliedern 
kann die Mitgliedschaft statt durch Beitritts-
erklärung durch Unterzeichnung der Sat-
zung oder durch Erklärung in Textform, 
dass sie in der Gründungsversammlung 
Mitglied der Genossenschaft geworden 
sind, erworben werden. 

(2) Das Mitglied ist unverzüglich in die 
Mitgliederliste einzutragen und hiervon un-
verzüglich zu benachrichtigen. Lehnt die 
Genossenschaft die Zulassung ab, hat sie 
dies dem Antragsteller unverzüglich mitzu-
teilen. Zusätzlich zu der Mitteilung nach 
Satz 2 ist im Falle einer schriftlichen Bei-
trittserklärung diese unverzüglich zurückzu-
geben. Bei einer elektronischen Beitrittser-
klärung sind die Daten der Beitrittserklä-
rung unverzüglich nach Absenden der Mit-
teilung nach Satz 2 zu löschen. 

(2) Das Mitglied ist unverzüglich in 
Textform in die Mitgliederliste einzutragen 
und hiervon unverzüglich zu benachrichti-
gen. Lehnt die Genossenschaft die Zulas-
sung ab, hat sie dies dem Antragsteller un-
verzüglich in Textform mitzuteilen. Zusätz-
lich zu der Mitteilung nach Satz 2 ist im 
Falle einer schriftlichen Beitrittserklärung 
diese unverzüglich zurückzugeben. Bei ei-
ner elektronischen Beitrittserklärung sind 
die Daten der Beitrittserklärung unverzüg-
lich nach Absenden der Mitteilung nach 
Satz 2 zu löschen. Die Satzung kann für 
die Benachrichtigung nach Satz 1 und 
die Mitteilung nach Satz 2 die Schrift-
form vorschreiben. 
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§ 15b § 15b 

Beteiligung mit weiteren Geschäftsan-
teilen 

Beteiligung mit weiteren Geschäftsan-
teilen 

(1) Zur Beteiligung mit weiteren Ge-
schäftsanteilen bedarf es einer unbeding-
ten Beitrittserklärung in Textform; die Sat-
zung kann in diesem Fall für die Beitrittser-
klärung die Schriftform vorschreiben. Für 
deren Inhalt gilt § 15a entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Beteiligung mit weiteren Ge-
schäftsanteilen darf, außer bei einer Pflicht-
beteiligung, nicht zugelassen werden, be-
vor alle Geschäftsanteile des Mitglieds, bis 
auf den zuletzt neu übernommenen, voll 
eingezahlt sind. 

(2) Die Beteiligung mit weiteren Ge-
schäftsanteilen darf, außer bei einer Pflicht-
beteiligung, nicht zugelassen werden, be-
vor alle Geschäftsanteile des Mitglieds, bis 
auf den zuletzt neu übernommenen, voll 
eingezahlt sind. Ein Mitglied, das nicht 
als Unternehmer im Sinne des § 14 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs Mitglied ist, 
kann der Genossenschaft keine Voll-
macht zur Zeichnung weiterer Ge-
schäftsanteile erteilen. 

(3) Die Beteiligung mit weiteren Ge-
schäftsanteilen wird mit der Beitrittserklä-
rung nach Absatz 1 und der Zulassung 
durch die Genossenschaft wirksam. § 15 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 15c 

 Beitritt als investierendes Mitglied 

 (1) Der Beitritt zur Genossenschaft 
als investierendes Mitglied setzt voraus, 
dass dies in der Beitrittserklärung aus-
drücklich kenntlich gemacht wurde.  
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 (2) Bei einem Wechsel eines Mit-
glieds in die investierende Mitglied-
schaft reicht eine Erklärung des Mit-
glieds in Textform, dass es künftig in-
vestierendes Mitglied sein will, sowie 
die Zustimmung der Genossenschaft 
hierzu aus. Dies gilt entsprechend für 
den Wechsel von der investierenden 
Mitgliedschaft zur Mitgliedschaft. Jeder 
Wechsel ist unverzüglich in der Mitglie-
derliste kenntlich zu machen. 

 (3) Niemand kann zugleich Mitglied 
und investierendes Mitglied derselben 
Genossenschaft sein. 

 (4) Die Satzung kann vorsehen, 
dass ein Mitglied bei Eintritt einer Bedin-
gung, nach der es für die Nutzung oder 
Produktion der Güter und die Nutzung 
oder Erbringung der Dienste der Genos-
senschaft nicht mehr in Frage kommt, 
nur noch investierendes Mitglied sein 
kann. In diesem Fall bedarf es keiner Er-
klärung des Mitglieds, sondern es ge-
nügt die Mitteilung der Genossenschaft 
an das Mitglied in Textform, dass die 
Bedingung eingetreten ist und das Mit-
glied nunmehr als investierendes Mit-
glied in der Mitgliederliste geführt ist. 

 (5) Nutzt entgegen § 8b Absatz 5 
ein investierendes Mitglied eine Woh-
nung der Genossenschaft zu Wohnzwe-
cken, so gilt es vom ersten Tag der Nut-
zung an als Mitglied der Genossen-
schaft, ohne dass es einer Erklärung 
des Mitglieds oder einer Zustimmung 
durch die Genossenschaft bedarf. 

§ 16 § 16 

Änderung der Satzung Änderung der Satzung 

(1) Eine Änderung der Satzung oder 
die Fortsetzung einer auf bestimmte Zeit 
beschränkten Genossenschaft kann nur 
durch die Generalversammlung beschlos-
sen werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Für folgende Änderungen der Sat-
zung bedarf es einer Mehrheit, die mindes-
tens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfasst:  

(2) Für folgende Änderungen der Sat-
zung bedarf es einer Mehrheit, die mindes-
tens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfasst:  

1. Änderung des Gegenstandes des Un-
ternehmens, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Erhöhung des Geschäftsanteils, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Einführung oder Erweiterung einer 
Pflichtbeteiligung mit mehreren Ge-
schäftsanteilen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Einführung oder Erweiterung der Ver-
pflichtung der Mitglieder zur Leistung 
von Nachschüssen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Verlängerung der Kündigungsfrist auf 
eine längere Frist als zwei Jahre, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Einführung oder Erweiterung der Betei-
ligung ausscheidender Mitglieder an 
der Ergebnisrücklage nach § 73 Abs. 
3, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Einführung oder Erweiterung von 
Mehrstimmrechten, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Zerlegung von Geschäftsanteilen, 8. u n v e r ä n d e r t  

9. Einführung oder Erhöhung eines Min-
destkapitals, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. Einschränkung des Anspruchs des Mit-
glieds nach § 73 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 4 auf Auszahlung des Auseinan-
dersetzungsguthabens, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Einführung der Möglichkeit nach § 8 
Abs. 2 Satz 1 und 2, investierende Mit-
glieder zuzulassen. 

11. Einführung der Möglichkeit nach § 8 
Absatz 2, investierende Mitglieder zu-
zulassen. 

Die Satzung kann eine größere Mehrheit 
und weitere Erfordernisse bestimmen. 

Die Satzung kann eine größere Mehrheit 
und weitere Erfordernisse bestimmen. 
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(3) Zu einer Änderung der Satzung, 
durch die eine Verpflichtung der Mitglieder 
zur Inanspruchnahme von Einrichtungen o-
der anderen Leistungen der Genossen-
schaft oder zur Leistung von Sachen oder 
Diensten eingeführt oder erweitert wird, be-
darf es einer Mehrheit, die mindestens 
neun Zehntel der abgegebenen Stimmen 
umfasst. Zu einer Änderung der Satzung, 
durch die eine Verpflichtung der Mitglieder 
zur Zahlung laufender Beiträge für Leistun-
gen, welche die Genossenschaft den Mit-
gliedern erbringt oder zur Verfügung stellt, 
eingeführt oder erweitert wird, bedarf es ei-
ner Mehrheit von mindestens drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen. Die Satzung 
kann eine größere Mehrheit und weitere 
Erfordernisse bestimmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Zu sonstigen Änderungen der Sat-
zung bedarf es einer Mehrheit, die mindes-
tens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
umfasst, sofern nicht die Satzung andere 
Erfordernisse aufstellt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Auf die Anmeldung und Eintra-
gung des Beschlusses finden die Vorschrif-
ten des § 11 mit der Maßgabe entspre-
chende Anwendung, dass der Anmeldung 
der Beschluss nur in Abschrift beizufügen 
ist. Der Anmeldung ist der vollständige 
Wortlaut der Satzung beizufügen; er muss 
mit der Erklärung des Vorstands versehen 
sein, dass die geänderten Bestimmungen 
der Satzung mit dem Beschluss über die 
Satzungsänderung und die unveränderten 
Bestimmungen mit dem zuletzt zum Regis-
ter eingereichten vollständigen Wortlaut der 
Satzung übereinstimmen. Ist bei Satzungs-
änderungen der vollständige Wortlaut der 
Satzung bisher nicht eingereicht worden, 
so hat der Vorstand zu erklären, dass der 
eingereichte Wortlaut der Satzung mit dem 
zuletzt zum Register eingereichten voll-
ständigen Wortlaut der Satzung und allen 
seither beschlossenen Änderungen über-
einstimmt. 

(5) Auf die Anmeldung und Eintra-
gung der Satzungsänderung finden die 
Vorschriften des § 11 entsprechende An-
wendung. Der Anmeldung ist der vollstän-
dige Wortlaut der Satzung beizufügen; er 
muss mit der Erklärung des Vorstands ver-
sehen sein, dass die geänderten Bestim-
mungen der Satzung mit dem Beschluss 
über die Satzungsänderung und die unver-
änderten Bestimmungen mit dem zuletzt 
zum Register eingereichten vollständigen 
Wortlaut der Satzung übereinstimmen. Ist 
bei Satzungsänderungen der vollständige 
Wortlaut der Satzung bisher nicht einge-
reicht worden, so hat der Vorstand zu er-
klären, dass der eingereichte Wortlaut der 
Satzung mit dem zuletzt zum Register ein-
gereichten vollständigen Wortlaut der Sat-
zung und allen seither beschlossenen Än-
derungen übereinstimmt. 

(6) Der Beschluss hat keine rechtliche 
Wirkung, bevor er in das Genossenschafts-
register des Sitzes der Genossenschaft 
eingetragen ist. 

(6) Die Änderung hat keine rechtliche 
Wirkung, bevor sie in das Genossen-
schaftsregister des Sitzes der Genossen-
schaft eingetragen ist . 
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§ 21b § 21b 

Mitgliederdarlehen Mitgliederdarlehen 

(1) Zum Zweck der Finanzierung oder 
Modernisierung von zu ihrem Anlagever-
mögen gehörenden Gegenständen kann 
eine Genossenschaft, auch wenn sie über 
keine Erlaubnis zum Betreiben des Einla-
gengeschäfts nach dem Kreditwesenge-
setz verfügt, Darlehen ihrer Mitglieder ent-
gegennehmen, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. im Darlehensvertrag vereinbart ist, 
dass das Darlehen zweckgebunden 
nur zugunsten eines konkreten Investi-
tionsvorhabens der Genossenschaft in 
ihr Anlagevermögen verwendet werden 
darf, 

 

2. die Darlehenssumme beim jeweiligen 
Mitglied, sofern es kein Unternehmer 
ist, 25 000 Euro nicht übersteigt, 

 

3. der Gesamtbetrag sämtlicher von Ge-
nossenschaftsmitgliedern zu dem in 
Nummer 1 genannten Zweck gewähr-
ten Darlehen 2,5 Millionen Euro nicht 
übersteigt und 

 

4. der vereinbarte jährliche Sollzinssatz 
den höheren der folgenden beiden 
Werte nicht übersteigt:  

 

a) 1,5 Prozent,  

b) die marktübliche Emissionsrendite 
für Anlagen am Kapitalmarkt in 
Hypothekenpfandbriefen mit glei-
cher Laufzeit. 

 

(2) Der Vorstand der Genossenschaft 
hat dafür zu sorgen, dass den Mitgliedern 
der Genossenschaft vor Vertragsschluss 
die wesentlichen Informationen über das 
Investitionsvorhaben sowie mögliche Risi-
ken aus der Darlehensgewährung zur Ver-
fügung gestellt werden. 

(2) Der Vorstand der Genossenschaft 
hat dafür zu sorgen, dass den Mitgliedern 
der Genossenschaft vor Vertragsschluss 
die wesentlichen Informationen über das 
Investitionsvorhaben sowie mögliche Risi-
ken aus der Darlehensgewährung zur Ver-
fügung gestellt werden. Als wesentliche 
Informationen sind mindestens zur Ver-
fügung zu stellen: 
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 1. Art des Investitionsvorhabens, 

 2. Zweck des Investitionsvorhabens, 

 3. Höhe des Investitionsvolumens ins-
gesamt, 

 4. Art der Finanzierung, 

 5. Grundzüge der zeitlichen Planung 
bis zum Abschluss des Investitions-
vorhabens, 

 6. Beschreibung des Nutzens des In-
vestitionsvorhabens für die Genos-
senschaft sowie 

 7. Hinweis auf das Ausfallrisiko bei In-
solvenz der Genossenschaft. 

(3) Der Vorstand hat während der ge-
samten Laufzeit des Darlehens die Einhal-
tung der Zweckbindung sicherzustellen. 
Eine Änderung der Zweckbindung zuguns-
ten eines anderen zulässigen Investitions-
vorhabens der Genossenschaft ist nur ge-
stattet, wenn das jeweilige Mitglied der Än-
derung in Textform zustimmt, nachdem es 
die wesentlichen Informationen über das 
andere Investitionsvorhaben erhalten hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Das Mitglied ist an seine Willens-
erklärung, die auf den Abschluss des Dar-
lehensvertrags gerichtet ist, nicht mehr ge-
bunden, wenn es sie fristgerecht in Text-
form gegenüber der Genossenschaft wider-
rufen hat. Der Widerruf muss keine Be-
gründung enthalten. Die Widerrufsfrist be-
trägt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertrags-
schluss, wenn der Vertrag einen deutlichen 
Hinweis auf das Widerrufsrecht enthält, 
sonst zu dem Zeitpunkt, zu dem das Mit-
glied einen solchen Hinweis in Textform er-
hält. Ist der Beginn der Widerrufsfrist strei-
tig, so trifft die Beweislast die Genossen-
schaft. Das Widerrufsrecht erlischt spätes-
tens zwölf Monate nach dem Vertrags-
schluss. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs. Im Fall 
des Widerrufs ist der empfangene Darle-
hensbetrag unverzüglich zurückzugewäh-
ren. Für den Zeitraum zwischen der Aus-
zahlung des Darlehensbetrages des Mit-
glieds an die Genossenschaft und der 
Rückzahlung an das Mitglied hat die Ge-
nossenschaft den vereinbarten Sollzinssatz 
zu zahlen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 24 § 24 

Vorstand Vorstand 

(1) Die Genossenschaft wird durch 
den Vorstand gerichtlich und außergericht-
lich vertreten. Hat eine Genossenschaft 
keinen Vorstand (Führungslosigkeit), wird 
die Genossenschaft für den Fall, dass ihr 
gegenüber Willenserklärungen abgegeben 
oder Schriftstücke zugestellt werden, durch 
den Aufsichtsrat vertreten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Vorstand besteht aus zwei 
Personen und wird von der Generalver-
sammlung gewählt und abberufen. Die Sat-
zung kann eine höhere Personenzahl so-
wie eine andere Art der Bestellung und Ab-
berufung bestimmen. Bei Genossenschaf-
ten mit nicht mehr als 20 Mitgliedern kann 
die Satzung bestimmen, dass der Vorstand 
aus einer Person besteht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Mitglieder des Vorstands kön-
nen besoldet oder unbesoldet sein. Ihre 
Bestellung ist zu jeder Zeit widerruflich, un-
beschadet der Entschädigungsansprüche 
aus bestehenden Verträgen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Ein Mitglied eines Vorstands, 
der aus mehreren Personen besteht, hat 
das Recht, die Generalversammlung um 
den Widerruf seiner Bestellung zu ersu-
chen, wenn es wegen Mutterschutz, El-
ternzeit, der Pflege eines Familienange-
hörigen oder Krankheit seinen mit der 
Bestellung verbundenen Pflichten vo-
rübergehend nicht nachkommen kann. 
Macht ein Vorstandsmitglied von die-
sem Recht Gebrauch, so muss die Ge-
neralversammlung seine Bestellung 

 1. im Fall des Mutterschutzes widerru-
fen und dabei die Wiederbestellung 
nach Ablauf des Zeitraums der in § 
3 Absatz 1 und 2 des Mutterschutz-
gesetzes genannten Schutzfristen 
zusichern oder 

 2. im Fall von Elternzeit, Pflege eines 
Familienangehörigen oder Krankheit 
widerrufen und dabei die Wiederbe-
stellung nach einem Zeitraum von 
bis zu drei Monaten entsprechend 
dem Verlangen des Vorstandsmit-
glieds zusichern; die Generalver-
sammlung kann von dem Widerruf 
der Bestellung absehen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. 
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 In den in Satz 2 Nummer 2 genannten 
Fällen kann die Generalversammlung 
die Bestellung des Vorstandsmitglieds 
auf dessen Verlangen unter Zusiche-
rung der Wiederbestellung nach einem 
Zeitraum von mehr als drei bis zu zwölf 
Monaten widerrufen. Das vorgesehene 
Ende der vorherigen Amtszeit bleibt 
auch als Ende der Amtszeit nach der 
Wiederbestellung bestehen. Im Übrigen 
bleiben etwaige Regelungen in der Sat-
zung über eine andere Art der Bestel-
lung und Abberufung (Absatz 2 Satz 2) 
sowie die Regelung über den Widerruf 
der Bestellung (Absatz 3 Satz 2) unbe-
rührt. 

 (5) Auch ohne eine entsprechende 
Regelung in der Satzung kann anstelle 
der Generalversammlung der Aufsichts-
rat nach Absatz 4 tätig werden, wenn die 
nächste planmäßige Generalversamm-
lung für den rechtzeitigen Beschluss 
über den Widerruf und die Zusicherung 
der Wiederbestellung zu spät stattfinden 
würde. Die Satzung kann dies ausdrück-
lich ausschließen. 

 (6) Die Vorgabe des Absatzes 2 
Satz 1, dass der Vorstand aus mindes-
tens zwei Personen zu bestehen hat, gilt 
während des Zeitraums nach Absatz 4 
Satz 2 oder 3 auch dann als erfüllt, wenn 
diese Vorgabe ohne den Widerruf einge-
halten wäre. Ein Unterschreiten der in 
der Satzung festgelegten Mindestzahl an 
Vorstandsmitgliedern ist während des 
Zeitraums nach Absatz 4 Satz 2 oder 3 
unbeachtlich. 
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§ 26 § 26 

Vertretungsbefugnis des Vorstands Vertretungsbefugnis des Vorstands 

(1) Die Genossenschaft wird durch 
die von dem Vorstand in ihrem Namen ge-
schlossenen Rechtsgeschäfte berechtigt 
und verpflichtet; es ist gleichgültig, ob das 
Geschäft ausdrücklich im Namen der Ge-
nossenschaft geschlossen worden ist, oder 
ob die Umstände ergeben, dass es nach 
dem Willen der Vertragschließenden für die 
Genossenschaft geschlossen werden 
sollte. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zur Legitimation des Vorstands 
Behörden gegenüber genügt eine Beschei-
nigung des Registergerichts, dass die darin 
zu bezeichnenden Personen als Mitglieder 
des Vorstands in das Genossenschaftsre-
gister eingetragen sind. 

(2) Zur Legitimation des Vorstands 
Behörden gegenüber genügt deren Ein-
sicht in die Eintragungen im Genossen-
schaftsregister. 

§ 27 § 27 

Beschränkung der Vertretungsbefugnis Beschränkung der Vertretungsbefugnis 

(1) Der Vorstand hat die Genossen-
schaft unter eigener Verantwortung zu lei-
ten. Er hat dabei die Beschränkungen zu 
beachten, die durch die Satzung festge-
setzt worden sind. Bei Genossenschaften 
mit nicht mehr als 20 Mitgliedern kann die 
Satzung vorsehen, dass der Vorstand an 
Weisungen der Generalversammlung ge-
bunden ist. 

(1) Der Vorstand hat die Genossen-
schaft unter eigener Verantwortung zu lei-
ten. Er hat dabei die Beschränkungen zu 
beachten, die durch die Satzung festge-
setzt worden sind. Bei Genossenschaften 
mit nicht mehr als 1 500 Mitgliedern kann 
die Satzung vorsehen, dass der Vorstand 
an Weisungen der Generalversammlung o-
der eines aus der Mitte der Generalver-
sammlung gebildeten Entscheidungs-
gremiums gebunden ist. 



 - 22 -   

Bestandsrecht Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der genossenschaftlichen 

Rechtsform 

(2) Gegen dritte Personen hat eine 
Beschränkung der Befugnis des Vorstands, 
die Genossenschaft zu vertreten, keine 
rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere 
für den Fall, dass die Vertretung sich nur 
auf bestimmte Geschäfte oder Arten von 
Geschäften erstrecken oder nur unter be-
stimmten Umständen oder für eine be-
stimmte Zeit oder an einzelnen Orten statt-
finden soll oder dass die Zustimmung der 
Generalversammlung, des Aufsichtsrats o-
der eines anderen Organs der Genossen-
schaft für einzelne Geschäfte erforderlich 
ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 28 § 28 

Änderung des Vorstands und der Ver-
tretungsbefugnis 

Änderung des Vorstands und der Ver-
tretungsbefugnis 

Jede Änderung des Vorstands oder 
der Vertretungsbefugnis eines Vorstands-
mitglieds hat der Vorstand zur Eintragung 
in das Genossenschaftsregister anzumel-
den. Der Anmeldung sind die Urkunden 
über die Änderung in Urschrift oder Ab-
schrift beizufügen. 

Jede Änderung des Vorstands oder 
der Vertretungsbefugnis eines Vorstands-
mitglieds hat der Vorstand zur Eintragung 
in das Genossenschaftsregister anzumel-
den. Der Anmeldung sind die Nachweise 
über die Änderung in Textform beizufügen. 
Bei einer bloßen Änderung des Namens 
oder des Wohnorts eines bereits einge-
tragenen Vorstandsmitglieds ist es aus-
reichend, dass die Änderung vom Vor-
stand angezeigt und ein Nachweis der 
Änderung eingereicht wird. 

§ 30 § 30 

Mitgliederliste Mitgliederliste 

(1) Der Vorstand ist verpflichtet, die 
Mitgliederliste zu führen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In die Mitgliederliste ist jedes Mit-
glied der Genossenschaft mit folgenden 
Angaben einzutragen:  

(2) In die Mitgliederliste ist jedes Mit-
glied der Genossenschaft mit folgenden 
Angaben einzutragen:  
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1. Familienname, Vornamen und An-
schrift, bei juristischen Personen und 
Personenhandelsgesellschaften Firma 
und Anschrift, bei anderen Personen-
vereinigungen Bezeichnung und An-
schrift der Vereinigung oder Familien-
namen, Vornamen und Anschriften ih-
rer Mitglieder, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Zahl der von ihm übernommenen wei-
teren Geschäftsanteile, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Ausscheiden aus der Genossenschaft. 3. u n v e r ä n d e r t  

Die Satzung kann regeln, mit welchen wei-
teren erforderlichen Angaben jedes Mit-
glied eingetragen wird. Der Zeitpunkt, zu 
dem der Beitritt, eine Veränderung der Zahl 
weiterer Geschäftsanteile oder das Aus-
scheiden wirksam wird oder geworden ist, 
ist anzugeben. 

Die Satzung kann regeln, mit welchen wei-
teren erforderlichen Angaben jedes Mit-
glied eingetragen wird. Der Zeitpunkt, zu 
dem der Beitritt, eine Veränderung der Zahl 
weiterer Geschäftsanteile oder das Aus-
scheiden wirksam wird oder geworden ist, 
ist anzugeben. Investierende Mitglieder 
sind als solche zu kennzeichnen. 

(3) Die Unterlagen, aufgrund deren 
die Eintragung des Beitritts, der Verände-
rung der Zahl weiterer Geschäftsanteile o-
der des Ausscheidens in die Mitgliederliste 
erfolgt, sind drei Jahre aufzubewahren. Die 
Frist beginnt mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem das Mitglied aus der Ge-
nossenschaft ausgeschieden ist. Im Übri-
gen gelten für die Aufbewahrung der Unter-
lagen die Regelungen für Handelsbriefe in 
§ 257 des Handelsgesetzbuchs. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 31 § 31 

Einsicht in die Mitgliederliste Einsicht in die Mitgliederliste 

(1) Die Mitgliederliste kann von jedem 
Mitglied sowie von einem Dritten, der ein 
berechtigtes Interesse darlegt, bei der Ge-
nossenschaft eingesehen werden. Ab-
schriften aus der Mitgliederliste sind dem 
Mitglied hinsichtlich der ihn betreffenden 
Eintragungen auf Verlangen zu erteilen. 

(1) Die Mitgliederliste kann von jedem 
Mitglied bei der Genossenschaft eingese-
hen werden. Kopien aus der Mitgliederliste 
sind dem Mitglied hinsichtlich der ihn be-
treffenden Eintragungen auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen. Einem Mitglied, 
das glaubhaft macht, die Kontaktdaten 
der anderen Mitglieder zu benötigen, um 
die Rechte aus § 43a Absatz 4 Satz 6 o-
der Absatz 8 Satz 1 oder aus § 45 Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 ausü-
ben zu können, ist eine Liste mit den E-
Mail-Adressen, in Ermangelung letzterer 
mit den Namen und Anschriften aller 
Mitglieder kostenlos in Textform zu 
übermitteln. Das Mitglied darf die Daten 
nur zu diesem Zweck speichern und 
nutzen und hat die Daten unverzüglich 
zu löschen, sobald es sie für die Gel-
tendmachung der Rechte nicht mehr be-
nötigt. 

(2) Der Dritte darf die übermittelten 
Daten nur für den Zweck speichern und 
nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm über-
mittelt werden; eine Speicherung und Nut-
zung für andere Zwecke ist nur zulässig, 
soweit die Daten auch dafür hätten über-
mittelt werden dürfen. Ist der Empfänger 
eine nicht öffentliche Stelle, hat die Genos-
senschaft ihn darauf hinzuweisen; eine 
Speicherung und Nutzung für andere Zwe-
cke bedarf in diesem Fall der Zustimmung 
der Genossenschaft. 

(2) Ein Dritter, der ein berechtigtes 
Interesse darlegt, darf die Mitgliederliste 
bei der Genossenschaft einsehen, so-
weit dies für die Verfolgung seines be-
rechtigten Interesses erforderlich ist. 
Der Dritte darf die durch die Einsicht-
nahme erlangten Daten nur für den Zweck 
speichern und nutzen, zu dessen Erfüllung 
er sie erlangt hat. Die Speicherung und 
Nutzung der Daten für andere Zwecke ist 
nur zulässig, soweit sie auch dafür hätten 
erlangt werden dürfen. Ist der Dritte eine 
nicht öffentliche Stelle, so hat die Genos-
senschaft ihn auf die Beschränkung nach 
Satz 1 hinzuweisen. Die Speicherung und 
Nutzung für andere Zwecke bedarf in die-
sem Fall der Zustimmung der Genossen-
schaft. Der Dritte hat die Daten unver-
züglich zu löschen, sobald er sie für die 
Verfolgung seines berechtigten Interes-
ses nicht mehr benötigt. 
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§ 32 § 32 

Vorlage der Mitgliederliste beim Gericht Vorlage der Mitgliederliste beim Gericht 

Der Vorstand hat dem Registergericht 
auf dessen Verlangen eine Abschrift der 
Mitgliederliste unverzüglich einzureichen. 

Der Vorstand hat dem Registergericht 
auf dessen Verlangen eine Kopie der Mit-
gliederliste unverzüglich zu übermitteln. 

§ 34 § 34 

Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit 
der Vorstandsmitglieder 

Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit 
der Vorstandsmitglieder 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei 
ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters einer Genossenschaft anzu-
wenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht 
vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer 
unternehmerischen Entscheidung vernünf-
tigerweise annehmen durfte, auf Grundlage 
angemessener Informationen zum Wohle 
der Genossenschaft zu handeln. Über ver-
trauliche Angaben und Geheimnisse der 
Genossenschaft, namentlich Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die 
Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden 
sind, haben sie Stillschweigen zu bewah-
ren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Vorstandsmitglieder, die ihre 
Pflichten verletzen, sind der Genossen-
schaft zum Ersatz des daraus entstehen-
den Schadens als Gesamtschuldner ver-
pflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt ei-
nes ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters einer Genossenschaft ange-
wandt haben, tragen sie die Beweislast. 
Wenn ein Vorstandsmitglied im Wesentli-
chen unentgeltlich tätig ist, muss dies bei 
der Beurteilung seiner Sorgfalt zu seinen 
Gunsten berücksichtigt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Mitglieder des Vorstands sind 
namentlich zum Ersatz verpflichtet, wenn 
entgegen diesem Gesetz oder der Satzung  

(3) Die Mitglieder des Vorstands sind 
namentlich zum Ersatz verpflichtet, wenn 
entgegen diesem Gesetz oder der Satzung 

1. Geschäftsguthaben ausgezahlt wer-
den, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. den Mitgliedern Zinsen oder Gewinn-
anteile gewährt werden, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Genossenschaftsvermögen verteilt 
wird, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Zahlungen geleistet werden, nachdem 
die Zahlungsunfähigkeit der Genos-
senschaft eingetreten ist oder sich eine 
Überschuldung ergeben hat, die für die 
Genossenschaft nach § 98 Grund für 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
ist, 

4. Kredit gewährt wird. 

5. Kredit gewährt wird. entfällt 

 Das gilt auch, wenn Zahlungen entge-
gen § 15b der Insolvenzordnung nach 
dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit o-
der einer Überschuldung im Sinne des 
§ 98 geleistet werden. 

(4) Der Genossenschaft gegenüber 
tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn die 
Handlung auf einem gesetzmäßigen Be-
schluss der Generalversammlung beruht. 
Dadurch, dass der Aufsichtsrat die Hand-
lung gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht 
nicht ausgeschlossen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) In den Fällen des Absatzes 3 kann 
der Ersatzanspruch auch von den Gläubi-
gern der Genossenschaft geltend gemacht 
werden, soweit sie von dieser keine Befrie-
digung erlangen können. Den Gläubigern 
gegenüber wird die Ersatzpflicht weder 
durch einen Verzicht oder Vergleich der 
Genossenschaft noch dadurch aufgeho-
ben, dass die Handlung auf einem Be-
schluss der Generalversammlung beruht. 
Ist über das Vermögen der Genossen-
schaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so 
übt während dessen Dauer der Insolvenz-
verwalter oder Sachwalter das Recht der 
Gläubiger gegen die Vorstandsmitglieder 
aus. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Ansprüche aus diesen Vor-
schriften verjähren in fünf Jahren. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 38 § 38 

Aufgaben des Aufsichtsrats Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand 
bei dessen Geschäftsführung zu überwa-
chen. Er kann zu diesem Zweck von dem 
Vorstand jederzeit Auskünfte über alle An-
gelegenheiten der Genossenschaft verlan-
gen und die Bücher und Schriften der Ge-
nossenschaft sowie den Bestand der Ge-
nossenschaftskasse und die Bestände an 
Wertpapieren und Waren einsehen und 
prüfen. Er kann einzelne seiner Mitglieder 
beauftragen, die Einsichtnahme und Prü-
fung durchzuführen. Auch ein einzelnes 
Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, 
jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen. 
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, 
den Lagebericht und den Vorschlag für die 
Verwendung des Jahresüberschusses oder 
die Deckung des Jahresfehlbetrags zu prü-
fen; über das Ergebnis der Prüfung hat er 
der Generalversammlung vor der Feststel-
lung des Jahresabschlusses zu berichten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(1a) Der Aufsichtsrat kann einen Prü-
fungsausschuss bestellen, der sich mit der 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses sowie der Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagement-
systems und des internen Revisionssys-
tems sowie der Abschlussprüfung befasst. 
Der Prüfungsausschuss kann Empfehlun-
gen oder Vorschläge zur Gewährleistung 
der Integrität des Rechnungslegungspro-
zesses unterbreiten. Richtet der Aufsichts-
rat einer Genossenschaft, die ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs ist, einen Prüfungsaus-
schuss ein, so muss dieser die Vorausset-
zungen des § 36 Absatz 4 erfüllen. Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kom-
mission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77, 
L 170 vom 11.6.2014, S. 66) findet mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Erklärung 
bezogen auf die gesetzlichen Vertreter des 
Verbandes und die vom Verband beschäf-
tigten Personen, die das Ergebnis der Prü-
fung beeinflussen können, abzugeben ist. 

(1a) Der Aufsichtsrat kann einen Prü-
fungsausschuss bestellen, der sich mit der 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses sowie der Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagement-
systems und des internen Revisionssys-
tems sowie der Abschlussprüfung befasst. 
Der Prüfungsausschuss kann Empfehlun-
gen oder Vorschläge zur Gewährleistung 
der Integrität des Rechnungslegungspro-
zesses unterbreiten. Richtet der Aufsichts-
rat einer Genossenschaft, die ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs ist, einen Prüfungsaus-
schuss ein, so muss dieser die Vorausset-
zungen des § 36 Absatz 4 erfüllen. Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Erklärung bezogen auf 
die gesetzlichen Vertreter des Verbandes 
und die vom Verband beschäftigten Perso-
nen, die das Ergebnis der Prüfung beein-
flussen können, abzugeben ist. 

(1b) Der Aufsichtsrat hat auch 
den gesonderten nichtfinanziellen Bericht 
(§ 289b des Handelsgesetzbuchs) zu prü-
fen, sofern er erstellt wurde. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Aufsichtsrat hat eine General-
versammlung einzuberufen, wenn dies im 
Interesse der Genossenschaft erforderlich 
ist. Ist nach der Satzung kein Aufsichtsrat 
zu bilden, gilt § 44. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Weitere Aufgaben des Aufsichts-
rats werden durch die Satzung bestimmt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
können ihre Aufgaben nicht durch andere 
Personen wahrnehmen lassen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 43a § 43a 

Vertreterversammlung Vertreterversammlung 

(1) Bei Genossenschaften mit mehr 
als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung be-
stimmen, dass die Generalversammlung 
aus Vertretern der Mitglieder (Vertreterver-
sammlung) besteht. Die Satzung kann 
auch bestimmen, dass bestimmte Be-
schlüsse der Generalversammlung vorbe-
halten bleiben. Der für die Feststellung der 
Mitgliederzahl maßgebliche Zeitpunkt ist für 
jedes Geschäftsjahr jeweils das Ende des 
vorausgegangenen Geschäftsjahres. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Als Vertreter kann jede natürliche, 
unbeschränkt geschäftsfähige Person, die 
Mitglied der Genossenschaft ist und nicht 
dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehört, 
gewählt werden. Ist ein Mitglied der Genos-
senschaft eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft, kann jeweils eine 
natürliche Person, die zu deren Vertretung 
befugt ist, als Vertreter gewählt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Vertreterversammlung besteht 
aus mindestens 50 Vertretern, die von den 
Mitgliedern der Genossenschaft gewählt 
werden. Die Vertreter können nicht durch 
Bevollmächtigte vertreten werden. Mehr-
stimmrechte können ihnen nicht einge-
räumt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Vertreter werden in allgemei-
ner, unmittelbarer, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt; Mehrstimmrechte bleiben 
unberührt. Für die Vertretung von Mitglie-
dern bei der Wahl gilt § 43 Abs. 4 und 5 
entsprechend. Kein Vertreter kann für län-
gere Zeit als bis zur Beendigung der Ver-
treterversammlung gewählt werden, die 
über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amts-
zeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerech-
net. Die Satzung muss bestimmen,  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. auf wie viele Mitglieder ein Vertreter 
entfällt; 

 

2. die Amtszeit der Vertreter.  

Eine Zahl von 150 Mitgliedern ist in jedem 
Fall ausreichend, um einen Wahlvorschlag 
einreichen zu können. Nähere Bestimmun-
gen über das Wahlverfahren einschließlich 
der Feststellung des Wahlergebnisses kön-
nen in einer Wahlordnung getroffen wer-
den, die vom Vorstand und Aufsichtsrat auf 
Grund übereinstimmender Beschlüsse er-
lassen wird. Sie bedarf der Zustimmung 
der Generalversammlung. 

 

 (5) Die Satzung oder die Wahlord-
nung kann eine elektronische Wahl der 
Vertreter vorsehen oder zulassen, dass 
der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats beschließen kann, die Wahl 
elektronisch durchzuführen. 

(5) Fällt ein Vertreter vor Ablauf der 
Amtszeit weg, muss ein Ersatzvertreter an 
seine Stelle treten. Seine Amtszeit erlischt 
spätestens mit Ablauf der Amtszeit des 
weggefallenen Vertreters. Auf die Wahl des 
Ersatzvertreters sind die für den Vertreter 
geltenden Vorschriften anzuwenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(6) Eine Liste mit den Namen sowie 
den Anschriften, Telefonnummern oder E-
Mail-Adressen der gewählten Vertreter und 
Ersatzvertreter ist zur Einsichtnahme für 
die Mitglieder mindestens zwei Wochen 
lang in den Geschäftsräumen der Genos-
senschaft und ihren Niederlassungen aus-
zulegen oder bis zum Ende der Amtszeit 
der Vertreter auf der Internetseite der Ge-
nossenschaft zugänglich zu machen. Die 
Auslegung oder die Zugänglichkeit im Inter-
net ist in einem öffentlichen Blatt bekannt 
zu machen. Die Frist für die Auslegung o-
der Zugänglichmachung beginnt mit der 
Bekanntmachung. Jedes Mitglied kann je-
derzeit eine Abschrift der Liste der Vertre-
ter und Ersatzvertreter verlangen; hierauf 
ist in der Bekanntmachung nach Satz 2 
hinzuweisen. 

(7) Eine Liste mit den Namen sowie 
den Anschriften, Telefonnummern oder E-
Mail-Adressen der gewählten Vertreter und 
Ersatzvertreter ist zur Einsichtnahme für 
die Mitglieder mindestens zwei Wochen 
lang in den Geschäftsräumen der Genos-
senschaft und ihren Niederlassungen aus-
zulegen oder bis zum Ende der Amtszeit 
der Vertreter auf der Internetseite der Ge-
nossenschaft zugänglich zu machen. Die 
Auslegung oder die Zugänglichkeit im Inter-
net ist in einem öffentlichen Blatt oder 
durch unmittelbare Benachrichtigung 
der Mitglieder in Textform bekannt zu 
machen. Die Frist für die Auslegung oder 
Zugänglichmachung beginnt mit der Be-
kanntmachung. Jedes Mitglied kann jeder-
zeit eine Kopie der Liste der Vertreter und 
Ersatzvertreter verlangen; hierauf ist in der 
Bekanntmachung nach Satz 2 hinzuwei-
sen. 
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(7) Die Generalversammlung ist zur 
Beschlussfassung über die Abschaffung 
der Vertreterversammlung unverzüglich 
einzuberufen, wenn dies von mindestens 
einem Zehntel der Mitglieder oder dem in 
der Satzung hierfür bestimmten geringeren 
Teil in Textform beantragt wird. § 45 Abs. 3 
gilt entsprechend. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

 (9) Die Satzung kann vorsehen, 
dass die Vertreterversammlungen für 
alle Mitglieder durch Bild- und Tonüber-
tragung zugänglich gemacht werden, o-
der regeln, welches Organ im Einzelfall 
über die Bild- und Tonübertragung ent-
scheidet. Regelt die Satzung die Bild- 
und Tonübertragung nicht, so entschei-
det derjenige, der die Vertreterversamm-
lung einberuft, über die Bild- und Ton-
übertragung. Erfolgt keine Bild- und 
Tonübertragung, so kann jedes Mitglied 
auf Antrag in der Reihenfolge des Ein-
gangs der Anträge als Gast ohne Rede, 
Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht 
teilnehmen, sofern bei einer Präsenzver-
sammlung der Platz oder bei einer virtu-
ellen Versammlung die technischen Ka-
pazitäten ausreichen. Der Antrag kann 
vom Vorstand abgelehnt werden, wenn 
die Teilnahme als Gast bei der Genos-
senschaft erheblichen Aufwand oder er-
hebliche Kosten verursachen würde. 

§ 43b § 43b 

Formen der Generalversammlung Formen der Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung muss in 
einer der folgenden Formen abgehalten 
werden:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. als Präsenzversammlung an einem 
Ort, an dem die Mitglieder gemeinsam 
physisch anwesend sind, 

 

2. als virtuelle Versammlung ohne ge-
meinsame physische Anwesenheit der 
Mitglieder an einem Ort, 
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3. als hybride Versammlung, an der die 
Mitglieder wahlweise am Ort der Ver-
sammlung physisch anwesend oder 
ohne physische Anwesenheit an die-
sem Ort teilnehmen können, 

 

4. als Versammlung im gestreckten Ver-
fahren, aufgespalten in  

 

a) eine Erörterungsphase, die abge-
halten wird  

 

aa) als virtuelle Versammlung o-
der 

 

bb) als hybride Versammlung und  

b) eine zeitlich nachgelagerte Ab-
stimmungsphase. 

 

(2) Bei einer Präsenzversammlung 
können Beschlüsse der Mitglieder auch 
schriftlich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation gefasst werden; Absatz 6 
gilt entsprechend. Ferner kann die Satzung 
vorsehen, dass  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. in bestimmten Fällen Mitglieder des 
Aufsichtsrats im Wege der Bild- und 
Tonübertragung an der Generalver-
sammlung teilnehmen können und 

 

2. die Generalversammlung in Bild und 
Ton übertragen werden darf. 

 

(3) Bei einer virtuellen Versammlung 
muss sichergestellt sein, dass  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der gesamte Versammlungsverlauf al-
len teilnehmenden Mitgliedern schrift-
lich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation mitgeteilt wird und 

 

2. alle teilnehmenden Mitglieder ihre 
Rede-, Antrags-, Auskunfts- und 
Stimmrechte schriftlich oder im Wege 
der elektronischen Kommunikation 
ausüben können. 
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Die Satzung kann die Einzelheiten dazu re-
geln, wie die Rede-, Antrags-, Auskunfts- 
und Stimmrechte schriftlich oder im Wege 
der elektronischen Kommunikation ausge-
übt werden können. 

 

(4) Bei einer hybriden Versammlung 
muss sichergestellt sein, dass  

(4) Bei einer hybriden Versammlung 
muss sichergestellt sein, dass  

1. der gesamte Versammlungsverlauf al-
len teilnehmenden Mitgliedern im 
Wege der elektronischen Kommunika-
tion mitgeteilt wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Mitglieder, die ohne physische An-
wesenheit am Ort der Versammlung 
teilnehmen, ihre Rede-, Antrags-, Aus-
kunfts- und Stimmrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausü-
ben können und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Vorstand und der Aufsichtsrat 
durch physisch am Ort der Versamm-
lung anwesende Mitglieder vertreten 
sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Satzung kann die Einzelheiten dazu re-
geln, wie die Rede-, Antrags-, Auskunfts- 
und Stimmrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation ausgeübt werden 
können. 

Die Satzung kann die Einzelheiten dazu re-
geln, wie die Rede-, Antrags-, Auskunfts- 
und Stimmrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation ausgeübt werden 
können. Die Satzung kann vorsehen, 
dass die an einer hybriden Versamm-
lung in Präsenz teilnehmenden Mitglie-
der ebenfalls elektronisch abstimmen. 

(5) Bei einer Versammlung im ge-
streckten Verfahren muss sichergestellt 
sein, dass  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. während einer als virtuelle Versamm-
lung stattfindenden Erörterungsphase 
Absatz 3 mit Ausnahme der Anforde-
rungen an die Ausübung von Stimm-
rechten erfüllt ist, 

 

2. während einer als hybride Versamm-
lung stattfindenden Erörterungsphase 
Absatz 4 mit Ausnahme der Anforde-
rungen an die Ausübung von Stimm-
rechten erfüllt ist und 
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3. während der Abstimmungsphase alle 
Mitglieder ihre Stimmrechte schriftlich 
oder im Wege der elektronischen Kom-
munikation ausüben können. 

 

Die Satzung kann die Einzelheiten dazu re-
geln, wie die Stimmrechte nach Satz 1 
Nummer 3 ausgeübt werden können. 

 

(6) Vorbehaltlich einer Satzungsbe-
stimmung nach Satz 3 entscheiden Vor-
stand und Aufsichtsrat gemeinsam nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Berück-
sichtigung der Interessen der Mitglieder 
über die Form  

(6) Vorbehaltlich einer Satzungsbe-
stimmung nach Satz 3 entscheiden Vor-
stand und Aufsichtsrat gemeinsam nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Berück-
sichtigung der Interessen der Mitglieder 
über die Form  

1. der Versammlung nach Absatz 1 und 1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Erörterungsphase nach Absatz 1 
Nummer 4 Buchstabe a und b, falls 
eine Entscheidung für eine Versamm-
lung im gestreckten Verfahren getrof-
fen wurde. 

2. der Erörterungsphase nach Absatz 1 
Nummer 4 Buchstabe a, falls eine Ent-
scheidung für eine Versammlung im 
gestreckten Verfahren getroffen wurde. 

Hat die Genossenschaft keinen Aufsichts-
rat, entscheidet der Vorstand gemeinsam 
mit einem von der Generalversammlung 
aus ihrer Mitte gewählten Bevollmächtig-
ten. Können sich Vorstand und Aufsichtsrat 
oder Vorstand und der Bevollmächtigte 
nach Satz 2 nicht nach Satz 1 auf eine 
Form einigen oder kommt eine Entschei-
dung aus sonstigen Gründen nicht zu-
stande, ist eine Präsenzversammlung ab-
zuhalten. Die Satzung kann eine in Absatz 
1 bestimmte Form der Versammlung festle-
gen oder das Auswahlermessen nach Satz 
1 beschränken. Die Abhaltung einer Prä-
senzversammlung kann nach Satz 4 nicht 
ausgeschlossen werden. 

Hat die Genossenschaft keinen Aufsichts-
rat, entscheidet der Vorstand gemeinsam 
mit einem von der Generalversammlung 
aus ihrer Mitte gewählten Bevollmächtig-
ten. Können sich Vorstand und Aufsichtsrat 
oder Vorstand und der Bevollmächtigte 
nach Satz 2 nicht nach Satz 1 auf eine 
Form einigen oder kommt eine Entschei-
dung aus sonstigen Gründen nicht zu-
stande, ist eine Präsenzversammlung ab-
zuhalten. Die Satzung kann eine in Absatz 
1 bestimmte Form der Versammlung festle-
gen oder das Auswahlermessen nach Satz 
1 beschränken. Die Abhaltung einer Prä-
senzversammlung kann nach Satz 4 nicht 
ausgeschlossen werden. 

(7) Mitglieder, die an einer Versamm-
lung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 schrift-
lich oder im Wege der elektronischen Kom-
munikation teilgenommen haben, gelten als 
erschienen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 46 § 46 

Form und Frist der Einberufung Form und Frist der Einberufung 

(1) Die Generalversammlung muss in 
der durch die Satzung bestimmten Weise 
mit einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen einberufen werden. Bei der Einberu-
fung ist Folgendes bekannt zu machen:  

(1) Die Generalversammlung muss in 
der durch die Satzung bestimmten Weise 
mit einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen einberufen werden. Bei der Einberu-
fung ist Folgendes bekannt zu machen:  

1. die Tagesordnung, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Form der Versammlung nach § 43b 
Absatz 1, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. im Fall von § 43b Absatz 1 Nummer 4 
zusätzlich die Form der Erörterungs-
phase und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. im Fall von § 43b Absatz 1 Nummer 2 
bis 4 die erforderlichen Angaben zur 
Nutzung der schriftlichen oder elektro-
nischen Kommunikation. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die Tagesordnung einer Vertreterver-
sammlung ist allen Mitgliedern durch Veröf-
fentlichung in den Genossenschaftsblättern 
oder im Internet unter der Adresse der Ge-
nossenschaft oder durch unmittelbare Be-
nachrichtigung in Textform bekannt zu ma-
chen. 

Die Tagesordnung einer Vertreterver-
sammlung ist allen Mitgliedern durch Veröf-
fentlichung in den Genossenschaftsblättern 
oder im Internet unter der Adresse der Ge-
nossenschaft oder durch unmittelbare Be-
nachrichtigung in Textform bekannt zu ma-
chen. Bei unmittelbarer Benachrichti-
gung der Mitglieder gilt der Tag der Ab-
sendung der Benachrichtigung als Tag 
der Bekanntmachung. Die Satzung kann 
eine abweichende Regelung für den Zu-
gang vorsehen. 

(2) Über Gegenstände, deren Ver-
handlung nicht in der durch die Satzung o-
der nach § 45 Abs. 3 vorgesehenen Weise 
mindestens eine Woche vor der General-
versammlung angekündigt ist, können Be-
schlüsse nicht gefasst werden. Dies gilt 
nicht, wenn sämtliche Mitglieder erschie-
nen sind oder es sich um Beschlüsse über 
die Leitung der Versammlung oder um An-
träge auf Einberufung einer außerordentli-
chen Generalversammlung handelt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Zur Stellung von Anträgen und zu 
Verhandlungen ohne Beschlussfassung 
bedarf es der Ankündigung nicht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 47 § 47 

Niederschrift Protokoll 

(1) Über die Beschlüsse der General-
versammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Sie soll den Ort und den Tag der 
Versammlung, die Form der Versammlung 
nach § 43b Absatz 1 und im Fall von § 43b 
Absatz 1 Nummer 4 zusätzlich die Form 
der Erörterungsphase, den Namen des 
Vorsitzenden sowie Art und Ergebnis der 
Abstimmung und die Feststellung des Vor-
sitzenden über die Beschlussfassung ent-
halten. Bei Versammlungen nach § 43b 
Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 4 Buch-
stabe a ist als Ort der Versammlung der 
Sitz der Genossenschaft anzugeben. Im 
Fall von Versammlungen nach § 43b Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 4 ist der Niederschrift 
ein Verzeichnis der Mitglieder beizufügen, 
die an der Beschlussfassung mitgewirkt ha-
ben. In diesem Verzeichnis ist zu jedem 
Mitglied die Art der Stimmabgabe anzuge-
ben. 

(1) Über die Beschlüsse der General-
versammlung ist ein Protokoll anzuferti-
gen. Es soll den Ort und den Tag der Ver-
sammlung, die Form der Versammlung 
nach § 43b Absatz 1 und im Fall von § 43b 
Absatz 1 Nummer 4 zusätzlich die Form 
der Erörterungsphase, den Namen des 
Vorsitzenden sowie Art und Ergebnis der 
Abstimmung und die Feststellung des Vor-
sitzenden über die Beschlussfassung ent-
halten. Bei Versammlungen nach § 43b 
Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 4 Buch-
stabe a ist als Ort der Versammlung der 
Sitz der Genossenschaft anzugeben. Im 
Fall von Versammlungen nach § 43b Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 4 ist dem Protokoll 
ein Verzeichnis der Mitglieder beizufügen, 
die an der Beschlussfassung mitgewirkt ha-
ben. In diesem Verzeichnis ist zu jedem 
Mitglied die Art der Stimmabgabe anzuge-
ben. 

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsit-
zenden und mindestens einem anwesen-
den Mitglied des Vorstands zu unterschrei-
ben. Ihr sind die Belege über die Einberu-
fung als Anlagen beizufügen. 

(2) Das Protokoll bedarf der Text-
form. Die Satzung kann die Schriftform 
vorsehen. Das Protokoll ist 

 1. vom Vorsitzenden und mindestens 
einem erschienenen Mitglied des 
Vorstands zu unterschreiben oder in 
der in § 126a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bezeichneten Weise 
elektronisch zu signieren oder  

 2. mit einer Erklärung des Vorsitzen-
den und mindestens eines erschie-
nenen Mitglieds des Vorstands in 
Textform, dass sie für dieses Proto-
koll die Verantwortung übernehmen, 
zu verbinden. 
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 Dem Protokoll sind die Belege über die 
Einberufung als Anlagen beizufügen. 

(3) Sieht die Satzung die Zulassung 
investierender Mitglieder oder die Gewäh-
rung von Mehrstimmrechten vor oder wird 
eine Änderung der Satzung beschlossen, 
die einen der in § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 
5, 9 bis 11 oder Abs. 3 aufgeführten Ge-
genstände oder eine wesentliche Änderung 
des Gegenstandes des Unternehmens be-
trifft, oder wird die Fortsetzung der Genos-
senschaft nach § 117 beschlossen, ist der 
Niederschrift außerdem ein Verzeichnis der 
erschienenen oder vertretenen Mitglieder 
und der vertretenden Personen beizufügen. 
Bei jedem erschienenen oder vertretenen 
Mitglied ist dessen Stimmenzahl zu ver-
merken. 

(3) Sieht die Satzung die Zulassung 
investierender Mitglieder oder die Gewäh-
rung von Mehrstimmrechten vor oder wird 
eine Änderung der Satzung beschlossen, 
die einen der in § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 
5, 9 bis 11 oder Abs. 3 aufgeführten Ge-
genstände oder eine wesentliche Änderung 
des Gegenstandes des Unternehmens be-
trifft, oder wird die Fortsetzung der Genos-
senschaft nach § 117 beschlossen, ist dem 
Protokoll außerdem ein Verzeichnis der 
erschienenen oder vertretenen Mitglieder 
und der vertretenden Personen beizufügen. 
Bei jedem erschienenen oder vertretenen 
Mitglied ist dessen Stimmenzahl zu ver-
merken. 

(4) Jedes Mitglied kann jederzeit Ein-
sicht in die Niederschrift nehmen. Ferner ist 
jedem Mitglied auf Verlangen eine Abschrift 
der Niederschrift einer Vertreterversamm-
lung unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
Die Niederschrift ist von der Genossen-
schaft aufzubewahren. 

(4) Jedes Mitglied kann jederzeit Ein-
sicht in das Protokoll nehmen. Ferner ist 
jedem Mitglied auf Verlangen eine Kopie 
des Protokolls einer Vertreterversamm-
lung unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
Das Protokoll ist von der Genossenschaft 
aufzubewahren. 

§ 48 § 48 

Zuständigkeit der Generalversammlung Zuständigkeit der Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung stellt 
den Jahresabschluss fest. Sie beschließt 
über die Verwendung des Jahresüber-
schusses oder die Deckung eines Jahres-
fehlbetrags sowie über die Entlastung des 
Vorstands und des Aufsichtsrats. Die Ge-
neralversammlung hat in den ersten sechs 
Monaten des Geschäftsjahres stattzufin-
den. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Auf den Jahresabschluss sind bei 
der Feststellung die für seine Aufstellung 
geltenden Vorschriften anzuwenden. Wird 
der Jahresabschluss bei der Feststellung 
geändert und ist die Prüfung nach § 53 be-
reits abgeschlossen, so werden vor der er-
neuten Prüfung gefasste Beschlüsse über 
die Feststellung des Jahresabschlusses 
und über die Ergebnisverwendung erst 
wirksam, wenn auf Grund einer erneuten 
Prüfung ein hinsichtlich der Änderung un-
eingeschränkter Bestätigungsvermerk er-
teilt worden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Jahresabschluss, der Lagebe-
richt sowie der Bericht des Aufsichtsrats 
sollen mindestens eine Woche vor der Ver-
sammlung in dem Geschäftsraum der Ge-
nossenschaft oder an einer anderen durch 
den Vorstand bekannt zu machenden ge-
eigneten Stelle zur Einsichtnahme der Mit-
glieder ausgelegt, auf der Internetseite der 
Genossenschaft zugänglich gemacht oder 
ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden. 
Jedes Mitglied ist berechtigt, auf seine Kos-
ten eine Abschrift des Jahresabschlusses, 
des Lageberichts und des Berichts des 
Aufsichtsrats zu verlangen. 

(3) Der Jahresabschluss, der Lagebe-
richt sowie der Bericht des Aufsichtsrats 
sollen mindestens eine Woche vor der Ver-
sammlung in dem Geschäftsraum der Ge-
nossenschaft oder an einer anderen durch 
den Vorstand bekannt zu machenden ge-
eigneten Stelle zur Einsichtnahme der Mit-
glieder ausgelegt, auf der Internetseite der 
Genossenschaft zugänglich gemacht oder 
ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden. 
Jedes Mitglied ist berechtigt, auf seine Kos-
ten eine Kopie des Jahresabschlusses, 
des Lageberichts und des Berichts des 
Aufsichtsrats zu verlangen. 

(4) Die Generalversammlung be-
schließt über die Offenlegung eines Einzel-
abschlusses nach § 339 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 325 Abs. 2a des Handelsge-
setzbuchs. Der Beschluss kann für das 
nächstfolgende Geschäftsjahr im Voraus 
gefasst werden. Die Satzung kann die in 
den Sätzen 1 und 2 genannten Entschei-
dungen dem Aufsichtsrat übertragen. Ein 
vom Vorstand auf Grund eines Beschlus-
ses nach den Sätzen 1 bis 3 aufgestellter 
Abschluss darf erst nach seiner Billigung 
durch den Aufsichtsrat offen gelegt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 53 § 53 

Pflichtprüfung Pflichtprüfung 

(1) Zwecks Feststellung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse und der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind 
die Einrichtungen, die Vermögenslage so-
wie die Geschäftsführung der Genossen-
schaft mindestens in jedem zweiten Ge-
schäftsjahr zu prüfen. Bei Genossenschaf-
ten, deren Bilanzsumme 2 Millionen Euro 
übersteigt, muss die Prüfung in jedem Ge-
schäftsjahr stattfinden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Rahmen der Prüfung nach Ab-
satz 1 ist bei Genossenschaften, deren Bi-
lanzsumme 1,5 Millionen Euro und deren 
Umsatzerlöse 3 Millionen Euro überstei-
gen, der Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lagebe-
richts zu prüfen. § 316 Absatz 3 Satz 1 und 
2, § 317 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs sind entsprechend 
anzuwenden; Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 findet keine Anwen-
dung. Bei der Prüfung großer Genossen-
schaften im Sinn des § 58 Abs. 2 ist § 317 
Abs. 5 und 6 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend anzuwenden. 

(2) Im Rahmen der Prüfung nach Ab-
satz 1 ist bei Genossenschaften, deren Bi-
lanzsumme 2 Millionen Euro und deren 
Umsatzerlöse 4 Millionen Euro überstei-
gen, der Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lagebe-
richts zu prüfen. § 316 Absatz 3 Satz 1 und 
2, § 317 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs sind entsprechend 
anzuwenden; Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 findet keine Anwen-
dung. Bei der Prüfung großer Genossen-
schaften im Sinn des § 58 Abs. 2 ist § 317 
Abs. 5 und 6 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend anzuwenden. 

(3) Für Genossenschaften, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs sind und keinen Auf-
sichtsrat haben, gilt § 324 Absatz 1 und 2 
des Handelsgesetzbuchs entsprechend mit 
der Maßgabe, dass mindestens ein Mit-
glied über Sachverstand auf den Gebieten 
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung 
verfügen muss. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei der Prüfung einer Genossen-
schaft, die als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 
14 des Wertpapierhandelsgesetzes) Wert-
papiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapierhan-
delsgesetzes), aber nicht ausschließlich die 
von § 327a erfassten Schuldtitel, begibt, 
sind § 316 Absatz 3 Satz 3, § 317 Absatz 
3a Satz 1, § 320 Absatz 1 Satz 3 und § 322 
Absatz 1 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 53a § 53a 

Vereinfachte Prüfung; Verordnungser-
mächtigung 

Vereinfachte Prüfung; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Bei Kleinstgenossenschaften (§ 
336 Absatz 2 Satz 3 des Handelsgesetz-
buchs), deren Satzung keine Nachschuss-
pflicht der Mitglieder vorsieht und die im 
maßgeblichen Prüfungszeitraum von ihren 
Mitgliedern keine Darlehen nach § 21b Ab-
satz 1 entgegengenommen haben, be-
schränkt sich jede zweite Prüfung nach § 
53 Absatz 1 Satz 1 auf eine vereinfachte 
Prüfung. Eine vereinfachte Prüfung um-
fasst die Durchsicht der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Unterlagen und die Feststel-
lung, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, an ei-
ner geordneten Vermögenslage oder der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
zu zweifeln. § 57 Absatz 2 und 4 findet 
keine Anwendung. 

(1) Bei Kleinstgenossenschaften (§ 
336 Absatz 2 Satz 3 des Handelsgesetz-
buchs), deren Satzung keine Nachschuss-
pflicht der Mitglieder vorsieht und die im 
maßgeblichen Prüfungszeitraum von ihren 
Mitgliedern keine Darlehen nach § 21b Ab-
satz 1 mit einem Gesamtbetrag von 
mehr als 200 000 Euro entgegengenom-
men haben, beschränkt sich jede zweite 
Prüfung nach § 53 Absatz 1 Satz 1 auf eine 
vereinfachte Prüfung. Eine vereinfachte 
Prüfung umfasst die Durchsicht der in Ab-
satz 2 Satz 1 genannten Unterlagen und 
die Feststellung, ob es Anhaltspunkte dafür 
gibt, an einer geordneten Vermögenslage 
oder der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung zu zweifeln. § 57 Absatz 2 
und 4 findet keine Anwendung. 

(2) Bei der vereinfachten Prüfung sind 
folgende Unterlagen einzureichen:  

(2) Bei der vereinfachten Prüfung sind 
folgende Unterlagen einzureichen:  

1. eine Abschrift der Satzung in der gel-
tenden Fassung oder eine Erklärung 
des Vorstands, dass gegenüber der 
zuletzt eingereichten Fassung keine 
Änderung erfolgt ist; 

1. eine Kopie der Satzung in der gelten-
den Fassung oder eine Erklärung des 
Vorstands, dass gegenüber der zuletzt 
eingereichten Fassung keine Änderung 
erfolgt ist; 

2. die im Prüfungszeitraum festgestellten 
Jahresabschlüsse; 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. ein Nachweis über die im Prüfungszeit-
raum erfolgte Einstellung des Jahres-
abschlusses im Unternehmensregister 
oder darüber, dass der Jahresab-
schluss zur Einstellung an die das Un-
ternehmensregister führende Stelle 
übermittelt wurde; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. eine Abschrift der Mitgliederliste; 4. eine Kopie der Mitgliederliste; 

5. eine Abschrift der im Prüfungszeitraum 
erstellten Niederschriften der Be-
schlüsse der Generalversammlung, 
des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
wenn es einen solchen gibt; 

5. eine Kopie der im Prüfungszeitraum 
erstellten Niederschriften der Be-
schlüsse der Generalversammlung, 
des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
wenn es einen solchen gibt; 

6. sofern die Genossenschaft im Prü-
fungszeitraum ihren Mitgliedern Ver-
mögensanlagen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1a des Vermögensanlagen-
gesetzes vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2481), das zuletzt durch Ar-
tikel 4 Absatz 54 des Gesetzes vom 
18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geän-
dert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung angeboten hat, eine Er-
klärung des Vorstands, dass und auf 
welche Weise den Mitgliedern die nach 
§ 2 Absatz 2 Satz 2 des Vermögensan-
lagengesetzes erforderlichen Informati-
onen zur Verfügung gestellt wurden. 

6. sofern die Genossenschaft im Prü-
fungszeitraum ihren Mitgliedern Ver-
mögensanlagen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1a des Vermögensanlagen-
gesetzes vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2481), das zuletzt durch Ar-
tikel 12 des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354)  geän-
dert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung angeboten hat, eine Er-
klärung des Vorstands, dass und auf 
welche Weise den Mitgliedern die nach 
§ 2 Absatz 2 Satz 2 des Vermögensan-
lagengesetzes erforderlichen Informati-
onen zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Unterlagen sind innerhalb von zwei 
Monaten nach Aufforderung durch den Prü-
fungsverband in Textform einzureichen. In 
der Aufforderung hat der Prüfungsverband 
den maßgeblichen Prüfungszeitraum zu 
bezeichnen. 

Die Unterlagen sind innerhalb von zwei 
Monaten nach Aufforderung durch den Prü-
fungsverband in Textform einzureichen. In 
der Aufforderung hat der Prüfungsverband 
den maßgeblichen Prüfungszeitraum zu 
bezeichnen. 

(3) Werden die erforderlichen Unterla-
gen nicht oder nicht vollständig eingereicht, 
hat der Prüfungsverband das Recht, eine 
vollständige Prüfung nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 vorzunehmen. Die Generalver-
sammlung kann jederzeit eine solche voll-
ständige Prüfung beschließen. Die erstma-
lige Pflichtprüfung einer Genossenschaft ist 
stets eine vollständige Prüfung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates für die vereinfachte Prüfung 
zu bestimmen, dass abweichend von Ab-
satz 2 dem Prüfungsverband von der Ge-
nossenschaft weitere Unterlagen einzu-
reichen sind. Dabei kann nach der Bran-
chenzugehörigkeit der Genossenschaft un-
terschieden werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 54a § 54a 

Wechsel des Prüfungsverbandes Wechsel des Prüfungsverbandes 

(1) Scheidet eine Genossenschaft aus 
dem Verband aus, so hat der Verband das 
Registergericht unverzüglich zu benach-
richtigen. Das Registergericht hat eine Frist 
zu bestimmen, innerhalb derer die Genos-
senschaft die Mitgliedschaft bei einem Ver-
band zu erwerben hat. Die Artikel 16 und 
19 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 fin-
den keine Anwendung. 

(1) Scheidet eine Genossenschaft aus 
dem Verband aus, so hat der Verband das 
Registergericht unverzüglich zu benach-
richtigen. Das Registergericht hat eine Frist 
zu bestimmen, innerhalb derer die Genos-
senschaft die Mitgliedschaft bei einem Ver-
band zu erwerben hat. Die Artikel 16 und 
19 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 fin-
den keine Anwendung. Die Generalver-
sammlung beschließt über die Übertra-
gung des Prüfungsrechts an einen an-
deren Prüfungsverband. 

(2) Weist die Genossenschaft nicht in-
nerhalb der gesetzten Frist dem Register-
gericht nach, dass sie die Mitgliedschaft er-
worben hat, so hat das Registergericht von 
Amts wegen nach Anhörung des Vorstands 
die Auflösung der Genossenschaft auszu-
sprechen. § 80 Abs. 2 findet Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 55 § 55 

Prüfung durch den Verband Prüfung durch den Verband 

(1) Die Genossenschaft wird durch 
den Verband geprüft, dem sie angehört. 
Der Verband bedient sich zum Prüfen der 
von ihm angestellten Prüfer. Diese sollen 
im genossenschaftlichen Prüfungswesen 
ausreichend vorgebildet und erfahren sein. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Ein gesetzlicher Vertreter des Ver-
bandes oder eine vom Verband beschäf-
tigte Person, die das Ergebnis der Prüfung 
beeinflussen kann, ist von der Prüfung der 
Genossenschaft ausgeschlossen, wenn 
Gründe, insbesondere Beziehungen ge-
schäftlicher, finanzieller oder persönlicher 
Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis 
der Befangenheit besteht. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn der Vertreter oder 
die Person  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Mitglied der zu prüfenden Genossen-
schaft ist; 

 

2. Mitglied des Vorstands oder Aufsichts-
rats oder Arbeitnehmer der zu prüfen-
den Genossenschaft ist; 

 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei 
der zu prüfenden Genossenschaft oder 
für diese in dem zu prüfenden Ge-
schäftsjahr oder bis zur Erteilung des 
Bestätigungsvermerks 

 

a) bei der Führung der Bücher oder 
der Aufstellung des zu prüfenden 
Jahresabschlusses mitgewirkt hat, 

 

b) bei der Durchführung der internen 
Revision in verantwortlicher Posi-
tion mitgewirkt hat, 

 

c) Unternehmensleitungs- oder Fi-
nanzdienstleistungen erbracht hat 
oder 

 

d) eigenständige versicherungsma-
thematische oder Bewertungsleis-
tungen erbracht hat, die sich auf 
den zu prüfenden Jahresab-
schluss nicht nur unwesentlich 
auswirken, 
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sofern diese Tätigkeiten nicht von un-
tergeordneter Bedeutung sind; dies gilt 
auch, wenn eine dieser Tätigkeiten von 
einem Unternehmen für die zu prü-
fende Genossenschaft ausgeübt wird, 
bei dem der gesetzliche Vertreter des 
Verbandes oder die vom Verband be-
schäftigte Person als gesetzlicher Ver-
treter, Arbeitnehmer, Mitglied des Auf-
sichtsrats oder Gesellschafter, der 
mehr als 20 Prozent der den Gesell-
schaftern zustehenden Stimmrechte 
besitzt, diese Tätigkeit ausübt oder de-
ren Ergebnis beeinflussen kann. 

 

Satz 2 Nr. 2 ist auf Mitglieder des Auf-
sichtsorgans des Verbandes nicht anzu-
wenden, sofern sichergestellt ist, dass der 
Prüfer die Prüfung unabhängig von den 
Weisungen durch das Aufsichtsorgan 
durchführen kann. Die Sätze 2 und 3 gelten 
auch, wenn der Ehegatte oder der Lebens-
partner einen Ausschlussgrund erfüllt. Ist 
die zu prüfende Genossenschaft ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs, ist über die in den Sätzen 
1 bis 4 genannten Gründe hinaus Artikel 5 
Absatz 1, 4 Unterabsatz 1 und Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auf die 
in Satz 1 genannten Vertreter und Perso-
nen des Verbandes entsprechend anzu-
wenden; auf den Verband findet Artikel 5 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine 
Anwendung. 

 

(2a) Artikel 4 Absatz 3 Unterab-
satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
findet auf alle in Absatz 2 Satz 1 genannten 
Vertreter und Personen des Verbandes 
entsprechende Anwendung; auf den Ver-
band findet Artikel 4 Absatz 2 und 3 Unter-
absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 keine Anwendung. Artikel 4 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 findet keine Anwendung. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Verband kann sich eines von 
ihm nicht angestellten Prüfers bedienen, 
wenn dies im Einzelfall notwendig ist, um 
eine gesetzmäßige sowie sach- und ter-
mingerechte Prüfung zu gewährleisten. Der 
Verband darf jedoch nur einen anderen 
Prüfungsverband, einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit der Prüfung beauftragen. 

(3) Der Verband kann sich eines von 
ihm nicht angestellten Prüfers bedienen, 
wenn dies im Einzelfall notwendig ist, um 
eine gesetzmäßige sowie sach- und ter-
mingerechte Prüfung zu gewährleisten. Der 
Verband darf jedoch nur einen anderen 
Prüfungsverband, einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit der Prüfung beauftragen. Ob die Be-
sorgnis der Befangenheit gemäß Ab-
satz 2 besteht, entscheidet im Zweifels-
fall die Aufsichtsbehörde. Sie kann in 
diesem Fall bestimmen, durch welchen 
anderen Prüfungsverband, welchen 
Wirtschaftsprüfer oder welche Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft die Prü-
fung durchgeführt wird. 

(4) Gehört die Genossenschaft meh-
reren Verbänden an, wird die Prüfung 
durch denjenigen Verband durchgeführt, 
bei dem die Genossenschaft die Mitglied-
schaft zuerst erworben hat, es sei denn, 
dieser Verband, die Genossenschaft und 
der andere Verband, der künftig die Prü-
fung durchführen soll, einigen sich darauf, 
dass der andere Verband die Prüfung 
durchführt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 56 § 56 

Ruhen des Prüfungsrechts des Verban-
des 

Ruhen des Prüfungsrechts des Verban-
des 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann das 
Ruhen des Prüfungsrechts des Verbandes 
anordnen, wenn dieser sich einer angeord-
neten Untersuchung nach § 64 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 entzieht oder wenn nach 
den Ergebnissen einer solchen Untersu-
chung ein Ruhen des Prüfungsrechts erfor-
derlich erscheint, um weitere Feststellun-
gen dazu treffen zu können, ob der Ver-
band seine Aufgaben ordnungsgemäß er-
füllt. Das Prüfungsrecht eines Verbandes, 
der sich nach § 63e Absatz 1 einer Quali-
tätskontrolle zu unterziehen hat, ruht, wenn 
der Verband nicht mehr gemäß § 40a Ab-
satz 1 Satz 1 der Wirtschaftsprüferordnung 
im Register eingetragen ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Ruht das Prüfungsrecht des Ver-
bandes, so hat der Spitzenverband, dem 
der Verband angehört, auf Antrag des Vor-
stands der Genossenschaft oder des Ver-
bandes einen anderen Prüfungsverband, 
einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft als Prüfer zu 
bestellen. Bestellt der Spitzenverband kei-
nen Prüfer oder gehört der Verband kei-
nem Spitzenverband an, so hat das Regis-
tergericht auf Antrag des Vorstands der 
Genossenschaft oder des Verbandes einen 
Prüfer im Sinne des Satzes 1 zu bestellen. 
Der Vorstand ist verpflichtet, die Anträge 
unverzüglich zu stellen, soweit diese nicht 
vom Verband gestellt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Rechte und Pflichten des nach 
Absatz 2 bestellten Prüfers bestimmen sich 
nach den für den Verband geltenden Vor-
schriften dieses Gesetzes. Der Prüfer hat 
dem Verband eine Abschrift seines Prü-
fungsberichts vorzulegen. 

(3) Die Rechte und Pflichten des nach 
Absatz 2 bestellten Prüfers bestimmen sich 
nach den für den Verband geltenden Vor-
schriften dieses Gesetzes. Der Prüfer hat 
dem Verband eine Kopie seines Prüfungs-
berichts vorzulegen. 

§ 58 § 58 

Prüfungsbericht Prüfungsbericht 

(1) Der Verband hat über das Ergeb-
nis der Prüfung schriftlich zu berichten. Auf 
den Prüfungsbericht ist, soweit er den Jah-
resabschluss und den Lagebericht betrifft, 
§ 321 Abs. 1 bis 3 sowie 4a des Handels-
gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
Im Prüfungsbericht ist Stellung dazu zu 
nehmen, ob und auf welche Weise die Ge-
nossenschaft im Prüfungszeitraum einen 
zulässigen Förderzweck verfolgt hat. 

(1) Der Verband hat über das Ergeb-
nis der Prüfung oder in elektronischer 
Form zu berichten. Auf den Prüfungsbe-
richt ist, soweit er den Jahresabschluss 
und den Lagebericht betrifft, § 321 Abs. 1 
bis 3 sowie 4a des Handelsgesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. Im Prüfungs-
bericht ist Stellung dazu zu nehmen, ob 
und auf welche Weise die Genossenschaft 
im Prüfungszeitraum einen zulässigen För-
derzweck verfolgt hat. 
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(2) Auf die Prüfung von Genossen-
schaften, die die Größenmerkmale des § 
267 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs erfül-
len, ist § 322 des Handelsgesetzbuchs 
über den Bestätigungsvermerk entspre-
chend anzuwenden. Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 findet auf alle in § 55 Absatz 2 
Satz 1 genannten Vertreter und Personen 
des Verbandes entsprechende Anwen-
dung; auf den Verband findet Artikel 10 Ab-
satz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 keine Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Verband hat den Prüfungsbe-
richt zu unterzeichnen und dem Vorstand 
der Genossenschaft sowie dem Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats vorzulegen; § 57 Ab-
satz 6 ist entsprechend anzuwenden, Arti-
kel 11 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ist nicht an-
zuwenden. Jedes Mitglied des Aufsichts-
rats hat den Inhalt des Prüfungsberichts 
zur Kenntnis zu nehmen. 

(3) Der Verband hat den Prüfungsbe-
richt zu unterzeichnen oder in der in 
§ 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Weise zu signieren und 
dem Vorstand der Genossenschaft sowie 
dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zuzu-
leiten; § 57 Absatz 6 ist entsprechend an-
zuwenden, Artikel 11 Absatz 1, 2 Satz 1 
und Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 ist nicht anzuwenden. Jedes Mit-
glied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des 
Prüfungsberichts zur Kenntnis zu nehmen. 

(4) Über das Ergebnis der Prüfung 
haben Vorstand und Aufsichtsrat der Ge-
nossenschaft in gemeinsamer Sitzung un-
verzüglich nach Eingang des Prüfungsbe-
richts zu beraten; ist die Genossenschaft 
ein Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 Nummer 1 oder 
2 des Handelsgesetzbuchs, so hat der Auf-
sichtsrat darzulegen, wie die Prüfung sowie 
die Befassung des Aufsichtsrats oder Prü-
fungsausschusses mit der Abschlussprü-
fung dazu beigetragen hat, dass die Rech-
nungslegung ordnungsgemäß ist. Verband 
und Prüfer sind berechtigt, an der Sitzung 
teilzunehmen; der Vorstand ist verpflichtet, 
den Verband von der Sitzung in Kenntnis 
zu setzen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  



 - 48 -   

Bestandsrecht Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der genossenschaftlichen 

Rechtsform 

§ 60 § 60 

Einberufungsrecht des Prüfungsverban-
des 

Einberufungs- und Informationsrecht 
des Prüfungsverbandes 

(1) Gewinnt der Verband die Überzeu-
gung, dass die Beratung und mögliche Be-
schlussfassung über den Prüfungsbericht 
ungebührlich verzögert wird oder dass die 
Generalversammlung bei der Beratung und 
möglichen Beschlussfassung unzulänglich 
über wesentliche Feststellungen oder Be-
anstandungen des Prüfungsberichts unter-
richtet war, so ist er berechtigt, eine außer-
ordentliche Generalversammlung der Ge-
nossenschaft auf deren Kosten zu berufen 
und zu bestimmen, über welche Gegen-
stände zwecks Beseitigung festgestellter 
Mängel verhandelt und beschlossen wer-
den soll. 

(1) Der Prüfungsverband ist berech-
tigt, eine außerordentliche Generalver-
sammlung der Genossenschaft auf deren 
Kosten einzuberufen, wenn er die Über-
zeugung gewinnt, dass 

 1. die im Rahmen seiner Prüfung fest-
gestellten Mängel eine erhebliche 
Gefährdung der Belange der Mitglie-
der besorgen lassen, 

 2. die Genossenschaft einen unzuläs-
sigen Förderzweck verfolgt, 

 3. die Beratung und mögliche Be-
schlussfassung über den Prüfungs-
bericht ungebührlich verzögert wird 
oder 

 4. die Generalversammlung bei der Be-
ratung und möglichen Beschluss-
fassung unzulänglich über wesentli-
che Feststellungen oder Beanstan-
dungen des Prüfungsberichts unter-
richtet war. 
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 Der Verband entscheidet, in welcher 
Form nach § 43b Absatz 1 die außeror-
dentliche Generalversammlung abgehal-
ten wird. Er entscheidet nach pflichtge-
mäßem Ermessen über die Form der 
Einberufung und ist nicht an die sat-
zungsmäßigen Regelungen zur Einberu-
fung gebunden. Er bestimmt, über wel-
che Gegenstände die außerordentliche 
Generalversammlung verhandeln und 
beschließen soll. 

(2) In der von dem Verband einberu-
fenen Generalversammlung führt eine vom 
Verband bestimmte Person den Vorsitz. 

(2) In der von dem Verband einberu-
fenen außerordentlichen Generalver-
sammlung führt eine vom Verband be-
stimmte Person den Vorsitz. 

 (3) Neben oder statt der Einberu-
fung einer außerordentlichen General-
versammlung kann der Verband die ein-
zelnen Mitglieder direkt in Textform über 
die festgestellten Mängel informieren. 

 (4) Der Vorstand der Genossen-
schaft ist verpflichtet, dem Verband auf 
dessen Anfrage für die Einberufung ei-
ner außerordentlichen Generalversamm-
lung (Absatz 1) oder für die direkte Infor-
mation der Mitglieder (Absatz 3) unver-
züglich eine aktuelle Mitgliederliste zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 62 § 62 

Verantwortlichkeit der Prüfungsorgane Verantwortlichkeit der Prüfungsorgane 

(1) Verbände, Prüfer und Prüfungsge-
sellschaften sind zur gewissenhaften und 
unparteiischen Prüfung und zur Verschwie-
genheit verpflichtet. Sie dürfen Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse, die sie bei ihrer 
Tätigkeit erfahren haben, nicht unbefugt 
verwerten. Wer seine Pflichten vorsätzlich 
oder fahrlässig verletzt, haftet der Genos-
senschaft für den daraus entstehenden 
Schaden. Mehrere Personen haften als 
Gesamtschuldner. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Ersatzpflicht von Personen, 
die fahrlässig gehandelt haben, beschränkt 
sich auf eine Million Euro für eine Prüfung. 
Dies gilt auch, wenn an der Prüfung meh-
rere Personen beteiligt gewesen oder meh-
rere zum Ersatz verpflichtende Handlungen 
begangen worden sind, und ohne Rück-
sicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätz-
lich gehandelt haben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Verband kann einem Spitzen-
verband, dem er angehört, Abschriften der 
Prüfungsberichte mitteilen; der Spitzenver-
band darf sie so verwerten, wie es die Er-
füllung der ihm obliegenden Pflichten erfor-
dert. Der Verband ist berechtigt, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht eine Abschrift eines Prüfungsberichts 
ganz oder auszugsweise zur Verfügung zu 
stellen, wenn sich aus diesem Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass die geprüfte 
Genossenschaft keinen zulässigen Förder-
zweck verfolgt, sondern ihr Vermögen ge-
mäß einer festgelegten Anlagestrategie in-
vestiert, so dass ein Investmentvermögen 
im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs vorliegen könnte. 

(3) Der Verband kann einem Spitzen-
verband, dem er angehört, Kopien der 
Prüfungsberichte mitteilen; der Spitzenver-
band darf sie so verwerten, wie es die Er-
füllung der ihm obliegenden Pflichten erfor-
dert. Der Verband ist berechtigt, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht eine Kopie eines Prüfungsberichts 
ganz oder auszugsweise zur Verfügung zu 
stellen, wenn sich aus diesem Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass die geprüfte 
Genossenschaft keinen zulässigen Förder-
zweck verfolgt, sondern ihr Vermögen ge-
mäß einer festgelegten Anlagestrategie in-
vestiert, so dass ein Investmentvermögen 
im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs vorliegen könnte, oder An-
haltspunkte dafür, dass die geprüfte Ge-
nossenschaft die Befreiung nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 und 1a des Vermö-
gensanlagengesetzes zu Unrecht in An-
spruch nimmt. Ist eine Gefährdung der 
Belange der Mitglieder der geprüften 
Genossenschaft zu besorgen, so ist der 
Verband verpflichtet, die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht nach 
Satz 2 zu informieren. Der Verband haf-
tet nicht für die Richtigkeit von Tatsa-
chen, die er nach diesem Absatz in gu-
tem Glauben anzeigt. 
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(4) Die Verpflichtung zur Verschwie-
genheit nach Absatz 1 Satz 1 besteht, 
wenn eine Prüfungsgesellschaft die Prü-
fung vornimmt, auch gegenüber dem Auf-
sichtsrat und den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats der Prüfungsgesellschaft. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Prü-
fungsgesellschaft und sein Stellvertreter 
dürfen jedoch die von der Prüfungsgesell-
schaft erstatteten Berichte einsehen, die 
hierbei erlangten Kenntnisse aber nur ver-
werten, soweit es die Erfüllung der Über-
wachungspflicht des Aufsichtsrats erfor-
dert. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Haftung nach diesen Vor-
schriften kann durch Vertrag weder ausge-
schlossen noch beschränkt werden; das 
Gleiche gilt von der Haftung des Verban-
des für die Personen, deren er sich zur 
Vornahme der Prüfung bedient. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Diese Vorschrift gilt entspre-
chend für die Erstellung der gutachtli-
chen Äußerung nach § 11 Absatz 2 
Nummer 3. 

 

§ 62a 

 Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

 (1) Der Prüfungsverband darf 
Dienstleistern den Zugang zu Tatsachen 
eröffnen, auf die sich seine Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit gemäß § 62 
Absatz 1 Satz 1 bezieht, soweit dies für 
die Inanspruchnahme der Dienstleis-
tung erforderlich ist. Dienstleister ist 
jede andere Person oder Stelle, die vom 
Verband im Rahmen seiner Tätigkeit mit 
Dienstleistungen beauftragt wird. 

 (2) Der Verband ist verpflichtet, den 
Dienstleister sorgfältig auszuwählen. 
Die Zusammenarbeit muss unverzüglich 
beendet werden, wenn die Einhaltung 
der dem Dienstleister gemäß Absatz 3 
zu machenden Vorgaben nicht gewähr-
leistet ist. 
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 (3) Der Vertrag mit dem Dienstleis-
ter bedarf der Textform. In ihm ist 

 1. der Dienstleister unter Belehrung 
über die strafrechtlichen Folgen ei-
ner Pflichtverletzung zur Verschwie-
genheit zu verpflichten, 

 2. der Dienstleister zu verpflichten, 
sich nur insoweit Kenntnis von 
fremden Geheimnissen zu verschaf-
fen, als dies zur Vertragserfüllung 
erforderlich ist, und 

 3. festzulegen, ob der Dienstleister be-
fugt ist, weitere Personen zur Erfül-
lung des Vertrags heranzuziehen.  

 Mit der Erteilung der Befugnis nach 
Satz 2 Nummer 3 ist dem Dienstleister 
aufzuerlegen, die herangezogenen Per-
sonen in Textform zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten. 

 (4) Bei der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen, die im Ausland er-
bracht werden, darf der Verband dem 
Dienstleister den Zugang zu fremden 
Geheimnissen unbeschadet der übrigen 
Voraussetzungen dieser Vorschrift nur 
dann eröffnen, wenn der im Ausland be-
stehende Schutz der Geheimnisse mit 
dem Schutz im Inland vergleichbar ist, 
es sei denn, dass der Schutz der Ge-
heimnisse dies nicht gebietet. 

 (5) Bei der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen, die unmittelbar der 
Prüfung oder Beratung einer einzelnen 
Genossenschaft dienen, darf der Ver-
band dem Dienstleister den Zugang zu 
fremden Geheimnissen nur dann eröff-
nen, wenn die zu prüfende oder zu bera-
tende Genossenschaft darin eingewilligt 
hat. 
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 (6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch 
im Fall der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen, in die die zu prüfende 
oder zu beratende Genossenschaft ein-
gewilligt hat, sofern diese Genossen-
schaft nicht ausdrücklich auf die Einhal-
tung der in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Anforderungen verzichtet hat. 

 (7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, 
soweit Dienstleistungen aufgrund be-
sonderer gesetzlicher Vorschriften in 
Anspruch genommen werden. Absatz 3 
Satz 2 und 3 gilt nicht, soweit der 
Dienstleister hinsichtlich der zu erbrin-
genden Dienstleistung gesetzlich zur 
Verschwiegenheit verpflichtet ist. 

 (8) Die Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten bleiben unbe-
rührt. 

§ 63 § 63 

Zuständigkeit für Verleihung des Prü-
fungsrechts 

Zuständigkeit für Verleihung des Prü-
fungsrechts 

Das Prüfungsrecht wird dem Verband 
durch die zuständige oberste Landesbe-
hörde (Aufsichtsbehörde) verliehen, in de-
ren Gebiet der Verband seinen Sitz hat. 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
die Zuständigkeiten nach Satz 1 und § 64 
Abs. 1 durch Rechtsverordnung auf eine 
andere Behörde zu übertragen. Mehrere 
Länder können die Errichtung einer ge-
meinsamen Behörde oder die Ausdehnung 
der Zuständigkeit einer Behörde über die 
Landesgrenzen hinaus vereinbaren. 

Das Prüfungsrecht wird dem Verband 
auf Antrag durch die zuständige oberste 
Landesbehörde (Aufsichtsbehörde) verlie-
hen, in deren Gebiet der Verband seinen 
Sitz hat. Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, die Zuständigkeiten nach Satz 
1 und § 64 Absatz 1 Satz 1 durch Rechts-
verordnung auf eine andere Behörde zu 
übertragen. Mehrere Länder können die Er-
richtung einer gemeinsamen Behörde oder 
die Ausdehnung der Zuständigkeit einer 
Behörde über die Landesgrenzen hinaus 
vereinbaren. 
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§ 63a § 63a 

Verleihung des Prüfungsrechts Verleihung des Prüfungsrechts 

(1) Dem Antrag auf Verleihung des 
Prüfungsrechts darf nur stattgegeben wer-
den, wenn der Verband die Gewähr für die 
Erfüllung der von ihm zu übernehmenden 
Aufgaben bietet. 

(1) Dem Antrag auf Verleihung des 
Prüfungsrechts darf nur stattgegeben wer-
den, wenn der Verband die Gewähr für die 
Erfüllung der von ihm zu übernehmenden 
Aufgaben bietet und wenn die zum Vor-
stand des Verbandes gehörigen Perso-
nen und die nach § 63b Absatz 5 Satz 2 
bestellten besonderen Vertreter zuver-
lässig sind. Zur Überprüfung ihrer Zu-
verlässigkeit haben diese Personen und 
Vertreter der Aufsichtsbehörde ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes sowie 
eine Auskunft aus dem Gewerbezentral-
register nach § 150 Absatz 5 der Gewer-
beordnung vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann weitere Unterlagen oder Er-
klärungen anfordern. Bei einem späte-
ren Eintritt der in Satz 1 genannten Per-
sonen gelten die Sätze 2 und 3 entspre-
chend. 

 (2) Der Antrag muss enthalten: 

 1. die Satzung und das weitere Regel-
werk des Prüfungsverbandes, 

 2. geeignete Nachweise der zur Erfül-
lung der zu übernehmenden Aufga-
ben erforderlichen Mittel, 

 3. die Namen der Mitglieder des Vor-
stands und jedes besonderen Ver-
treters nach § 30 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie die Angaben, 
die für die Beurteilung ihrer Zuver-
lässigkeit und der Anforderungen 
des § 63b Absatz 5 Satz 1 und 2 er-
forderlich sind, 

 4. einen Geschäftsplan, aus dem die 
Art der geplanten Geschäfte, der or-
ganisatorische Aufbau des Verban-
des sowie die geplanten internen 
Kontrollverfahren hervorgehen, 
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 5. die Angabe der Gründungsmitglie-
der des Verbandes nebst deren ge-
setzlicher Vertreter, 

 6. Angaben zur Absicherung von 
Schadensersatzansprüchen aus der 
Prüfungstätigkeit in ausreichender 
Höhe. 

 Die Aufsichtsbehörde kann zusätzliche 
Angaben und Nachweise verlangen, so-
weit diese erforderlich sind, um zu prü-
fen, ob der Antragsteller die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes ge-
währleistet. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die 
Verleihung des Prüfungsrechts von der Er-
füllung von Auflagen und insbesondere da-
von abhängig machen, dass der Verband 
sich gegen Schadensersatzansprüche aus 
der Prüfungstätigkeit in ausreichender 
Höhe versichert oder den Nachweis führt, 
dass eine andere ausreichende Sicherstel-
lung erfolgt ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Dem Antrag ist insbesondere 
nicht stattzugeben, wenn 

 1. der Nachweis der für die Erfüllung 
der gesetzlichen Aufgaben erforder-
lichen Mittel nicht erbracht wird, 

 2. Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich ergibt, dass eine der in Absatz 
2 Satz 1 Nummer 3 genannten Per-
sonen der Anforderung nach Absatz 
1 nicht entspricht,  

 3. Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich ergibt, dass keine der in Absatz 
2 Satz 1 Nummer 3 genannten Per-
sonen den Anforderungen nach § 
63b Absatz 5 entspricht, oder 

 4. sich aus den vom Antragsteller vor-
gelegten Unterlagen begründete 
Zweifel daran ergeben, dass er die 
sich aus diesem Gesetz ergebenden 
Anforderungen an einen genossen-
schaftlichen Prüfungsverband erfül-
len kann. 
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§ 63b § 63b 

Rechtsform, Mitglieder und Zweck des 
Prüfungsverbandes 

Rechtsform, Mitglieder, Zweck und Vor-
stand des Prüfungsverbandes 

(1) Der Verband soll die Rechtsform 
des eingetragenen Vereins haben. Eine an-
dere Rechtsform ist nur zulässig, wenn si-
chergestellt ist, dass der Verband ohne Ge-
winnerzielungsabsicht handelt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Mitglieder des Verbandes können 
nur eingetragene Genossenschaften und 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform solche 
Unternehmen oder andere Vereinigungen 
sein, die sich ganz oder überwiegend in der 
Hand eingetragener Genossenschaften be-
finden oder dem Genossenschaftswesen 
dienen. Ob diese Voraussetzungen vorlie-
gen, entscheidet im Zweifelsfall die Auf-
sichtsbehörde. Sie kann Ausnahmen von 
der Vorschrift des Satzes 1 zulassen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mitglieder des Verbandes, die 
nicht eingetragene Genossenschaften sind 
und anderen gesetzlichen Prüfungsvor-
schriften unterliegen, bleiben trotz ihrer Zu-
gehörigkeit zum Verband diesen anderen 
Prüfungsvorschriften unterworfen und un-
terliegen nicht der Prüfung nach diesem 
Gesetz. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Verband muss unbeschadet 
der Vorschriften des Absatzes 3 die Prü-
fung seiner Mitglieder und kann auch sonst 
die gemeinsame Wahrnehmung ihrer Inte-
ressen, insbesondere die Unterhaltung ge-
genseitiger Geschäftsbeziehungen zum 
Zweck haben. Andere Zwecke darf er nicht 
verfolgen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Dem Vorstand des Prüfungsver-
bandes soll mindestens ein Wirtschaftsprü-
fer angehören. Gehört dem Vorstand kein 
Wirtschaftsprüfer an, so muss der Prü-
fungsverband einen Wirtschaftsprüfer als 
seinen besonderen Vertreter nach § 30 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellen. Die 
Aufsichtsbehörde kann den Prüfungsver-
band bei Vorliegen besonderer Umstände 
von der Einhaltung der Sätze 1 und 2 be-
freien, jedoch höchstens für die Dauer ei-
nes Jahres. In Ausnahmefällen darf sie 
auch eine Befreiung auf längere Dauer ge-
währen, wenn und solange nach Art und 
Umfang des Geschäftsbetriebes der Mit-
glieder des Prüfungsverbandes eine Prü-
fung durch Wirtschaftsprüfer nicht erforder-
lich ist. 

(5) Dem Vorstand des Prüfungsver-
bandes soll mindestens ein Wirtschaftsprü-
fer angehören. Gehört dem Vorstand kein 
Wirtschaftsprüfer an, so muss der Prü-
fungsverband einen Wirtschaftsprüfer als 
seinen besonderen Vertreter nach § 30 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellen. Die 
Aufsichtsbehörde kann den Prüfungsver-
band bei Vorliegen besonderer Umstände 
von der Einhaltung der Sätze 1 und 2 be-
freien, jedoch höchstens für die Dauer ei-
nes Jahres. Vorstandsmitglieder des 
Verbandes können nur natürliche Perso-
nen sein. In Ausnahmefällen darf sie auch 
eine Befreiung auf längere Dauer gewäh-
ren, wenn und solange nach Art und Um-
fang des Geschäftsbetriebes der Mitglieder 
des Prüfungsverbandes eine Prüfung durch 
Wirtschaftsprüfer nicht erforderlich ist. 

(6) Mitgliederversammlungen des 
Verbandes dürfen nur innerhalb des Ver-
bandsbezirkes abgehalten werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 63c § 63c 

Satzung des Prüfungsverbandes Satzung des Prüfungsverbandes 

(1) Die Satzung des Verbandes muss 
enthalten:  

(1) Die Satzung des Verbandes muss 
enthalten:  

1. die Zwecke des Verbandes; 1. u n v e r ä n d e r t  

2. den Namen; er soll sich von dem Na-
men anderer bereits bestehender Ver-
bände deutlich unterscheiden; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Sitz; 3. u n v e r ä n d e r t  

4. den Bezirk. 4. u n v e r ä n d e r t  

 Die Satzung muss durch geeignete Re-
gelungen sicherstellen, dass Mitglieder, 
die keine eingetragenen Genossen-
schaften sind, die anderen Mitglieder in 
keinem Fall überstimmen können. Zu 
diesem Zweck kann die Satzung das 
Stimmrecht dieser Mitglieder auch ganz 
ausschließen. 
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(2) Die Satzung soll ferner Bestim-
mungen enthalten über Auswahl und Befä-
higungsnachweis der anzustellenden Prü-
fer, über Art und Umfang der Prüfungen so-
wie, soweit der Prüfungsverband gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfungen von 
Genossenschaften im Sinne des § 53 Ab-
satz 2, im Sinn des § 340k Abs. 2 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs, im Sinn des Arti-
kels 25 Abs. 1 Satz 1 des Einführungsge-
setzes zum Handelsgesetzbuch durchführt 
oder den Konzernabschluss einer Genos-
senschaft nach § 14 Abs. 1 des Publizitäts-
gesetzes prüft, über die Registrierung als 
Abschlussprüfer, über die Bindung an die 
Berufsgrundsätze und die Beachtung der 
Prüfungsstandards entsprechend den für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gelten-
den Bestimmungen, über Berufung, Sitz, 
Aufgaben und Befugnisse des Vorstands 
und über die sonstigen Organe des Ver-
bandes. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Änderungen der Satzung, die nach 
den Absätzen 1 und 2 notwendige Bestim-
mungen zum Gegenstand haben, sind der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Der Verband hat auf seiner In-
ternetseite eine aktuelle Fassung seiner 
Satzung zu veröffentlichen. 



 - 59 -   

Bestandsrecht Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der genossenschaftlichen 

Rechtsform 

§ 63e § 63e 

Qualitätskontrolle für Prüfungsverbände Qualitätskontrolle für Prüfungsverbände 

(1) Die Prüfungsverbände sind ver-
pflichtet, sich im Abstand von jeweils sechs 
Jahren einer Qualitätskontrolle nach Maß-
gabe der §§ 63f und 63g zu unterziehen. 
Prüft ein Prüfungsverband auch eine Ge-
nossenschaft, eine in Artikel 25 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch genannte Gesellschaft o-
der ein in Artikel 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch genanntes Unternehmen, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse nach § 
316a Satz 2 Nummer 1 oder 2 des Han-
delsgesetzbuchs sind, verringert sich der 
Abstand auf drei Jahre. Ein Prüfungsver-
band, der keine gesetzlich vorgeschriebene 
Abschlussprüfung durchführt, ist nicht ver-
pflichtet, sich einer Qualitätskontrolle zu 
unterziehen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Qualitätskontrolle dient der 
Überwachung, ob die Grundsätze und 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften ins-
gesamt und bei der Durchführung einzelner 
Aufträge eingehalten werden. Sie erstreckt 
sich auf  

(2) Die Qualitätskontrolle dient der 
Überwachung, ob die Grundsätze und 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften ins-
gesamt und bei der Durchführung einzelner 
Aufträge eingehalten werden. Sie erstreckt 
sich auf Folgendes:  

die Prüfungen nach § 53 Abs. 1 und 2 bei 
den in § 53 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten 
Genossenschaften und 

1. die Prüfungen nach § 53 Absatz 1 und 
2 bei den in § 53 Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Genossenschaften, 

die Prüfungen bei den in Artikel 25 Abs. 1 
Satz 1 des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuche genannten Gesellschaf-
ten und Unternehmen, die keine kleinen 
Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 
Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs sind. 

2. die Prüfungen bei den in Artikel 25 Ab-
satz 1 Satz 1 des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch genannten 
Gesellschaften und Unternehmen, die 
keine kleinen Kapitalgesellschaften im 
Sinne des § 267 Absatz 1 des Han-
delsgesetzbuchs sind, sowie 

 3. die gutachtlichen Äußerungen nach 
§ 11 Absatz 2 Nummer 3. 
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(3) Der Prüfungsverband hat der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde die erfolgte 
Durchführung einer Qualitätskontrolle mit-
zuteilen. 

(3) Der Prüfungsverband hat der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde die erfolgte 
Durchführung einer Qualitätskontrolle mit-
zuteilen und unverzüglich eine Kopie 
des Prüfungsberichts über die Quali-
tätsprüfung zu übersenden. 

(4) Ein Prüfungsverband, der erstma-
lig eine gesetzlich vorgeschriebene Ab-
schlussprüfung durchführt, hat sich spätes-
tens drei Jahre nach deren Beginn einer 
Qualitätskontrolle zu unterziehen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 63g § 63g 

Durchführung der Qualitätskontrolle Durchführung der Qualitätskontrolle 

(1) Der Prüfungsverband muss Mit-
glied der Wirtschaftsprüferkammer nach 
Maßgabe des § 58 Abs. 2 Satz 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung sein. Er erteilt einem 
Prüfer für Qualitätskontrolle den Auftrag zur 
Durchführung der Qualitätskontrolle. § 57a 
Abs. 7 der Wirtschaftsprüferordnung über 
die Kündigung des Auftrags ist entspre-
chend anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf das Prüfungsverfahren sind § 
57a Absatz 5, 5b, 6, 6a Satz 1 sowie Ab-
satz 8, die §§ 57b bis 57e Absatz 1, 2 Satz 
1, 2 und 4 und Absatz 3 Satz 1, § 66a Ab-
satz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3, Ab-
satz 5 Satz 1 und § 66b der Wirtschaftsprü-
ferordnung entsprechend anzuwenden. Die 
Ergebnisse einer Inspektion nach § 63h 
sind im Rahmen der Qualitätskontrolle zu 
berücksichtigen. Soweit dies zur Durchfüh-
rung der Qualitätskontrolle erforderlich ist, 
ist die Pflicht zur Verschwiegenheit nach § 
62 Abs. 1 eingeschränkt. 

(2) Auf das Prüfungsverfahren sind § 
57a Absatz 5, 5b, 6, 6a Satz 1 sowie Ab-
satz 8, die §§ 57b bis 57e Absatz 1 und 2 
Satz 1, 2, 3 und 5 und Absatz 3 Satz 1, § 
66a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3, 
Absatz 5 Satz 1 und § 66b der Wirtschafts-
prüferordnung entsprechend anzuwenden. 
Die Ergebnisse einer Inspektion nach § 
63h sind im Rahmen der Qualitätskontrolle 
zu berücksichtigen. Soweit dies zur Durch-
führung der Qualitätskontrolle erforderlich 
ist, ist die Pflicht zur Verschwiegenheit 
nach § 62 Abs. 1 eingeschränkt. 

(3) Die Kommission für Qualitätskon-
trolle nach § 57e Absatz 1 der Wirtschafts-
prüferordnung hat die zuständige Auf-
sichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten, 
wenn ein Prüfungsverband wegen fehlen-
der Durchführung der Qualitätskontrolle 
aus dem Register nach § 40a der Wirt-
schaftsprüferordnung gelöscht werden soll. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 63h § 63h 

Inspektionen Inspektionen 

Führt ein Prüfungsverband die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfung bei 
einem Unternehmen durch, das kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs ist, können bei die-
sem Prüfungsverband Inspektionen in ent-
sprechender Anwendung des § 62b der 
Wirtschaftsprüferordnung stichprobenartig 
ohne besonderen Anlass durchgeführt wer-
den. § 57e Absatz 6 Satz 2, § 62 Absatz 4 
und 5 sowie die §§ 66a und 66b der Wirt-
schaftsprüferordnung gelten entsprechend. 
Die Wirtschaftsprüferkammer hat der Auf-
sichtsbehörde das Ergebnis der Inspektion 
mitzuteilen. Im Übrigen findet Artikel 26 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine An-
wendung. 

Führt ein Prüfungsverband die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfung bei 
einem Unternehmen durch, das kapital-
marktorientiert im Sinne des § 264d des 
Handelsgesetzbuchs ist, können bei die-
sem Prüfungsverband Inspektionen in ent-
sprechender Anwendung des § 62b der 
Wirtschaftsprüferordnung stichprobenartig 
ohne besonderen Anlass durchgeführt wer-
den. § 57e Absatz 6 Satz 2, § 62 Absatz 4 
und 5 sowie die §§ 66a und 66b der Wirt-
schaftsprüferordnung gelten entsprechend. 
Die Abschlussprüferaufsichtsstelle hat 
der Aufsichtsbehörde das Ergebnis der In-
spektion mitzuteilen. Im Übrigen findet Arti-
kel 26 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
keine Anwendung. 

§ 64 § 64 

Staatsaufsicht Staatsaufsicht 

(1) Die genossenschaftlichen Prü-
fungsverbände unterliegen der Aufsicht 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde. 

(1) Die genossenschaftlichen Prü-
fungsverbände unterliegen der Aufsicht 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde. 
Die Aufsichtsbehörde nimmt die ihr 
nach diesem Gesetz zugewiesenen Auf-
gaben und Befugnisse nur im öffentli-
chen Interesse wahr. 

 (1a) Der Vorstand eines genossen-
schaftlichen Prüfungsverbandes ist 
verpflichtet, 

 1. der Aufsichtsbehörde regelmäßig 
Berichte über den Verband nach 
von der Aufsichtsbehörde festgeleg-
ten Kriterien zu einem von dieser 
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen 
und 
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 2. der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
einen Wechsel in der Zusammenset-
zung des Vorstands und einen 
Wechsel des besonderen Vertreters 
nach § 63b Absatz 5 Satz 2 mitzutei-
len. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die er-
forderlichen Maßnahmen ergreifen, um si-
cherzustellen, dass der Verband die ihm 
nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben ordnungsgemäß erfüllt. Die Aufsichts-
behörde ist insbesondere befugt,  

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die er-
forderlichen Maßnahmen ergreifen, um si-
cherzustellen, dass der Verband die ihm 
nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben ordnungsgemäß erfüllt. Die Aufsichts-
behörde ist insbesondere befugt,  

1. von dem Verband Auskunft über alle 
seine Aufgabenerfüllung betreffenden 
Angelegenheiten sowie Vorlage von 
Prüfungsberichten und anderen ge-
schäftlichen Unterlagen zu verlangen, 

1. von dem Verband Auskunft über alle 
seine Aufgabenerfüllung betreffenden 
Angelegenheiten sowie Vorlage von 
Prüfungsberichten, gutachtlichen Äu-
ßerungen und anderen geschäftlichen 
Unterlagen zu verlangen, 

2. von dem Verband regelmäßige Be-
richte nach festgelegten Kriterien zu 
verlangen, 

2. von dem Verband über die regelmäßi-
gen Berichte nach Absatz 1a Num-
mer 1 hinaus Berichte zu verlangen, 
wenn ein Anlass dafür besteht, 

3. an der Mitgliederversammlung des 
Verbandes durch einen Beauftragten 
teilzunehmen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. bei Bedarf Untersuchungen bei dem 
Verband durchzuführen und hierzu 
Dritte heranzuziehen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die mit der Durchführung von Aufsichts-
maßnahmen betrauten Personen und die 
mit Untersuchungen beauftragten Dritten 
sind berechtigt, die Geschäftsräume des 
Verbandes während der Geschäfts- und 
Arbeitszeiten zu betreten, um Untersuchun-
gen vorzunehmen oder sonst Feststellun-
gen zu treffen, die zur Ausübung der Auf-
sicht erforderlich sind. Bei einem Verband, 
der nur solche Genossenschaften prüft, die 
nicht unter § 53 Absatz 2 Satz 1 fallen, hat 
die Aufsichtsbehörde mindestens alle zehn 
Jahre eine Untersuchung nach Satz 2 
Nummer 4 durchzuführen, es sei denn, der 
Verband weist die freiwillige Durchführung 
einer Qualitätskontrolle oder einer anderen 
geeigneten Organisationsuntersuchung 
nach. 

Die mit der Durchführung von Aufsichts-
maßnahmen betrauten Personen und die 
mit Untersuchungen beauftragten Dritten 
sind berechtigt, die Geschäftsräume des 
Verbandes während der Geschäfts- und 
Arbeitszeiten zu betreten, um Untersuchun-
gen vorzunehmen oder sonst Feststellun-
gen zu treffen, die zur Ausübung der Auf-
sicht erforderlich sind. 
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(3) Für Amtshandlungen nach dieser 
Vorschrift kann die zuständige Behörde zur 
Deckung des Verwaltungsaufwands Kosten 
(Gebühren und Auslagen) erheben. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Verordnung die Gebührentatbe-
stände sowie die Gebührenhöhe festzule-
gen. Sie können die Ermächtigung auf die 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Kosten, die der Aufsichts-
behörde durch eine nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 vorgenommene Untersuchung 
entstehen, sind ihr von dem betroffenen 
Verband gesondert zu erstatten und auf 
Verlangen vorzuschießen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Werden der Aufsichtsbehörde 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit Sachver-
halte bekannt, die den Verdacht auf Ver-
stöße von Genossenschaften gegen das 
Kapitalanlagegesetzbuch oder das Ver-
mögensanlagengesetz begründen, so 
kann sie die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht darüber infor-
mieren. 

 (5) Die Aufsichtsbehörde kann mit 
den Aufsichtsbehörden über die genos-
senschaftlichen Prüfungsverbände in 
den anderen Ländern alle Informationen 
austauschen, die für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben sachdienlich sind. 
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§ 64a § 64a 

Entziehung des Prüfungsrechts Entziehung des Prüfungsrechts 

Die Aufsichtsbehörde kann dem Ver-
band das Prüfungsrecht entziehen, wenn 
der Verband nicht mehr die Gewähr für die 
Erfüllung seiner Aufgaben bietet. Vor der 
Entziehung ist der Vorstand des Verbandes 
anzuhören. Die Entziehung ist den in § 63d 
genannten Gerichten mitzuteilen. 

Die Aufsichtsbehörde kann dem Ver-
band das Prüfungsrecht entziehen, wenn 
der Verband nicht mehr die Gewähr für die 
Erfüllung seiner Aufgaben bietet. Das Prü-
fungsrecht kann insbesondere dann ent-
zogen werden, wenn der Aufsichtsbe-
hörde Tatsachen bekannt werden, wel-
che die Versagung einer Erlaubnis nach 
§ 63a Absatz 3 rechtfertigen würden, o-
der wenn der Prüfungsverband in fort-
gesetzter und schwerwiegender Weise 
seine Pflichten, auch Berichts- und In-
formationspflichten, gegenüber der Auf-
sichtsbehörde verletzt oder gegen Auf-
lagen der Aufsichtsbehörde verstößt. 
Vor der Entziehung ist der Vorstand des 
Verbandes anzuhören. Die Entziehung ist 
den in § 63d genannten Gerichten mitzutei-
len. 

 

§ 64c 

 Spitzenverband 

 Ein genossenschaftlicher Spitzen-
verband ist ein Verband, dem Prüfungs-
verbände als Mitglied angehören. Dem 
Spitzenverband muss seinerseits das 
Prüfungsrecht verliehen sein. Ein be-
reits bestehendes Prüfungsrecht gilt 
fort. Die Vorschriften dieses Abschnitts 
gelten für Spitzenverbände entspre-
chend mit Ausnahme des § 63b Absatz 
2 und des § 63c Absatz 1 Satz 2 und 3. 
Abweichende Regelungen durch oder 
auf Grund anderer Gesetze bleiben hier-
von unberührt. 
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§ 64c § 64d 

Prüfung aufgelöster Genossenschaften u n v e r ä n d e r t  

Auch aufgelöste Genossenschaften 
unterliegen den Vorschriften dieses Ab-
schnitts. 

 

§ 67c § 67c 

Kündigungsausschluss bei Wohnungs-
genossenschaften 

Kündigungsausschluss bei Wohnungs-
genossenschaften 

(1) Die Kündigung der Mitgliedschaft 
in einer Wohnungsgenossenschaft durch 
den Gläubiger (§ 66) oder den Insolvenz-
verwalter (§ 66a) ist ausgeschlossen, wenn  

(1) Die Kündigung der Mitgliedschaft 
in einer Wohnungsgenossenschaft durch 
den Gläubiger (§ 66) oder den Insolvenz-
verwalter (§ 66a) ist ausgeschlossen, wenn  

1. die Mitgliedschaft Voraussetzung für 
die Nutzung der Wohnung des Mit-
glieds ist und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Geschäftsguthaben des Mitglieds 
höchstens das Vierfache des auf einen 
Monat entfallenden Nutzungsentgelts 
ohne die als Pauschale oder Voraus-
zahlung ausgewiesenen Betriebskos-
ten oder höchstens 2 000 Euro beträgt. 

2. das Geschäftsguthaben des Mitglieds 
höchstens das Vierfache des auf einen 
Monat entfallenden Nutzungsentgelts 
ohne die als Pauschale oder Voraus-
zahlung ausgewiesenen Betriebskos-
ten oder höchstens 3 000 Euro beträgt. 

(2) Übersteigt das Geschäftsguthaben 
des Mitglieds den Betrag nach Absatz 1 
Nummer 2, ist die Kündigung der Mitglied-
schaft nach Absatz 1 auch dann ausge-
schlossen, wenn es durch Kündigung ein-
zelner Geschäftsanteile nach § 67b auf ei-
nen nach Absatz 1 Nummer 2 zulässigen 
Betrag vermindert werden kann. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 67d 

 Kündigungsrecht der Genossenschaft 
bei investierender Mitgliedschaft 
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 Wurde ein Arbeitnehmer der Genos-
senschaft als investierendes Mitglied 
aufgenommen und endet das Arbeits-
verhältnis, so kann die Genossenschaft 
durch einseitige Erklärung in Textform 
gegenüber dem investierenden Mitglied 
die Mitgliedschaft zum Ende des Ge-
schäftsjahres, in dem das Arbeitsver-
hältnis endet, kündigen. 

§ 68 § 68 

Ausschluss eines Mitglieds Ausschluss eines Mitglieds 

(1) Die Gründe, aus denen ein Mit-
glied aus der Genossenschaft ausge-
schlossen werden kann, müssen in der 
Satzung bestimmt sein. Ein Ausschluss ist 
nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zu-
lässig. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Beschluss, durch den das Mit-
glied ausgeschlossen wird, ist dem Mitglied 
vom Vorstand unverzüglich durch einge-
schriebenen Brief mitzuteilen. Das Mitglied 
verliert ab dem Zeitpunkt der Absendung 
der Mitteilung das Recht auf Teilnahme an 
der Generalversammlung oder der Vertre-
terversammlung sowie seine Mitgliedschaft 
im Vorstand oder Aufsichtsrat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Sieht die Satzung den Aus-
schluss eines unbekannt verzogenen 
Mitglieds vor und erfolgt ein Aus-
schluss, weil das Mitglied unbekannt 
verzogen ist, so ist statt der Absendung 
eines eingeschriebenen Briefs die Über-
mittlung des Ausschließungsbeschlus-
ses in Textform an die von dem Mitglied 
zuvor mitgeteilte E-Mail-Adresse ausrei-
chend. Ist diese E-Mail-Adresse nicht 
mehr existent, so ist eine Veröffentli-
chung des Ausschließungsbeschlusses 
in den für die Bekanntmachungen der 
Genossenschaft bestimmten Blättern 
zulässig und ausreichend. 
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§ 78 § 78 

Auflösung durch Beschluss der Gene-
ralversammlung 

Auflösung durch Beschluss der Gene-
ralversammlung 

(1) Die Genossenschaft kann durch 
Beschluss der Generalversammlung jeder-
zeit aufgelöst werden; der Beschluss be-
darf einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 
Die Satzung kann eine größere Mehrheit 
und weitere Erfordernisse bestimmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Auflösung ist durch den Vor-
stand unverzüglich zur Eintragung in das 
Genossenschaftsregister anzumelden. 

(2) Die Auflösung ist unverzüglich zur 
Eintragung in das Genossenschaftsregister 
anzumelden. Der Anmeldung ist ein 
Nachweis über die Auflösung beizufü-
gen. 
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§ 81 § 81 

Auflösung auf Antrag der obersten Lan-
desbehörde 

Auflösung auf Antrag der obersten Lan-
desbehörde 

(1) Gefährdet eine Genossenschaft 
durch gesetzwidriges Verhalten ihrer Ver-
waltungsträger das Gemeinwohl und sor-
gen die Generalversammlung und der Auf-
sichtsrat nicht für eine Abberufung der Ver-
waltungsträger oder ist der Zweck der Ge-
nossenschaft entgegen § 1 nicht auf die 
Förderung der Mitglieder gerichtet, kann 
die Genossenschaft auf Antrag der zustän-
digen obersten Landesbehörde, in deren 
Bezirk die Genossenschaft ihren Sitz hat, 
durch Urteil aufgelöst werden. Ausschließ-
lich zuständig für die Klage ist das Landge-
richt, in dessen Bezirk die Genossenschaft 
ihren Sitz hat. 

(1) Gefährdet eine Genossenschaft 
durch gesetzwidriges Verhalten ihrer Ver-
waltungsträger das Gemeinwohl und sor-
gen die Generalversammlung und der Auf-
sichtsrat nicht für eine Abberufung der Ver-
waltungsträger oder ist der Zweck der Ge-
nossenschaft entgegen § 1 nicht auf die 
Förderung der Mitglieder gerichtet, kann 
die Genossenschaft auf Antrag der zustän-
digen obersten Landesbehörde, in deren 
Bezirk die Genossenschaft ihren Sitz hat, 
durch Urteil aufgelöst werden. Ausschließ-
lich zuständig für die Klage ist das Landge-
richt, in dessen Bezirk die Genossenschaft 
ihren Sitz hat. Der Prüfungsverband, dem 
die Genossenschaft angehört, hat der 
zuständigen obersten Landesbehörde 
Anhaltspunkte für eine Gemeinwohlge-
fährdung oder Förderzweckverfehlung 
nach Satz 1 mitzuteilen. Der Verband 
haftet nicht für die Richtigkeit von Tat-
sachen, die er nach Satz 3 in gutem 
Glauben anzeigt. Die Behörden, die die 
Aufsicht über die genossenschaftlichen 
Prüfungsverbände innehaben, dürfen 
der zuständigen obersten Landesbe-
hörde Anhaltspunkte für eine Gemein-
wohlgefährdung oder Förderzweckver-
fehlung nach Satz 1 mitteilen. 

(2) Nach der Auflösung findet die Li-
quidation nach den §§ 83 bis 93 statt. Den 
Antrag auf Bestellung oder Abberufung der 
Liquidatoren kann auch die in Absatz 1 
Satz 1 bestimmte Behörde stellen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist die Auflösungsklage erhoben, 
kann das Gericht auf Antrag der in Absatz 
1 Satz 1 bestimmten Behörde durch einst-
weilige Verfügung die nötigen Anordnun-
gen treffen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Entscheidungen des Gerichts 
sind dem Registergericht mitzuteilen. Die-
ses trägt sie, soweit eintragungspflichtige 
Rechtsverhältnisse betroffen sind, in das 
Genossenschaftsregister ein. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 84 § 84 

Anmeldung durch Liquidatoren Anmeldung durch Liquidatoren 

(1) Die ersten Liquidatoren sowie ihre 
Vertretungsbefugnis hat der Vorstand, jede 
Änderung in den Personen der Liquidato-
ren und jede Änderung ihrer Vertretungs-
befugnis haben die Liquidatoren zur Eintra-
gung in das Genossenschaftsregister anzu-
melden. Der Anmeldung ist eine Abschrift 
der Urkunden über die Bestellung oder Ab-
berufung sowie über die Vertretungsbefug-
nis beizufügen. 

(1) Die ersten Liquidatoren sowie ihre 
Vertretungsbefugnis, jede Änderung in den 
Personen der Liquidatoren und jede Ände-
rung ihrer Vertretungsbefugnis hat der 
Vorstand, soweit er noch vertretungsbe-
rechtigt ist, ansonsten die Liquidatoren 
zur Eintragung in das Genossenschaftsre-
gister anzumelden. Der Anmeldung ist ein 
Nachweis über die Bestellung oder Abbe-
rufung sowie über die Vertretungsbefugnis 
in Textform beizufügen. Bei einer bloßen 
Änderung des Namens oder des Woh-
norts eines bereits eingetragenen Liqui-
dators ist es ausreichend, dass die Än-
derung angezeigt und ein Nachweis der 
Änderung eingereicht wird. 

(2) Die Eintragung der gerichtlichen 
Ernennung oder Abberufung von Liquidato-
ren geschieht von Amts wegen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 91 § 91 

Verteilung des Vermögens Verteilung des Vermögens 

(1) Die Verteilung des Vermögens un-
ter die einzelnen Mitglieder erfolgt bis zum 
Gesamtbetrag ihrer auf Grund der Eröff-
nungsbilanz ermittelten Geschäftsguthaben 
nach dem Verhältnis der letzteren. Waren 
die Mitglieder nach § 87a Abs. 2 zu Zahlun-
gen herangezogen worden, so sind zu-
nächst diese Zahlungen nach dem Verhält-
nis der geleisteten Beträge zu erstatten. 
Bei Ermittlung der einzelnen Geschäftsgut-
haben bleiben für die Verteilung des Ge-
winns oder Verlustes, welcher sich für den 
Zeitraum zwischen dem letzten Jahresab-
schluss und der Eröffnungsbilanz ergeben 
hat, die seit dem letzten Jahresabschluss 
geleisteten Einzahlungen außer Betracht. 
Der Gewinn aus diesem Zeitraum ist dem 
Guthaben auch insoweit zuzuschreiben, als 
dadurch der Geschäftsanteil überschritten 
wird. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Überschüsse, welche sich über 
den Gesamtbetrag dieser Guthaben hinaus 
ergeben, sind nach Köpfen zu verteilen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Durch die Satzung kann die Ver-
teilung des Vermögens ausgeschlossen o-
der ein anderes Verhältnis für die Vertei-
lung bestimmt werden. 

(3) Durch die Satzung kann die Ver-
teilung des Vermögens oder einzelner 
Vermögenswerte ausgeschlossen oder 
ein anderes Verhältnis für die Verteilung 
bestimmt werden. 
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§ 114 § 114 

Nachschussberechnung Nachschussberechnung 

(1) Sobald mit dem Vollzug der 
Schlussverteilung nach § 196 der Insolven-
zordnung begonnen wird oder sobald nach 
einer Anzeige der Masseunzulänglichkeit 
nach § 208 der Insolvenzordnung die Insol-
venzmasse verwertet ist, hat der Insolvenz-
verwalter schriftlich festzustellen, ob und in 
welcher Höhe nach der Verteilung des Er-
löses ein Fehlbetrag verbleibt und inwie-
weit er durch die bereits geleisteten Nach-
schüsse gedeckt ist. Die Feststellung ist 
auf der Geschäftsstelle des Gerichts nie-
derzulegen. 

(1) Sobald mit dem Vollzug der 
Schlussverteilung nach § 196 der Insolven-
zordnung begonnen wird oder sobald nach 
einer Anzeige der Masseunzulänglichkeit 
nach § 208 der Insolvenzordnung die Insol-
venzmasse verwertet ist, hat der Insolvenz-
verwalter in Textform festzustellen, ob und 
in welcher Höhe nach der Verteilung des 
Erlöses ein Fehlbetrag verbleibt und inwie-
weit er durch die bereits geleisteten Nach-
schüsse gedeckt ist. Die Feststellung ist 
auf der Geschäftsstelle des Gerichts nie-
derzulegen. 

(2) Verbleibt ein ungedeckter Fehlbe-
trag und können die Mitglieder zu weiteren 
Nachschüssen herangezogen werden, so 
hat der Insolvenzverwalter in Ergänzung o-
der Berichtigung der Vorschussberechnung 
und der zu ihr etwa ergangenen Zusätze zu 
berechnen, wieviel die Mitglieder nach § 
105 an Nachschüssen zu leisten haben 
(Nachschussberechnung). 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Nachschussberechnung unter-
liegt den Vorschriften der §§ 106 bis 109, 
111 bis 113, der Vorschrift des § 106 Abs. 
2 mit der Maßgabe, dass auf Mitglieder, 
deren Unvermögen zur Leistung von Bei-
trägen sich herausgestellt hat, Beiträge 
nicht verteilt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 147 § 147 

Falsche Angaben oder unrichtige Dar-
stellung 

Falsche Angaben oder unrichtige Dar-
stellung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Mitglied des Vorstands oder als Liqui-
dator in einer schriftlichen Versicherung 
nach § 79a Abs. 5 Satz 2 über den Be-
schluss zur Fortsetzung der Genossen-
schaft falsche Angaben macht oder erhebli-
che Umstände verschweigt. 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
als Mitglied des Vorstands oder als Liqui-
dator in einer Versicherung nach § 79a 
Abs. 5 Satz 2 über den Beschluss zur Fort-
setzung der Genossenschaft falsche Anga-
ben macht oder erhebliche Umstände ver-
schweigt. 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer als Mit-
glied des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
oder als Liquidator  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Verhältnisse der Genossenschaft in 
Darstellungen oder Übersichten über 
den Vermögensstand, die Mitglieder o-
der die Haftsummen, in Vorträgen oder 
Auskünften in der Generalversamm-
lung unrichtig wiedergibt oder ver-
schleiert, wenn die Tat nicht in § 340m 
in Verbindung mit § 331 Nr. 1 oder Nr. 
1a des Handelsgesetzbuchs mit Strafe 
bedroht ist, 

 

2. in Aufklärungen oder Nachweisen, die 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
einem Prüfer der Genossenschaft zu 
geben sind, falsche Angaben macht o-
der die Verhältnisse der Genossen-
schaft unrichtig wiedergibt oder ver-
schleiert, wenn die Tat nicht in § 340m 
in Verbindung mit § 331 Nr. 4 des Han-
delsgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist. 

 

§ 152 § 152 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. besondere Vorteile als Gegenleistung 
dafür fordert, sich versprechen lässt o-
der annimmt, dass er bei einer Abstim-
mung in der Generalversammlung oder 
der Vertreterversammlung oder bei der 
Wahl der Vertreter nicht oder in einem 
bestimmten Sinne stimme oder 

 

2. besondere Vorteile als Gegenleistung 
dafür anbietet, verspricht oder gewährt, 
dass jemand bei einer Abstimmung in 
der Generalversammlung oder der 
Vertreterversammlung oder bei der 
Wahl der Vertreter nicht oder in einem 
bestimmten Sinne stimme. 
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(1a) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Mitglied des Aufsichtsrats oder als Mitglied 
eines Prüfungsausschusses einer Genos-
senschaft, die ein Unternehmen von öffent-
lichem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs ist, 
die Unabhängigkeit der in § 55 Absatz 2 
Satz 1 genannten Vertreter und Personen 
nicht nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 
4 Unterabsatz 1 Satz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Ab-
schlussprüfung bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kom-
mission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77, 
L 170 vom 11.6.2014, S. 66) in Verbindung 
mit § 55 Absatz 2 Satz 5 oder nach Maß-
gabe des Artikels 6 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 in Verbindung mit 
§ 38 Absatz 1a Satz 4 überwacht. 

(1a) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Mitglied des Aufsichtsrats oder als Mitglied 
eines Prüfungsausschusses einer Genos-
senschaft, die ein Unternehmen von öffent-
lichem Interesse nach § 316a Satz 2 Num-
mer 1 oder 2 des Handelsgesetzbuchs ist, 
die Unabhängigkeit der in § 55 Absatz 2 
Satz 1 genannten Vertreter und Personen 
nicht nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 
4 Unterabsatz 1 Satz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 in der Fassung vom 13. 
Dezember 2023 in Verbindung mit § 55 
Absatz 2 Satz 5 oder nach Maßgabe des 
Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 in der Fassung vom 13. De-
zember 2023 in Verbindung mit § 38 Ab-
satz 1a Satz 4 überwacht. 

 (1b) Ordnungswidrig handelt, wer 

 1. entgegen § 64 Absatz 1a Nummer 1 
einen Bericht nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig vorlegt oder 

 2. entgegen § 64 Absatz 1a Nummer 2 
eine Mitteilung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1a mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in 
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu zehntausend Euro geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1a mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in 
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu zehntausend Euro geahndet werden 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen 
des Absatzes 1a bei einer Genossenschaft, 
die ein Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 Nummer 2 des 
Handelsgesetzbuchs ist, die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, in den 
übrigen Fällen des Absatzes 1a das Bun-
desamt für Justiz. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist 
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 1. in den Fällen des Absatzes 1 das 
Bundesamt für Justiz, 

 2. in den Fällen des Absatzes 1a 

 a) bei einer Genossenschaft, die 
ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 des Handels-
gesetzbuchs ist, das Bundes-
amt für Justiz, 

 b) bei einer Genossenschaft, die 
ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 2 des Handels-
gesetzbuchs ist, die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, 

 3. in den Fällen des Absatzes 1b die 
Aufsichtsbehörde über den genos-
senschaftlichen Prüfungsverband. 

§ 160 § 160 

Zwangsgeldverfahren Zwangsgeldverfahren 

(1) Die Mitglieder des Vorstands sind 
von dem Registergericht zur Befolgung der 
in den §§ 14, 25a, 28, 30, 32, 54 Satz 2, § 
57 Absatz 1, § 59 Abs. 1, § 78 Abs. 2, § 79 
Abs. 2 enthaltenen Vorschriften durch Fest-
setzung von Zwangsgeld anzuhalten. In 
gleicher Weise sind die Mitglieder des Vor-
stands und die Liquidatoren zur Befolgung 
der in § 33 Abs. 1 Satz 2, § 42 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 53 des Handelsgesetz-
buchs, §§ 47, 48 Abs. 3 und 4 Satz 4, § 51 
Abs. 4 und 5, § 56 Abs. 2, §§ 84, 85 Abs. 
2, § 89 dieses Gesetzes enthaltenen Vor-
schriften sowie die Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats und die Liqui-
datoren dazu anzuhalten, dafür zu sorgen, 
dass die Genossenschaft vorbehaltlich des 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 nicht länger als drei Mo-
nate ohne oder ohne beschlussfähigen 
Aufsichtsrat ist. Das einzelne Zwangsgeld 
darf den Betrag von fünftausend Euro nicht 
übersteigen. 

(1) Die Mitglieder des Vorstands sind 
von dem Registergericht zur Befolgung der 
in den §§ 14, 25a, 28, 30, 32, 54 Satz 2, § 
57 Absatz 1, § 59 Abs. 1, § 60 Absatz 4, § 
78 Abs. 2, § 79 Abs. 2 enthaltenen Vor-
schriften durch Festsetzung von Zwangs-
geld anzuhalten. In gleicher Weise sind die 
Mitglieder des Vorstands und die Liquidato-
ren zur Befolgung der in § 33 Abs. 1 Satz 
2, § 42 Abs. 1 in Verbindung mit § 53 des 
Handelsgesetzbuchs, §§ 47, 48 Abs. 3 und 
4 Satz 4, § 51 Abs. 4 und 5, § 56 Abs. 2, 
§§ 84, 85 Abs. 2, § 89 dieses Gesetzes 
enthaltenen Vorschriften sowie die Mitglie-
der des Vorstands und des Aufsichtsrats 
und die Liquidatoren dazu anzuhalten, da-
für zu sorgen, dass die Genossenschaft 
vorbehaltlich des § 9 Abs. 1 Satz 2 nicht 
länger als drei Monate ohne oder ohne be-
schlussfähigen Aufsichtsrat ist. Das ein-
zelne Zwangsgeld darf den Betrag von 
fünftausend Euro nicht übersteigen. 
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(2) Für das Verfahren sind die Vor-
schriften maßgebend, welche zur Erzwin-
gung der im Handelsgesetzbuch angeord-
neten Anmeldungen zum Handelsregister 
gelten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 178 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Stärkung der genossenschaftlichen 

Rechtsform 

 (1) Der Vorstand kann mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats beschließen, 
dass bis zum 31. Dezember … [einset-
zen: Jahreszahl des fünften Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Arti-
kel 7 Absatz 1] Vertreterwahlen nach 
§ 43a Absatz 4 auch dann elektronisch 
zulässig sind, wenn die Satzung oder 
die Wahlordnung eine schriftliche Wahl 
oder eine persönliche Stimmabgabe in 
einem Wahllokal vorsieht. 

 (2) Der Vorstand kann mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats oder, wenn die 
Genossenschaft keinen Aufsichtsrat 
hat, mit Zustimmung eines von der Ge-
neralversammlung aus ihrer Mitte ge-
wählten Bevollmächtigten beschließen, 
dass bis zum 31. Dezember … [einset-
zen: Jahreszahl des fünften Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Arti-
kel 7 Absatz 1] die an einer hybriden 
Versammlung gemäß § 43b Absatz 1 
Nummer 3 die in Präsenz teilnehmenden 
Mitglieder auch dann elektronisch ab-
stimmen können, wenn in der Satzung 
eine andere Art der Stimmabgabe vorge-
sehen ist. Dies gilt nicht, wenn die Sat-
zung die Zulässigkeit einer elektroni-
schen Abstimmung ausdrücklich aus-
schließt. 
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 (3) § 53 Absatz 2 in der ab dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes nach Artikel 7 Ab-
satz 1] geltenden Fassung ist erstmals 
anzuwenden auf die Prüfung für ein frü-
hestens am 31. Dezember … [einsetzen: 
Jahreszahl des Jahres des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes nach Artikel 7 Ab-
satz 1] endendes Geschäftsjahr. 
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Verordnung über das Genos-
senschaftsregister 

Verordnung über das Genos-
senschaftsregister 

(Genossenschaftsregisterver-
ordnung - GenRegV) 

vom: 11.07.1889 - zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 5.7.2021 I 

3338 

(Genossenschaftsregisterver-
ordnung - GenRegV) 

vom: 11.07.1889 - zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 5.7.2021 I 

3338 

§ 6 § 6 

Form der Anmeldung Form der Anmeldung 

(1) Die Vorschrift, dass Anmeldungen 
zum Genossenschaftsregister in öffentlich 
beglaubigter Form einzureichen sind (§ 157 
des Gesetzes), gilt nur für die Anmeldun-
gen, die in dem Gesetz als solche aus-
drücklich bezeichnet sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Dahin gehören:  (2) Dahin gehören:  

1. die Anmeldung der Satzung (Gesetz 
§§ 10, 11); 

1. die Anmeldung der Genossenschaft 
(Gesetz §§ 10, 11); 

2. die Anmeldung von Änderungen der 
Satzung (Gesetz § 16); 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Anmeldung einer Zweigniederlas-
sung und ihrer Aufhebung (Gesetz § 
14); 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Anmeldung der Bestellung, des 
Ausscheidens, der vorläufigen Enthe-
bung und der Änderung der Vertre-
tungsbefugnis eines Vorstandsmit-
glieds, seines Stellvertreters oder ei-
nes Liquidators (Gesetz §§ 10, 11, 28, 
35, 84 Abs. 1, § 85 Abs. 2); 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Anmeldung der Erteilung, der Än-
derung und des Erlöschens einer Pro-
kura (Gesetz § 42 Abs. 1, Handelsge-
setzbuch § 53); 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. die Anmeldung der Auflösung und der 
Fortsetzung einer Genossenschaft in 
den Fällen der §§ 78, 79, 79a, 117 des 
Gesetzes; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Anmeldung der Umwandlung unter 
Beteiligung einer Genossenschaft (§§ 
16, 38, 125, 129, 137, 148, 198, 222, 
254, 265, 286 UmwG); 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. (weggefallen). 8. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Anmeldung durch einen Be-
vollmächtigten ist ausgeschlossen. § 378 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit bleibt unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Auf Anmeldungen zum Genossen-
schaftsregister, welche die Europäische 
Genossenschaft betreffen, sind die Ab-
sätze 1 bis 3 unter Berücksichtigung der §§ 
3, 17, 22 Abs. 1 und des § 26 des SCE-
Ausführungsgesetzes entsprechend anzu-
wenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 8 § 8 

Form der einzureichenden Abschrift ei-
ner Urkunde 

entfällt 

In den Fällen, in welchen die Abschrift 
einer Urkunde zum Genossenschaftsregis-
ter einzureichen ist, genügt, sofern nicht 
ein anderes vorgeschrieben ist, eine einfa-
che Abschrift (vgl. Gesetz § 11 Abs. 2 Nr. 
2, § 16 Abs. 5 Satz 1, § 28 Satz 2, § 84 
Abs. 1 Satz 2). 

 

§ 15 § 15 

Eintragung der Satzung Eintragung der Genossenschaft 

(1) Vor der Eintragung der Satzung 
(§§ 10 bis 12 des Gesetzes) hat das Ge-
richt zu prüfen, ob die Satzung den Vor-
schriften des Gesetzes genügt, insbeson-
dere ob  

(1) Vor der Eintragung der Genos-
senschaft (§§ 10 bis 12 des Gesetzes) hat 
das Gericht zu prüfen, ob die Satzung den 
Vorschriften des Gesetzes genügt, insbe-
sondere ob  
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1. der in der Satzung bezeichnete Zweck 
der Genossenschaft den Vorausset-
zungen des § 1 des Gesetzes ent-
spricht, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. auf Grund der gutachtlichen Äußerung 
des Prüfungsverbandes keine Gefähr-
dung der Belange der Mitglieder oder 
der Gläubiger der Genossenschaft zu 
besorgen ist und eine solche Gefähr-
dung auch nicht offenkundig ist (§ 11a 
Abs. 2 des Gesetzes) und 

2. auf Grund der gutachtlichen Äußerung 
des Prüfungsverbandes keine Gefähr-
dung der Belange der Mitglieder oder 
der Gläubiger der Genossenschaft zu 
besorgen ist, ob die Genossenschaft 
nicht beabsichtigt, einen zulässigen 
Förderzweck zu verfolgen und ob 
eine Gefährdung der Belange und ein 
unzulässiger Förderzweck auch nicht 
offenkundig sind (§ 11a Absatz 2 des 
Gesetzes) und 

3. die Satzung die erforderlichen Bestim-
mungen (§§ 6, 7 und 36 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzes) enthält. 

3. die Satzung die erforderlichen Bestim-
mungen (§§ 6, 7 und 36 Absatz 1 Satz 
2 des Gesetzes) enthält. 

(2) Die Eintragung der Satzung in das 
Register erfolgt durch Aufnahme eines 
Auszugs. 

(2) Die Eintragung muss folgende 
Angaben enthalten: 

 1. das Datum der Satzung; 

 2. die Firma und den Sitz der Genos-
senschaft; 

 3. den Gegenstand des Unterneh-
mens; 

 4. die Zeitdauer der Genossenschaft, 
falls diese auf eine bestimmte Zeit 
beschränkt ist; 

 5. die Mitglieder des Vorstands, ihre 
Vertretungsbefugnis (Gesetz § 25) 
und ihre Stellvertreter (Gesetz § 35). 
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(3) Der Auszug muss folgende Anga-
ben enthalten:  

(3) In der Eintragung sind ferner die 
Bestimmungen der Satzung über die 
Nachschusspflicht der Mitglieder (Ge-
setz § 6 Nummer 3) aufzunehmen. Ist in 
der Satzung bestimmt, dass sich bei Be-
teiligung mit mehr als einem Geschäfts-
anteil die Haftsumme auf einen höheren 
Betrag als den Gesamtbetrag der Ge-
schäftsanteile erhöht (Gesetz § 121 Satz 
2) oder dass durch die Beteiligung mit 
weiteren Geschäftsanteilen eine Erhö-
hung der Haftsumme nicht eintritt (Ge-
setz § 121 Satz 3), sind auch diese Best-
immungen aufzunehmen. Bestimmt die 
Satzung ein Mindestkapital (§ 8a Absatz 
1 des Gesetzes), ist auch diese Bestim-
mung aufzunehmen. 

1. das Datum der Satzung; entfällt 

2. die Firma und den Sitz der Genossen-
schaft; 

entfällt 

3. den Gegenstand des Unternehmens; entfällt 

4. die Zeitdauer der Genossenschaft, falls 
diese auf eine bestimmte Zeit be-
schränkt ist; 

entfällt 

5. die Mitglieder des Vorstands, ihre Ver-
tretungsbefugnis (Gesetz § 25) und 
ihre Stellvertreter (Gesetz § 35). 

entfällt 

(4) In den Auszug sind ferner die 
Bestimmungen der Satzung über die Nach-
schusspflicht der Mitglieder (Gesetz § 6 Nr. 
3) aufzunehmen. Ist in der Satzung be-
stimmt, dass sich bei Beteiligung mit mehr 
als einem Geschäftsanteil die Haftsumme 
auf einen höheren Betrag als den Gesamt-
betrag der Geschäftsanteile erhöht (Gesetz 
§ 121 Satz 2) oder dass durch die Beteili-
gung mit weiteren Geschäftsanteilen eine 
Erhöhung der Haftsumme nicht eintritt (Ge-
setz § 121 Satz 3), sind auch diese Bestim-
mungen aufzunehmen. Bestimmt die Sat-
zung ein Mindestkapital (§ 8a Abs. 1 des 
Gesetzes), ist auch diese Bestimmung auf-
zunehmen. 

entfällt 

(5) Die Satzung (Gesetz § 11 Abs. 2 
Nr. 1) ist zu den Akten zu nehmen. 

(4) Die Satzung (Gesetz § 11 Absatz 
2 Nummer 1) ist zu den Akten zu nehmen. 
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(6) Auf die Eintragung der Satzung 
der Europäischen Genossenschaft sind die 
Absätze 1 bis 5 nicht anzuwenden. 

(5) Auf die Eintragung der Europäi-
schen Genossenschaft sind die Absätze 1 
bis 5 nicht anzuwenden. 

§ 16 § 16 

Eintragung von Satzungsänderungen Eintragung von Satzungsänderungen 

(1) Beschlüsse der Generalversamm-
lung, die eine Änderung der in § 15 Abs. 3 
und 4 bezeichneten Bestimmungen der 
Satzung oder die Fortsetzung einer auf be-
stimmte Zeit beschränkten Genossenschaft 
zum Gegenstande haben, werden nach ih-
rem Inhalt, Beschlüsse, die eine sonstige 
Satzungsänderung betreffen, nur unter all-
gemeiner Bezeichnung des Gegenstandes 
eingetragen (Gesetz § 16). 

(1) Beschlüsse der Generalversamm-
lung, die eine Änderung der in § 15 Absatz 
2 und 3  bezeichneten Bestimmungen der 
Satzung oder die Fortsetzung einer auf be-
stimmte Zeit beschränkten Genossenschaft 
zum Gegenstande haben, werden nach ih-
rem Inhalt, Beschlüsse, die eine sonstige 
Satzungsänderung betreffen, nur unter all-
gemeiner Bezeichnung des Gegenstandes 
eingetragen (Gesetz § 16). 

(2) Eine Abschrift des Beschlusses 
(Gesetz § 16 Abs. 5 Satz 1) sowie der voll-
ständige neue Satzungswortlaut nebst Er-
klärung des Vorstands (Gesetz § 16 Abs. 5 
Satz 2) ist zu den Akten zu nehmen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf sat-
zungsändernde Beschlüsse der General-
versammlung einer Europäischen Genos-
senschaft entsprechend anzuwenden; an 
die Stelle der in § 15 Abs. 3 und 4 bezeich-
neten Bestimmungen der Satzung treten 
die Satzungsbestimmungen nach Artikel 5 
Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 
des Rates vom 22. Juli 2003 über das Sta-
tut der Europäischen Genossenschaft 
(SCE) (ABl. EU Nr. L 207 S. 1). 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf sat-
zungsändernde Beschlüsse der General-
versammlung einer Europäischen Genos-
senschaft entsprechend anzuwenden; an 
die Stelle der in § 15 Absatz 3 und 4 be-
zeichneten Bestimmungen der Satzung tre-
ten die Satzungsbestimmungen nach Arti-
kel 5 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1435/2003. 
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§ 18 § 18 

Vorstandsmitglieder, Prokuristen Vorstandsmitglieder, Prokuristen 

(1) Die Bestellung von Vorstandsmit-
gliedern und ihrer Stellvertreter, bei einer 
Europäischen Genossenschaft von Mitglie-
dern des Leitungsorgans oder von ge-
schäftsführenden Direktoren und ihrer 
Stellvertreter, ihre Vertretungsbefugnis so-
wie die Änderung und die Beendigung der 
Vertretungsbefugnis (§ 10 Abs. 1, § 25 
Abs. 1 und 2, § 28 und § 35 des Gesetzes 
sowie § 17 Abs. 1 bis 3, § 23 Abs. 1 bis 3 
und § 26 des SCE-Ausführungsgesetzes) 
sind unverzüglich zur Eintragung anzumel-
den. Als Ende der Vertretungsbefugnis gilt 
auch eine vorläufige Enthebung durch den 
Aufsichtsrat (Gesetz § 40). Die Vorstands-
mitglieder, Mitglieder des Leitungsorgans, 
geschäftsführenden Direktoren und ihre 
Stellvertreter sind mit Familiennamen, Vor-
namen, Geburtsdatum und Wohnort einzu-
tragen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Die Berichtigung des Namens o-
der Wohnorts eines eingetragenen Vor-
standmitglieds (§ 28 Satz 3 des Geset-
zes) erfolgt durch Änderung der Eintra-
gung auf Grund einer Anzeige. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt für die Anmel-
dung von Prokuristen (Gesetz § 42 Abs. 1) 
entsprechend. Die Prokuristen sind mit Fa-
miliennamen, Vornamen, Geburtsdatum 
und Wohnort einzutragen. 

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
gelten für die Anmeldung von Prokuristen 
(Gesetz § 42 Absatz 1) entsprechend. Die 
Prokuristen sind mit Familiennamen, Vor-
namen, Geburtsdatum und Wohnort einzu-
tragen. 

§ 20 § 20 

Eintragung der Auflösung Eintragung der Auflösung 

(1) Die Eintragung der Auflösung ei-
ner Genossenschaft oder einer Europäi-
schen Genossenschaft in das Register der 
Hauptniederlassung erfolgt  

(1) Die Eintragung der Auflösung ei-
ner Genossenschaft oder einer Europäi-
schen Genossenschaft in das Register der 
Hauptniederlassung erfolgt  
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1. in den Fällen der §§ 78 und 79 des Ge-
setzes auf Grund der Anmeldung des 
Vorstands, bei einer Europäischen Ge-
nossenschaft auf Grund der Anmel-
dung des Leitungsorgans oder der ge-
schäftsführenden Direktoren, 

1. in den Fällen der §§ 78 und 79 des Ge-
setzes auf Grund der Anmeldung des 
Vorstands, bei einer Europäischen Ge-
nossenschaft auf Grund der Anmel-
dung des Leitungsorgans oder der ge-
schäftsführenden Direktoren, soweit 
diese jeweils noch vertretungsbe-
rechtigt sind, ansonsten auf Grund 
der Anmeldung der Liquidatoren, 

2. in den übrigen Fällen von Amts wegen, 
und zwar 

2. u n v e r ä n d e r t  

a) im Falle des § 80 des Gesetzes 
sowie im Falle des Artikels 73 Abs. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 
1435/2003 nach Eintritt der 
Rechtskraft des von dem Register-
gericht erlassenen Auflösungsbe-
schlusses, 

 

b) im Falle des § 81 des Gesetzes 
auf Grund der von dem zuständi-
gen Landgericht dem Registerge-
richt mitgeteilten rechtskräftigen 
Entscheidung, durch welche die 
Auflösung ausgesprochen ist, 

 

c) im Falle der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens und im Falle des § 
81a Nr. 1 des Gesetzes auf Grund 
der Mitteilung der Geschäftsstelle 
des Insolvenzgerichts (§ 31 der In-
solvenzordnung). 

 

(2) In allen Fällen der Auflösung, au-
ßer dem Falle der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens und der Auflösung infolge Ver-
schmelzung oder Aufspaltung, sind die Li-
quidatoren von dem Vorstand, bei einer 
Europäischen Genossenschaft vom Lei-
tungsorgan oder den geschäftsführenden 
Direktoren anzumelden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Liquidation durch die Mit-
glieder des Vorstands, bei einer Europäi-
schen Genossenschaft des Leitungsorgans 
oder die geschäftsführenden Direktoren als 
Liquidatoren erfolgt (Gesetz §§ 83, 84). 
Sind die Liquidatoren durch das Gericht er-
nannt, so geschieht die Eintragung der Er-
nennung und der Abberufung von Amts 
wegen (Gesetz § 84 Abs. 2). 

(2) In allen Fällen der Auflösung, au-
ßer dem Fall der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens und dem Fall der Auflösung in-
folge Verschmelzung oder Aufspaltung, 
sind die Liquidatoren von den vertretungs-
berechtigen Personen anzumelden. Sind 
die Liquidatoren durch das Gericht ernannt, 
so geschieht die Eintragung der Ernennung 
und der Abberufung von Amts wegen (Ge-
setz § 84 Abs. 2). 
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(3) Für die Anmeldung und Eintra-
gung der Vertretungsbefugnis und jeder 
Änderung der Vertretungsbefugnis der Li-
quidatoren (Gesetz § 84 Abs. 1, § 85) so-
wie für den Inhalt der Eintragung gilt § 18 
Abs. 1 Satz 1 und 3 entsprechend. 

(3) Für die Anmeldung und Eintra-
gung der Vertretungsbefugnis und jeder 
Änderung der Vertretungsbefugnis der Li-
quidatoren (Gesetz § 84 Absatz 1, § 85) 
sowie für den Inhalt der Eintragung gilt § 18 
Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 2 ent-
sprechend. 

 

§ 27 

 Eintragungsfrist 

 Die Gründung einer Genossenschaft 
oder einer Europäischen Genossen-
schaft ist innerhalb eines Zeitraums von 
in der Regel 20 Werktagen nach dem 
Eingang der vollständigen Anmeldung 
einzutragen. Im Fall eines durch den An-
tragsteller behebbaren Eintragungshin-
dernisses erfolgt die Eintragung inner-
halb eines Zeitraums von in der Regel 
20 Werktagen nach Behebung des Hin-
dernisses. Erfolgt die Eintragung nicht 
fristgemäß, so informiert das Register-
gericht die Antragsteller über die 
Gründe für die Verzögerung. 
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Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 7.4.2025 I 

Nr. 109 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 7.4.2025 I 

Nr. 109 

§ 378 § 378 

Vertretung; notarielle Zuständigkeit; 
Verordnungsermächtigung 

Vertretung; notarielle Zuständigkeit; 
Verordnungsermächtigung 

(1) Für Erklärungen gegenüber dem 
Register, die zu der Eintragung erforderlich 
sind und in öffentlicher oder öffentlich be-
glaubigter Form abgegeben werden, kön-
nen sich die Beteiligten auch durch Perso-
nen vertreten lassen, die nicht nach § 10 
Abs. 2 vertretungsberechtigt sind. Dies gilt 
auch für die Entgegennahme von Eintra-
gungsmitteilungen und Verfügungen des 
Registers. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ist die zu einer Eintragung erfor-
derliche Erklärung von einem Notar beur-
kundet oder beglaubigt, gilt dieser als er-
mächtigt, im Namen des zur Anmeldung 
Berechtigten die Eintragung zu beantragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Anmeldungen in Registersachen 
mit Ausnahme der Genossenschafts- und 
Partnerschaftsregistersachen sind vor ihrer 
Einreichung für das Registergericht von ei-
nem Notar auf Eintragungsfähigkeit zu prü-
fen. In Handels- und Gesellschaftsregister-
sachen sind sie zudem bei einem Notar zur 
Weiterleitung an die für die Eintragung zu-
ständige Stelle einzureichen. 

(3) Anmeldungen in Registersachen 
mit Ausnahme der Partnerschaftsregister-
sachen sind vor ihrer Einreichung für das 
Registergericht von einem Notar auf Eintra-
gungsfähigkeit zu prüfen. In Handels-, Ge-
nossenschafts- und Gesellschaftsregister-
sachen sind sie zudem bei einem Notar zur 
Weiterleitung an die für die Eintragung zu-
ständige Stelle einzureichen. 
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(4) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen, dass Notare neben den elektroni-
schen Anmeldungen bestimmte darin ent-
haltene Angaben in strukturierter maschi-
nenlesbarer Form zu übermitteln haben, 
soweit nicht durch das Bundesministerium 
der Justiz nach § 387 Absatz 2 entspre-
chende Vorschriften erlassen werden. Die 
Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Lan-
desjustizverwaltungen übertragen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Umwandlungsgesetz Umwandlungsgesetz 

( - UmwG) 
vom: 28.10.1994 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 17 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

( - UmwG) 
vom: 28.10.1994 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 17 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

§ 82 § 82 

Vorbereitung der Generalversammlung Vorbereitung der Generalversammlung 

(1) Von der Einberufung der General-
versammlung an, die gemäß § 13 Abs. 1 
über die Zustimmung zum Verschmel-
zungsvertrag beschließen soll, sind auch in 
dem Geschäftsraum jeder beteiligten Ge-
nossenschaft die in § 63 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
bezeichneten Unterlagen sowie die nach § 
81 erstatteten Prüfungsgutachten zur Ein-
sicht der Mitglieder auszulegen. Dazu er-
forderliche Zwischenbilanzen sind gemäß § 
63 Absatz 2 Satz 1 bis 4 aufzustellen. 

(1) Von der Einberufung der General-
versammlung an, die gemäß § 13 Absatz 1 
über die Zustimmung zum Verschmel-
zungsvertrag beschließen soll, sind auch in 
dem Geschäftsraum jeder beteiligten Ge-
nossenschaft die in § 63 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 4 bezeichneten Unterlagen sowie 
die nach § 81 erstatteten Prüfungsgutach-
ten zur Einsicht der Mitglieder auszulegen 
oder den Mitgliedern elektronisch zu 
übermitteln. Dazu erforderliche Zwischen-
bilanzen sind gemäß § 63 Absatz 2 Satz 1 
bis 4 aufzustellen. 

(2) Auf Verlangen ist jedem Mitglied 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 
der in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen 
zu erteilen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Verpflichtungen nach Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 entfallen, wenn die in 
Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Unterlagen 
für denselben Zeitraum über die Internet-
seite der Genossenschaft zugänglich sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 83 § 83 

Durchführung der Generalversammlung Durchführung der Generalversammlung 

(1) In der Generalversammlung sind 
die in § 63 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten 
Unterlagen sowie die nach § 81 erstatteten 
Prüfungsgutachten auszulegen. Der Vor-
stand hat den Verschmelzungsvertrag oder 
seinen Entwurf zu Beginn der Verhandlung 
mündlich zu erläutern. § 64 Abs. 2 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

(1) In der Generalversammlung sind 
die in § 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 be-
zeichneten Unterlagen sowie die nach § 81 
erstatteten Prüfungsgutachten auszulegen; 
virtuell teilnehmenden Mitgliedern sind 
die Unterlagen elektronisch zugänglich 
zu machen. § 64 Abs. 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Das für die beschließende Genos-
senschaft erstattete Prüfungsgutachten ist 
in der Generalversammlung zu verlesen. 
Der Prüfungsverband ist berechtigt, an der 
Generalversammlung beratend teilzuneh-
men. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 91 § 91 

Form und Frist der Ausschlagung Form und Frist der Ausschlagung 

(1) Die Ausschlagung ist gegenüber 
dem übernehmenden Rechtsträger schrift-
lich zu erklären. 

(1) Die Ausschlagung ist gegenüber 
dem übernehmenden Rechtsträger in 
Textform zu erklären. 

(2) Die Ausschlagung kann nur bin-
nen sechs Monaten nach dem Tage erklärt 
werden, an dem die Eintragung der Ver-
schmelzung in das Register des Sitzes des 
übernehmenden Rechtsträgers nach § 19 
Abs. 3 bekannt gemacht worden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ausschlagung kann nicht unter 
einer Bedingung oder einer Zeitbestim-
mung erklärt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  



 - 3 -   

Bestandsrecht Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der genossenschaftlichen 

Rechtsform 

§ 260 § 260 

Vorbereitung der Generalversammlung Vorbereitung der Generalversammlung 

(1) Der Vorstand der formwechseln-
den Genossenschaft hat allen Mitgliedern 
spätestens zusammen mit der Einberufung 
der Generalversammlung, die den Form-
wechsel beschließen soll, diesen Form-
wechsel als Gegenstand der Beschlußfas-
sung in Textform anzukündigen. In der An-
kündigung ist auf die für die Beschlußfas-
sung nach § 262 Abs. 1 erforderlichen 
Mehrheiten sowie auf die Möglichkeit der 
Erhebung eines Widerspruchs und die sich 
daraus ergebenden Rechte hinzuweisen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf die Vorbereitung der General-
versammlung sind § 230 Absatz 2 und § 
231 Satz 1 entsprechend anzuwenden. § 
192 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) In dem Geschäftsraum der form-
wechselnden Genossenschaft ist von der 
Einberufung der Generalversammlung an, 
die den Formwechsel beschließen soll, au-
ßer den sonst erforderlichen Unterlagen 
auch das nach § 259 erstattete Prüfungs-
gutachten zur Einsicht der Mitglieder aus-
zulegen. Auf Verlangen ist jedem Mitglied 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 
dieses Prüfungsgutachtens zu erteilen. Die 
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 
entfallen, wenn das Prüfungsgutachten für 
denselben Zeitraum über die Internetseite 
der Genossenschaft zugänglich ist. 

(3) In dem Geschäftsraum der form-
wechselnden Genossenschaft ist von der 
Einberufung der Generalversammlung an, 
die den Formwechsel beschließen soll, au-
ßer den sonst erforderlichen Unterlagen 
auch das nach § 259 erstattete Prüfungs-
gutachten zur Einsicht der Mitglieder aus-
zulegen oder den Mitgliedern elektro-
nisch zu übermitteln. Auf Verlangen ist je-
dem Mitglied unverzüglich und kostenlos 
eine Abschrift dieses Prüfungsgutachtens 
zu erteilen. Die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 und 2 entfallen, wenn das Prü-
fungsgutachten für denselben Zeitraum 
über die Internetseite der Genossenschaft 
zugänglich ist. 
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§ 261 § 261 

Durchführung der Generalversammlung Durchführung der Generalversammlung 

(1) In der Generalversammlung, die 
den Formwechsel beschließen soll, ist der 
Formwechselbericht, sofern er nach die-
sem Buch erforderlich ist, und das nach § 
259 erstattete Prüfungsgutachten auszule-
gen. Der Vorstand hat den Formwechsel-
beschluss zu Beginn der Verhandlung 
mündlich zu erläutern. 

(1) In der Generalversammlung, die 
den Formwechsel beschließen soll, sind 
der Formwechselbericht, sofern er nach 
diesem Buch erforderlich ist, und das nach 
§ 259 erstattete Prüfungsgutachten auszu-
legen; virtuell teilnehmenden Mitgliedern 
sind die Unterlagen elektronisch zu-
gänglich zu machen. Der Vorstand hat 
den Formwechselbeschluss zu Beginn der 
Verhandlung mündlich zu erläutern. 

(2) Das Prüfungsgutachten ist in der 
Generalversammlung zu verlesen. Der Prü-
fungsverband ist berechtigt, an der Gene-
ralversammlung beratend teilzunehmen. 

(2) Das Prüfungsgutachten ist in der 
Generalversammlung zu verlesen. Der Prü-
fungsverband ist berechtigt, an der Gene-
ralversammlung beratend teilzunehmen. 
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Gesetz zur Ausführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 

Rates vom 22. Juli 2003 über 
das Statut der Europäischen 

Genossenschaft (SCE) 

Gesetz zur Ausführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 

Rates vom 22. Juli 2003 über 
das Statut der Europäischen 

Genossenschaft (SCE) 

(SCE-Ausführungsgesetz - 
SCEAG) 

vom: 14.08.2006 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 23 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

(SCE-Ausführungsgesetz - 
SCEAG) 

vom: 14.08.2006 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 23 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

§ 1 § 1 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz ist auf Europäische 
Genossenschaften mit Sitz im Inland an-
zuwenden; im Übrigen gilt die Verord-
nung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 
22. Juli 2003 über das Statut der Euro-
päischen Genossenschaft (SCE) (ABl. 
EU Nr. L 207 S. 1). 

Dieses Gesetz ist auf Europäische 
Genossenschaften mit Sitz im Inland an-
zuwenden; im Übrigen gilt die Verord-
nung (EG) Nr. 1435/2003. 

§ 34 § 34 

Prüfung Prüfung 

(1) Für die Prüfung der Europäi-
schen Genossenschaft gelten die §§ 53 
bis 64c des Genossenschaftsgesetzes 
entsprechend. 

(3) Für die Prüfung der Europäi-
schen Genossenschaft gelten die §§ 53 
bis 64d des Genossenschaftsgesetzes 
entsprechend. 

(2) Handelt es sich bei der Europäi-
schen Genossenschaft um ein Kreditin-
stitut, gilt § 340k Abs. 1 und 2 des Han-
delsgesetzbuchs entsprechend. 

(4) Handelt es sich bei der Europäi-
schen Genossenschaft um ein Kreditin-
stitut, gilt § 340k Abs. 1 und 2 des Han-
delsgesetzbuchs entsprechend. 
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Gesetz über eine Berufsord-
nung der Wirtschaftsprüfer 

Gesetz über eine Berufsord-
nung der Wirtschaftsprüfer 

(Wirtschaftsprüferordnung - 
WPO) 

vom: 24.07.1961 - zuletzt geän-
dert durch Art. 35 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

(Wirtschaftsprüferordnung - 
WPO) 

vom: 24.07.1961 - zuletzt geän-
dert durch Art. 35 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

§ 36a § 36a 

Untersuchungsgrundsatz; Mitwirkungs-
pflicht; Datenübermittlung 

Untersuchungsgrundsatz und Mitwir-
kungspflicht 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer er-
mittelt den Sachverhalt von Amts wegen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die am Verfahren beteiligten Be-
werber, Wirtschaftsprüfer oder Gesellschaf-
ten sollen bei der Ermittlung des Sachver-
halts mitwirken und, soweit es dessen be-
darf, ihr Einverständnis mit der Verwen-
dung von Beweismitteln erklären. Ihr An-
trag auf Gewährung von Rechtsvorteilen ist 
zurückzuweisen, wenn die für die Entschei-
dung zuständige Stelle infolge ihrer Verwei-
gerung der Mitwirkung den Sachverhalt 
nicht hinreichend klären kann. Der Bewer-
ber, Wirtschaftsprüfer oder die Gesellschaft 
ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Es übermitteln  entfällt 

1. die Wirtschaftsprüferkammer, Gerichte 
und Behörden an die für die Entschei-
dung zuständige Stelle: Diejenigen Da-
ten über natürliche und juristische Per-
sonen sowie rechtsfähige Personenge-
sellschaften, deren Kenntnis aus Sicht 
der übermittelnden Stelle für die Zulas-
sung zur oder die Durchführung der 
Prüfung oder Eignungsprüfung, für die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 28 Absatz 2 oder 3 oder 
für die Rücknahme oder den Widerruf 
dieser Entscheidung erforderlich ist, 
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2. Gerichte und Behörden einschließlich 
der Berufskammern an die Wirtschafts-
prüferkammer oder die für die Ent-
scheidung zuständige Stelle: Diejeni-
gen Daten über natürliche und juristi-
sche Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, deren Kenntnis 
aus Sicht der übermittelnden Stelle für 
die Bestellung, die Wiederbestellung o-
der die Anerkennung, für die Rück-
nahme oder den Widerruf einer sol-
chen Entscheidung oder für die Einlei-
tung oder Durchführung eines berufs-
aufsichtlichen Verfahrens erforderlich 
ist. 

 

(4) Die Übermittlung nach Absatz 3 
unterbleibt, soweit  

entfällt 

1. sie schutzwürdige Interessen einer be-
troffenen Person beeinträchtigen 
würde und das Informationsinteresse 
des Empfängers das Interesse der be-
troffenen Person an dem Unterbleiben 
der Übermittlung nicht überwiegt oder 

 

2. besondere gesetzliche Verwendungs-
regelungen entgegenstehen. 

 

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für die Ver-
schwiegenheitspflichten der für eine Be-
rufskammer eines freien Berufs im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes tätigen Per-
sonen, für das Steuergeheimnis nach § 30 
der Abgabenordnung und für die Ver-
schwiegenheitspflichten der in § 66b Ab-
satz 1 Satz 1 dieses Gesetzes, in § 9 Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes und in § 
21 des Wertpapierhandelsgesetzes be-
nannten Personen und Stellen. 

 

(5) Die Wirtschaftsprüferkammer darf 
personenbezogene Daten ihrer Mitglieder 
an die Versorgungswerke der Wirtschafts-
prüfer und der vereidigten Buchprüfer über-
mitteln, soweit sie für die Feststellung der 
Mitgliedschaft sowie von Art und Umfang 
der Beitragspflicht oder der Versorgungs-
leistung erforderlich sind. 

entfällt 
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§ 36b 

 Datenübermittlung 

 (1) Die Wirtschaftsprüferkammer 
übermittelt den folgenden Stellen dieje-
nigen Daten über natürliche und juristi-
sche Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, deren Kenntnis 
aus Sicht der Wirtschaftsprüferkammer 
für die Erfüllung der jeweiligen Aufga-
ben der Stellen erforderlich ist: 

 1. der Abschlussprüferaufsichtsstelle, 

 2. den Strafverfolgungsbehörden, 

 3. der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, 

 4. dem Bundesamt für Justiz, 

 5. den Aufsichtsbehörden über die ge-
nossenschaftlichen Prüfungsver-
bände, 

 6. den Aufsichtsbehörden über die 
Prüfungsstellen der Sparkassen- 
und Giroverbände sowie 

 7. der Deutschen Bundesbank. 

 (2) Es übermitteln 

 1. die Wirtschaftsprüferkammer, Ge-
richte und Behörden an die für die 
Entscheidung zuständige Stelle: 
Diejenigen Daten über natürliche 
und juristische Personen sowie 
rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, deren Kenntnis aus Sicht der 
übermittelnden Stelle für die Zulas-
sung zur oder die Durchführung der 
Prüfung oder Eignungsprüfung, für 
die Erteilung einer Ausnahmegeneh-
migung nach § 28 Absatz 2 oder 3 o-
der für die Rücknahme oder den Wi-
derruf einer solchen Entscheidung 
erforderlich ist; 
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 2. Gerichte und Behörden einschließ-
lich der Berufskammern an die Wirt-
schaftsprüferkammer oder die für 
die Entscheidung zuständige Stelle: 
Diejenigen Daten über natürliche 
und juristische Personen sowie 
rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, deren Kenntnis aus Sicht der 
übermittelnden Stelle für die Bestel-
lung, die Wiederbestellung oder die 
Anerkennung, für die Rücknahme o-
der den Widerruf einer solchen Ent-
scheidung oder für die Einleitung o-
der Durchführung eines berufsauf-
sichtlichen Verfahrens erforderlich 
ist. 

 (3) Eine Übermittlung nach Absatz 
2 unterbleibt, soweit 

 1. sie schutzwürdige Interessen einer 
betroffenen Person beeinträchtigen 
würde und das Informationsinte-
resse des Empfängers das Interesse 
der betroffenen Person an dem Un-
terbleiben der Übermittlung nicht 
überwiegt oder 

 2. besondere gesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. 

 Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für die Ver-
schwiegenheitspflichten der für eine Be-
rufskammer eines freien Berufs im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes tätigen 
Personen, für das Steuergeheimnis 
nach § 30 der Abgabenordnung und für 
die Verschwiegenheitspflichten der in 
§ 66b Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes, 
in § 9 Absatz 1 des Kreditwesengeset-
zes und in § 21 des Wertpapierhandels-
gesetzes benannten Personen und Stel-
len. 
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 (4) Die Wirtschaftsprüferkammer 
darf personenbezogene Daten ihrer Mit-
glieder an die Versorgungswerke der 
Wirtschaftsprüfer und der vereidigten 
Buchprüfer übermitteln, soweit die Da-
ten für die Feststellung der Mitglied-
schaft sowie von Art und Umfang der 
Beitragspflicht oder der Versorgungs-
leistung erforderlich sind. 

 (5) Die Wirtschaftsprüferkammer 
darf zur Erfüllung der ihr nach diesem 
Gesetz übertragenen Aufgaben Daten, 
die im Berufsregister, im Mitgliederver-
zeichnis oder in dem Register nach 
§ 40a eingetragen sind, an nicht öffentli-
che Stellen übermitteln, sofern das be-
troffene Mitglied der Übermittlung nicht 
widersprochen hat und der Empfänger 
der Daten sich gegenüber der Wirt-
schaftsprüferkammer verpflichtet hat, 
die Daten nur für den Zweck zu verarbei-
ten, zu dessen Erfüllung sie ihm über-
mittelt werden. Die Mitglieder sind unbe-
schadet der weiteren Vorgaben der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 vor der ersten 
Übermittlung auf die Möglichkeit, der 
Übermittlung der Daten an nicht öffentli-
che Stellen zu widersprechen, schrift-
lich oder elektronisch hinzuweisen. 

 (6) Die Wirtschaftsprüferkammer 
darf an Mitglieder, die bei der Wahl zum 
Beirat kandidieren, zum Zweck der 
Wahlwerbung der Mitglieder den Namen, 
die Firma, die Anschrift und die E-Mail-
Adresse der wahlberechtigten Mitglieder 
aus der jeweiligen Gruppe des kandidie-
renden Mitglieds übermitteln. Absatz 5 
gilt entsprechend. Die übermittelten Da-
ten sind nach der Durchführung der 
Wahl unverzüglich zu löschen. 
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§ 40a § 40a 

Register für genossenschaftliche Prü-
fungsverbände und Prüfungsstellen der 

Sparkassen- und Giroverbände 

Register für genossenschaftliche Prü-
fungsverbände und Prüfungsstellen der 

Sparkassen- und Giroverbände 

(1) Bei der Wirtschaftsprüferkammer 
werden auch die genossenschaftlichen 
Prüfungsverbände eingetragen, die gesetz-
lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
im Sinne des § 53 Absatz 2 des Genossen-
schaftsgesetzes, des § 340k Abs. 2 Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs oder des Artikels 
25 Abs. 1 Satz 1 des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch durchführen, so-
wie die Prüfungsstellen der Sparkassen- 
und Giroverbände. § 37 Abs. 1 gilt entspre-
chend. Auf Antrag des Prüfungsverbands 
oder der Prüfungsstelle stellt die Wirt-
schaftsprüferkammer einen Registeraus-
zug über die jeweilige Eintragung zur Ver-
fügung. 

(1) Bei der Wirtschaftsprüferkammer 
werden auch die genossenschaftlichen 
Prüfungsverbände eingetragen, die zur 
Durchführung gesetzlich vorgeschriebe-
ner Abschlussprüfungen im Sinne des § 53 
Absatz 2 des Genossenschaftsgesetzes, 
des § 340k Absatz 2 Satz 1 des Handels-
gesetzbuchs oder des Artikels 25 Absatz 1 
Satz 1 des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch befugt sind, sowie die 
Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giro-
verbände. § 37 Abs. 1 gilt entsprechend. 
Auf Antrag des Prüfungsverbands oder der 
Prüfungsstelle stellt die Wirtschaftsprüfer-
kammer einen Registerauszug über die je-
weilige Eintragung zur Verfügung. 

(2) In das Register sind im Einzelnen 
neben der jeweiligen Registernummer ein-
zutragen:  

(2) In das Register sind im Einzelnen 
neben der jeweiligen Registernummer ein-
zutragen:  

1. Name und Rechtsform des Prüfungs-
verbands oder Name der Prüfungs-
stelle sowie Name und Rechtsform des 
Trägers der Prüfungsstelle; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Tag der Verleihung des Prüfungsrechts 
und die Behörde, die das Recht verlie-
hen hat, oder gesetzliche Ermächti-
gung der Prüfungsstelle; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Anschrift des Hauptbüros sowie Kon-
taktmöglichkeiten einschließlich einer 
Kontaktperson, Internetadresse und, 
sofern der Prüfungsverband oder die 
Prüfungsstelle Mitglied in einem Netz-
werk ist, Namen und Anschriften aller 
Mitglieder des Netzwerkes und der mit 
diesen durch gemeinsames Eigentum, 
gemeinsame Kontrolle oder gemein-
same Geschäftsführung verbundenen 
Unternehmen oder ein Hinweis darauf, 
wo diese Informationen öffentlich zu-
gänglich sind; 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. Anschriften von weiteren Büros in 
Deutschland; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Namen und Geschäftsadressen aller 
Mitglieder des Vorstands des Prü-
fungsverbands oder des Leiters der 
Prüfungsstelle; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Namen und Registernummern der im 
Namen des Prüfungsverbands oder 
der Prüfungsstelle tätigen Wirtschafts-
prüfer; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. alle anderen Registrierungen bei zu-
ständigen Stellen anderer Staaten un-
ter Angabe des Namens der Register-
stelle sowie der Registernummer; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde. 

8. Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde, 

 9. bei einem Prüfungsverband zusätz-
lich: 

 a) die Tätigkeit als gesetzlicher 
Abschlussprüfer; 

 b) das Registergericht und die Re-
gisternummer im Vereinsregis-
ter; 

 c) der Bezirk seiner Tätigkeit, falls 
der Prüfungsverband nicht bun-
desweit tätig ist; 

 d) etwaige Beschränkungen des 
Prüfungsverbands auf be-
stimmte Branchen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Prü-
fungsverbände und Prüfungsstellen sind 
verpflichtet, der Wirtschaftsprüferkammer 
die in Absatz 2 genannten Tatsachen so-
wie jede Änderung dieser Tatsachen mitzu-
teilen. Die Wirtschaftsprüferkammer hat die 
mitgeteilten Tatsachen sowie Änderungen 
einzutragen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die in Absatz 1 genannten genos-
senschaftlichen Prüfungsverbände sind 
verpflichtet, der Wirtschaftsprüferkammer 
Mitteilung zu machen, wenn sie keine ge-
setzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fungen im Sinn des § 53 Absatz 2 des Ge-
nossenschaftsgesetzes, des § 340k Abs. 2 
Satz 1 des Handelsgesetzbuchs oder des 
Artikels 25 Abs. 1 Satz 1 des Einführungs-
gesetzes zum Handelsgesetzbuch mehr 
durchführen oder wenn ihr Prüfungsrecht 
unanfechtbar entzogen worden ist. Die in 
Absatz 1 genannten Prüfungsstellen der 
Sparkassen- und Giroverbände sind ver-
pflichtet der Wirtschaftsprüferkammer mit-
zuteilen, wenn ihr Prüfungsrecht unanfecht-
bar entzogen worden ist. In diesen Fällen 
hat die Wirtschaftsprüferkammer die Eintra-
gung zu löschen. 

(4) Die in Absatz 1 genannten genos-
senschaftlichen Prüfungsverbände sowie 
die in Absatz 1 genannten Prüfungsstellen 
der Sparkassen- und Giroverbände sind 
verpflichtet der Wirtschaftsprüferkammer 
mitzuteilen, wenn ihr Prüfungsrecht unan-
fechtbar entzogen worden ist. In diesen 
Fällen hat die Wirtschaftsprüferkammer die 
Eintragung zu löschen. 

(5) Die Eintragung eines in Absatz 1 
Satz 1 genannten genossenschaftlichen 
Prüfungsverbands wird gelöscht, wenn  

(5) Die in Absatz 1 genannten ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverbände 
sind verpflichtet, der Wirtschaftsprüfer-
kammer Mitteilung zu machen, wenn sie 
keine gesetzlich vorgeschriebenen Ab-
schlussprüfungen im Sinne des § 53 Ab-
satz 2 des Genossenschaftsgesetzes, 
des § 340k Absatz 2 Satz 1 des Handels-
gesetzbuchs oder des Artikels 25 Ab-
satz 1 Satz 1 des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch mehr durchfüh-
ren. In diesen Fällen hat die Wirtschafts-
prüferkammer die Eintragung der Tätig-
keit als gesetzlicher Abschlussprüfer 
nach Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe a 
zu löschen. Die Eintragung der Tätigkeit 
als gesetzlicher Abschlussprüfer nach 
Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe a eines in 
Absatz 1 Satz 1 genannten genossen-
schaftlichen Prüfungsverbands wird ferner 
gelöscht, wenn 

1. die Qualitätskontrolle  1. u n v e r ä n d e r t  

a) nicht innerhalb der nach § 63e Ab-
satz 1 des Genossenschaftsgeset-
zes vorgegebenen Frist durchge-
führt worden ist oder 
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b) unter Verstoß gegen § 63f Absatz 
1 des Genossenschaftsgesetzes 
in Verbindung mit § 57a Absatz 3 
Satz 1 und 5 der Wirtschaftsprü-
ferordnung, gegen § 63f Absatz 2 
Satz 2 des Genossenschaftsge-
setzes oder gegen § 63f Absatz 3 
des Genossenschaftsgesetzes in 
Verbindung mit § 57a Absatz 4 der 
Wirtschaftsprüferordnung durchge-
führt worden ist, 

 

2. wesentliche Prüfungshemmnisse fest-
gestellt worden sind oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wesentliche Mängel im Qualitätssiche-
rungssystem festgestellt worden sind, 
die das Qualitätssicherungssystem als 
unangemessen oder unwirksam er-
scheinen lassen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Erkennt die Wirtschaftsprüferkammer, dass 
die Eintragung zu löschen ist, so ist der 
Vorgang vor der Entscheidung der nach § 
63 des Genossenschaftsgesetzes zustän-
digen Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

Erkennt die Wirtschaftsprüferkammer, dass 
die Eintragung zu löschen ist, so ist der 
Vorgang vor der Entscheidung der nach § 
63 des Genossenschaftsgesetzes zustän-
digen Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

(6) Ein genossenschaftlicher Prü-
fungsverband, der erstmalig eine gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfung durch-
führt, hat dies der Wirtschaftsprüferkammer 
spätestens zwei Wochen nach Beginn die-
ser Prüfung anzuzeigen. Er ist mit dem Zu-
satz „(vorläufige Eintragung bis zur erstma-
ligen Durchführung der Qualitätskontrolle)“ 
einzutragen. Der Zusatz ist nach Durchfüh-
rung der Qualitätskontrolle zu löschen. 

(6) Ein genossenschaftlicher Prü-
fungsverband, der erstmalig eine gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlussprüfung durch-
führt, hat dies der Wirtschaftsprüferkammer 
spätestens zwei Wochen nach Beginn die-
ser Prüfung anzuzeigen. Die Eintragung 
der Tätigkeit als gesetzlicher Ab-
schlussprüfer nach Absatz 2 Nummer 9 
Buchstabe a ist mit dem Zusatz „(vorläu-
fige Eintragung bis zur erstmaligen Durch-
führung der Qualitätskontrolle)“ einzutra-
gen. Der Zusatz ist nach Durchführung der 
Qualitätskontrolle zu löschen. 
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§ 57 § 57 

Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer er-
füllt die ihr durch Gesetz zugewiesenen 
Aufgaben; sie hat die beruflichen Belange 
der Gesamtheit ihrer Mitglieder zu wahren 
und die Erfüllung der beruflichen Pflichten 
zu überwachen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Wirtschaftsprüferkammer ob-
liegt insbesondere:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Mitglieder in Fragen der Berufs-
pflichten zu beraten und zu belehren; 

 

2. auf Antrag bei Streitigkeiten unter den 
Mitgliedern zu vermitteln; 

 

3. auf Antrag bei Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedern und ihren Auftraggebern zu 
vermitteln; 

 

4. die Erfüllung der den Mitgliedern oblie-
genden Pflichten zu überwachen und 
unbeschadet des § 66a Absatz 4 Satz 
2 und Absatz 6 berufsaufsichtliche 
Maßnahmen zu verhängen; 

 

5. (weggefallen)  

6. in allen die Gesamtheit der Mitglieder 
berührenden Angelegenheiten die Auf-
fassung der Wirtschaftsprüferkammer 
den zuständigen Gerichten, Behörden 
und Organisationen gegenüber zur 
Geltung zu bringen; 

 

7. Gutachten zu erstatten, die ein Gericht 
oder eine Verwaltungsbehörde oder 
eine an der Gesetzgebung beteiligte 
Körperschaft des Bundes oder Landes 
anfordert; 

 

8. die durch Gesetz zugewiesenen Auf-
gaben im Bereich der Berufsbildung 
wahrzunehmen; 

 

9. (weggefallen)  
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10. die berufliche Fortbildung der Mitglie-
der und Ausbildung des Berufsnach-
wuchses zu fördern; 

 

11. die Vorschlagsliste der ehrenamtlichen 
Beisitzer bei den Berufsgerichten den 
Landesjustizverwaltungen und dem 
Bundesministerium der Justiz einzu-
reichen; 

 

12. das Berufsregister zu führen;  

13. Fürsorgeeinrichtungen für Wirtschafts-
prüfer und vereidigte Buchprüfer sowie 
deren Hinterbliebene zu schaffen; 

 

14. ein System der Qualitätskontrolle zu 
betreiben; 

 

15. Wirtschaftsprüfer sowie vereidigte 
Buchprüfer zu bestellen, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften sowie Buch-
prüfungsgesellschaften anzuerkennen 
und Bestellungen sowie Anerkennun-
gen zurückzunehmen oder zu widerru-
fen; 

 

16. eine selbstständige Prüfungsstelle ein-
zurichten und zu unterhalten; 

 

17. die ihr als Bundesberufskammer ge-
setzlich eingeräumten Befugnisse im 
Rahmen der Geldwäschebekämpfung 
wahrzunehmen. 
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(3) Die Wirtschaftsprüferkammer kann 
eine Satzung über die Rechte und Pflichten 
bei der Ausübung der Berufe des Wirt-
schaftsprüfers und des vereidigten Buch-
prüfers (Berufssatzung) erlassen; die Be-
rufssatzung wird vom Beirat der Wirt-
schaftsprüferkammer beschlossen. Die 
Satzung und deren Änderungen müssen im 
Einklang mit den Vorgaben des auf sie an-
zuwendenden europäischen Rechts ste-
hen. Insbesondere sind bei neuen oder zu 
ändernden Vorschriften, die dem Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 
255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 
28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 
24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 132; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen, die Vorgaben der Richtli-
nie (EU) 2018/958 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Juni 2018 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen 
(ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der je-
weils geltenden Fassung einzuhalten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(3a) Eine Vorschrift im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 3 ist anhand der in der An-
lage 1 zu diesem Gesetz festgelegten Kri-
terien auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prü-
fen. Der Umfang der Prüfung muss im Ver-
hältnis zu der Art, dem Inhalt und den Aus-
wirkungen der Vorschrift stehen. Die Vor-
schrift ist so ausführlich zu erläutern, dass 
ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz bewertet werden 
kann. Die Gründe, aus denen sich ergibt, 
dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig 
ist, sind durch qualitative und, soweit mög-
lich und relevant, quantitative Elemente zu 
substantiieren. Mindestens zwei Wochen 
vor der Beschlussfassung im Beirat über 
die Vorschrift ist auf der Internetseite der 
Wirtschaftsprüferkammer ein Entwurf mit 
der Gelegenheit zur Stellungnahme zu ver-
öffentlichen. Nach dem Erlass der Vor-
schrift ist ihre Übereinstimmung mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwa-
chen und bei einer Änderung der Um-
stände zu prüfen, ob die Vorschrift anzu-
passen ist. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(3b) Die Satzung und deren Än-
derungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie. Dieses hat bei 
der Genehmigung zu prüfen, ob die Vorga-
ben der Richtlinie (EU) 2018/958 in der je-
weils geltenden Fassung eingehalten wur-
den. Zu diesem Zweck hat ihm die Wirt-
schaftsprüferkammer die Unterlagen zuzu-
leiten, aus denen sich die Einhaltung der 
Vorgaben ergibt. Insbesondere sind die 
Gründe zu übermitteln, auf Grund derer der 
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer die 
Satzung oder deren Änderungen als ge-
rechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig 
beurteilt hat. Nach der Genehmigung sind 
die Satzung und deren Änderungen unter 
Angabe des Datums ihres Inkrafttretens 
dauerhaft auf der Internetseite der Wirt-
schaftsprüferkammer zu veröffentlichen. 

(3b) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Berufssatzung kann im Rah-
men der Vorschriften dieses Gesetzes nä-
her regeln:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Allgemeine Berufspflichten  
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a) Unabhängigkeit, Gewissenhaf-
tigkeit, Verschwiegenheit, Eigen-
verantwortlichkeit; 

 

b) berufswürdiges Verhalten;  

c) Wechsel des Auftraggebers und 
Verbot der Vertretung widerstrei-
tender Interessen; 

 

d) vereinbare und unvereinbare Tä-
tigkeiten; 

 

e) Inhalt, Umfang und Nachweis der 
Berufshaftpflichtversicherung nach 
§ 54 Absatz 6; 

 

f) Vereinbarung und Abrechnung der 
Vergütung der beruflichen Tätig-
keit und deren Beitreibung; 

 

g) Umgang mit fremden Vermögens-
werten; 

 

h) Ausbildung des Berufsnachwuch-
ses sowie der Fachgehilfen in 
steuer- und wirtschaftsberatenden 
Berufen; 

 

i) Siegelgestaltung (Form, Größe, 
Art und Beschriftung) und Siegel-
führung nach § 48 Abs. 2; 

 

j) Verbot der Mitwirkung bei unbe-
fugter Hilfeleistung in Steuersa-
chen; 

 

k) Verbot der Verwertung von Berufs-
geheimnissen; 

 

l) Art, Umfang und Nachweis der all-
gemeinen Fortbildungspflicht nach 
§ 43 Abs. 2 Satz 4, wobei der Um-
fang der vorgeschriebenen Teil-
nahme an Fortbildungsveranstal-
tungen 20 Stunden im Jahr nicht 
überschreiten darf. 

 

2. Besondere Berufspflichten bei der 
Durchführung von Prüfungen und der 
Erstattung von Gutachten 
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a) Unbefangenheit, Unparteilichkeit 
und Versagung der Tätigkeit; 

 

b) Ausschluß als Prüfer oder Gutach-
ter. 

 

3. Besondere Berufspflichten  

a) im Zusammenhang mit der An-
nahme, Wahrnehmung und Been-
digung eines Auftrags und bei der 
Nachfolge im Mandat; 

 

b) bei der Führung von Handakten;  

c) bei der gemeinsamen Berufsaus-
übung; 

 

d) bei der Errichtung und Tätigkeit 
von Berufsgesellschaften; 

 

e) bei grenzüberschreitender Tätig-
keit; 

 

f) gegenüber Gerichten, Behörden, 
der Wirtschaftsprüferkammer und 
anderen Mitgliedern der Wirt-
schaftsprüferkammer; 

 

g) im Zusammenhang mit der Bera-
tungshilfe. 

 

4. Durchführungsvorschriften zu den Kri-
terien zur Beschreibung der Vergü-
tungsgrundlagen im Sinne von Artikel 
13 Absatz 2 Buchstabe i der Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014. 

 

5. Besondere Berufspflichten zur Siche-
rung der Qualität der Berufsarbeit (§ 
55b). 

 

(5) Die Wirtschaftsprüferkammer kann 
die in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten 
Aufgaben einzelnen Mitgliedern des Vor-
standes übertragen; weitere Aufgaben kön-
nen Abteilungen im Sinne des § 59a über-
tragen werden. Im Falle des Absatzes 2 Nr. 
4 zweite Alternative entscheidet der Vor-
stand über den Einspruch (§ 68 Absatz 5 
Satz 2). 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Soweit nicht die Zuständigkeit der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle nach § 66c 
Absatz 2 gegeben ist, leistet die Wirt-
schaftsprüferkammer einer für die Bestel-
lung, Anerkennung, Berufsaufsicht und 
Qualitätskontrolle zuständigen Stelle in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Amtshilfe, soweit dies für die 
Wahrnehmung der genannten Aufgaben 
der zuständigen Stelle im Einzelfall erfor-
derlich ist. Ist die Erledigung einer Anfrage 
innerhalb einer angemessenen Frist nicht 
möglich, teilt die Wirtschaftsprüferkammer 
dies unter Angabe von Gründen mit. Die 
Wirtschaftsprüferkammer lehnt es ab, auf 
eine Anfrage eigene Ermittlungen durchzu-
führen, wenn  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. aufgrund derselben Handlung und ge-
gen dieselbe Person in Deutschland 
bereits ein berufsaufsichtliches Verfah-
ren anhängig ist oder 

 

2. gegen die betreffende Person aufgrund 
derselben Handlung in Deutschland 
bereits eine rechtskräftige Entschei-
dung ergangen ist. 

 

Macht die Wirtschaftsprüferkammer von ih-
rem Recht nach Satz 3 Gebrauch, so teilt 
sie dies unverzüglich der ersuchenden 
Stelle unter Angabe der Gründe mit und 
übermittelt genaue Informationen über das 
berufsaufsichtliche Verfahren oder die 
rechtskräftige Entscheidung. 
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(7) Die Wirtschaftsprüferkammer darf 
Informationen, einschließlich personenbe-
zogener Daten, an die in Absatz 6 Satz 1 
genannten Stellen auf Ersuchen übermit-
teln, soweit die Kenntnis der Informationen 
zur Wahrnehmung der in Absatz 6 Satz 1 
genannten Aufgaben der zuständigen 
Stelle im Einzelfall erforderlich ist. Informa-
tionen, die einer Geheimhaltungspflicht un-
terliegen, dürfen nur übermittelt werden, 
wenn zusätzlich sichergestellt ist, dass sie 
bei diesen Stellen in gleicher Weise ge-
heim gehalten werden. Bei der Übermitt-
lung personenbezogener Daten ist auf den 
Zweck hinzuweisen, für den die Daten 
übermittelt werden. Die Übermittlung von 
Informationen einschließlich personenbe-
zogener Daten unterbleibt, soweit hier-
durch die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung beeinträchtigt werden könnte. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Soweit nicht die Zuständigkeit der 
Abschlussprüferaufsichtsstelle nach § 66c 
Absatz 5 gegeben ist, arbeitet die Wirt-
schaftsprüferkammer mit den für die Be-
stellung, Anerkennung, Berufsaufsicht und 
Qualitätskontrolle zuständigen Stellen an-
derer als der in Absatz 6 Satz 1 genannten 
Staaten zusammen, soweit dies für die 
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe der 
zuständigen Stelle im Einzelfall erforderlich 
ist. Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Die Wirtschaftsprüferkammer darf 
Informationen, einschließlich personenbe-
zogener Daten, an die in Absatz 8 Satz 1 
genannten Stellen auf Ersuchen übermit-
teln, soweit die Kenntnis der Informationen 
zur Wahrnehmung der in Absatz 8 Satz 1 
genannten Aufgaben der zuständigen 
Stelle im Einzelfall erforderlich ist. Informa-
tionen, die einer Geheimhaltungspflicht un-
terliegen, dürfen nur übermittelt werden, 
wenn zusätzlich sichergestellt ist, dass sie 
bei diesen Stellen in gleicher Weise ge-
heim gehalten werden. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten muss im Ein-
klang stehen mit  

(9) Die Wirtschaftsprüferkammer darf 
Informationen, einschließlich personenbe-
zogener Daten, an die in Absatz 8 Satz 1 
genannten Stellen auf Ersuchen übermit-
teln, soweit die Kenntnis der Informationen 
zur Wahrnehmung der in Absatz 8 Satz 1 
genannten Aufgaben der zuständigen 
Stelle im Einzelfall erforderlich ist. Informa-
tionen, die einer Geheimhaltungspflicht un-
terliegen, dürfen nur übermittelt werden, 
wenn zusätzlich sichergestellt ist, dass sie 
bei diesen Stellen in gleicher Weise ge-
heim gehalten werden. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten muss im Ein-
klang stehen mit  
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1. Kapitel V der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; 
L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 
vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gel-
tenden Fassung und 

1. Kapitel V der Verordnung (EU) 
2016/679 und 

2. den sonstigen allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Die Übermittlung von Informationen, ein-
schließlich personenbezogener Daten, un-
terbleibt, soweit hierdurch die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung beeinträchtigt 
werden könnte. Legt die zuständige Stelle 
begründet dar, dass sie mit der Erledigung 
durch die Wirtschaftsprüferkammer nicht 
einverstanden ist, kann die Wirtschaftsprü-
ferkammer unter den Voraussetzungen der 
Sätze 1 bis 4 Arbeitsunterlagen und andere 
Dokumente auf Anforderung der zuständi-
gen Stelle an diese herausgeben, wenn  

Die Übermittlung von Informationen, ein-
schließlich personenbezogener Daten, un-
terbleibt, soweit hierdurch die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung beeinträchtigt 
werden könnte. Legt die zuständige Stelle 
begründet dar, dass sie mit der Erledigung 
durch die Wirtschaftsprüferkammer nicht 
einverstanden ist, kann die Wirtschaftsprü-
ferkammer unter den Voraussetzungen der 
Sätze 1 bis 4 Arbeitsunterlagen und andere 
Dokumente auf Anforderung der zuständi-
gen Stelle an diese herausgeben, wenn  

1. diese Arbeitsunterlagen oder Doku-
mente sich auf Prüfungen von Unter-
nehmen beziehen, die Wertpapiere in 
diesem Drittstaat ausgegeben haben 
oder Teile eines Konzerns sind, der in 
diesem Staat einen Konzernabschluss 
vorlegt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die zuständige Stelle die Anforderun-
gen erfüllt, auf die in Artikel 47 Abs. 3 
der Richtlinie 2006/43/EG Bezug ge-
nommen wird und die von der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaf-
ten als angemessen erklärt wurden, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
eine Vereinbarung zur Zusammenar-
beit zwischen der Wirtschaftsprüfer-
kammer und der jeweiligen Stelle ge-
troffen wurde. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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§ 66c § 66c 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
und internationale Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
und internationale Zusammenarbeit 

(1) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
übermittelt den folgenden Stellen, soweit 
es zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben 
dieser Stellen erforderlich ist, vertrauliche 
Informationen:  

(1) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 
übermittelt den folgenden Stellen, soweit 
es zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben 
dieser Stellen erforderlich ist, vertrauliche 
Informationen:  

 1. der Wirtschaftsprüferkammer, 

1. den Strafverfolgungsbehörden, 2. u n v e r ä n d e r t  

2. der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, 

3. u n v e r ä n d e r t  

2a. dem Bundesamt für Justiz, 4.. u n v e r ä n d e r t  

 5. dem Bundeskartellamt 

3. den Aufsichtsbehörden über die ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverbände, 

6. u n v e r ä n d e r t  

4. den Aufsichtsbehörden über die Prü-
fungsstellen der Sparkassen- und Giro-
verbände, 

7. u n v e r ä n d e r t  

5. der Deutschen Bundesbank, 8. u n v e r ä n d e r t  

6. der Europäischen Zentralbank, 9. u n v e r ä n d e r t  

7. den Zentralbanken der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie 

10. u n v e r ä n d e r t  

8. dem Europäischen Ausschuss für Sys-
temrisiken. 

11. u n v e r ä n d e r t  

Für den Informationsaustausch zwischen 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle und der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht gilt § 109a des Wertpapierhandels-
gesetzes. Die in Satz 1 Nummer 1 bis 5 ge-
nannten Stellen können der Abschlussprü-
feraufsichtsstelle Informationen übermit-
teln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle erforder-
lich ist. 

Für den Informationsaustausch zwischen 
der Abschlussprüferaufsichtsstelle und der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht gilt auch § 109a des Wertpapier-
handelsgesetzes. Die in Satz 1 Nummer 2 
bis 9 genannten Stellen können der Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle Informationen 
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der Abschlussprüferaufsichts-
stelle erforderlich ist. 
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(2) Unbeschadet der Artikel 31 bis 33 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hat die 
Abschlussprüferaufsichtsstelle in Bezug auf 
die in § 66a genannten Aufgaben mit den 
entsprechend zuständigen Stellen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und 
der Vertragsstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums sowie den europäischen 
Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, 
soweit dies für die Wahrnehmung der je-
weiligen Aufgaben der zuständigen Stellen 
im Einzelfall erforderlich ist. In diesem Rah-
men leisten die Stellen sich insbesondere 
Amtshilfe, tauschen Informationen aus und 
arbeiten bei Untersuchungen zusammen. § 
57 Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Zusammenarbeit der zuständi-
gen Stellen der Mitgliedstaaten findet ins-
besondere im Rahmen des Ausschusses 
der Aufsichtsstellen nach Artikel 30 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 statt. Sie er-
streckt sich auch auf die Bereiche der An-
gleichung  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der theoretischen und praktischen Aus-
bildung von Wirtschaftsprüfern sowie 
der Prüfungsanforderungen nach dem 
Zweiten Teil und 

 

2. der Anforderungen in Bezug auf die 
Eignungsprüfung nach dem Neunten 
Teil. 
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(4) Hat die Abschlussprüferaufsichts-
stelle konkrete Hinweise darauf, dass Be-
rufsangehörige aus anderen Mitglied- oder 
Vertragsstaaten gegen das Recht der Eu-
ropäischen Union über die Abschlussprü-
fungen von Jahresabschlüssen und Kon-
zernabschlüssen verstoßen, hat sie diese 
der zuständigen Stelle des anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaats mitzuteilen. Er-
hält die Abschlussprüferaufsichtsstelle ent-
sprechende Hinweise von der zuständigen 
Stelle eines anderen Mitglied- oder Ver-
tragsstaats in Bezug auf deutsche Berufs-
angehörige, hat sie geeignete Maßnahmen 
zu treffen und kann der zuständigen Stelle 
des anderen Mitglied- oder Vertragsstaats 
das Ergebnis mitteilen. Darüber hinaus 
kann die zuständige Stelle eines anderen 
Mitglied- oder Vertragsstaats über die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle Ermittlungen 
verlangen, an denen Vertreter der zustän-
digen Stelle teilnehmen dürfen, wenn diese 
zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 
Sind Berufsangehörige oder Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften auch in einem an-
deren Mitglied- oder Vertragsstaat regis-
triert, informiert die Abschlussprüferauf-
sichtsstelle von Amts wegen die zuständi-
gen Behörden des anderen Mitglied- oder 
Vertragsstaats über das Erlöschen, die un-
anfechtbare Rücknahme oder den unan-
fechtbaren Widerruf der Bestellung der Be-
rufsangehörigen oder die Löschung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ein-
schließlich der Gründe hierfür. § 57 Absatz 
7 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Unbeschadet der Artikel 36 bis 38 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hat die 
Abschlussprüferaufsichtsstelle in Bezug auf 
die in § 66a Absatz 1 Satz 1 genannten 
Aufgaben mit den entsprechend zuständi-
gen Stellen anderer als in Absatz 2 Satz 1 
genannter Staaten zusammenzuarbeiten, 
soweit dies für die Wahrnehmung der je-
weiligen Aufgaben der zuständigen Stellen 
im Einzelfall erforderlich ist oder wenn von 
diesen Stellen Sonderuntersuchungen oder 
Ermittlungen erbeten werden. § 57 Absatz 
6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) § 57 Absatz 9 gilt entsprechend. 
Abweichend von § 57 Absatz 9 Satz 5 kön-
nen Berufsangehörige und Prüfungsgesell-
schaften unter den Voraussetzungen des § 
57 Absatz 9 Satz 1 bis 4 selbst Arbeitsun-
terlagen und andere Dokumente auf Anfor-
derung der zuständigen Stellen an diese 
herausgeben, wenn sie zuvor die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle über die An-
frage informiert haben und die in § 57 Ab-
satz 9 Satz 5 genannten Bedingungen er-
füllt sind. 

(6) § 57 Absatz 9 gilt entsprechend. 
Abweichend von § 57 Absatz 9 Satz 5 kön-
nen Berufsangehörige und Prüfungsgesell-
schaften unter den Voraussetzungen des § 
57 Absatz 9 Satz 1 bis 4 selbst Arbeitsun-
terlagen und andere Dokumente auf Anfor-
derung der zuständigen Stellen an diese 
herausgeben, wenn sie zuvor die Ab-
schlussprüferaufsichtsstelle über die An-
frage informiert haben und die in § 57 Ab-
satz 9 Satz 5 genannten Bedingungen er-
füllt sind. 

 


